
50

auszudauern in dem Vermittlungswerke , welches er
zur Lösung der unheilvollen Wirren begonnen hat,
und in welche Oesterreich gestürzt worden ist.

Die Zustimmung Euerer Majestät zu diesem Be¬
schlüße , muß der Reichstag in der Antwort ersehen,
die Euere Majestät auf seine Adresse vom 18 . Ok¬
tober zu ertheilen geruhten , und welcher Sie alle
Maßregeln des Reichstages zur Hintanhaltnng der
Anarchie durch Ihre vollkommene Anerkennung gut
geheißen haben.

Schließlich kann der Reichstag nicht umhin,
Euerer Majestät die Erfüllung der , mit dem aller¬
höchsten Handbillette vom 6 . Oktober ertheilteu Zu¬
sicherung nochmals dringendst an 's Herz zu legen,
denn nur durch die schleunige Berufung eines , Euerer
Majestät so wie dem Volke gleich ergebenen Mini¬
steriums , kann jener unheilschwangere Zustand einem
glücklichen Ende zugesührt werden , der bereits jetzt
in den Provinzen die gefährlichste Aufregung erzeugt
hat . «

In der Reichstagssitzung vom 30 . Oktober wurde
ein neuerliches allerhöchstes kaiserliches Handschreiben
vom 28 . Oktober aus Olmütz datirt vorgelesen , worin
es unter Andern auch heißt:

»Die zeitweilige Verlegung des Reichstages nach
Kremsier habe ich in der besten Absicht für die un¬
unterbrochene Thätigkeit des Reichstages beschießen,
und ich wünsche , daß die Rückkehr vollkommener Ord¬
nung in meiner Hauptstadt Wien bald gestatte , daß
derselbe wieder in ihrer Mitte seine Berathungen fort¬
setzen könne .«

Durch den Einzug der kaiserlichen Truppen am
31 . Oktober war die ' Oktober -Revolution beendet,
und es trat nun der Belagerungs -Zustand in seinen
bedauernswürdiger ?. Folgen gegen die Schuldigen ein.

-l » T H--««-

Wer Reichstag in Krcmster.

Wenn der Reichstag vom 6 . Oktober 1848 an-
gefangen in Wien vollzählig , oder nahe zu so ge¬
blieben , und wenn auch dann alle jene Beschlüsse,
welche zur Befestigung des bewaffneten Aufruhrs in
der Residenzstadt beitrugen , und ihn in den Augen
der Theilnebmer und Urtheilsunfähigen rechtfertigen,
von der Mehrzahl gefaßt worden wären , so würde
der Fortbestand einer , aus derartigen Elementen be¬
stehenden Versammlung mit dem Wohle , ja mit dem
Bestehen der Gesammt -Monarchie schlechthin unver¬
träglich , und es die Pflicht Sr . Majestät des Kai¬
sers gewesen seyn , seine Vollgewalt als Souverain
und höchster Schirmherr eben dieser Gesammt -Monar¬
chie zu gebrauchen , also — den Reichstag aufzulösen.

Da aber die Zahl der in Wien gebliebenen Mit¬
glieder schnell bis wenig über 192 , ja in den letz¬
ten Tagen des Monats Oktober noch darunter sank,
und es stets eine Minorität gab , welche den gefaß¬
ten gemeinschädlichen Beschlüßen nicht beistimmte , so

bildete diese Minorität mit den Abgeordneten , die sich vX/
von Wien wegbegeben hatten , und von denen zu
Prag eine Anzahl gegen jene Beschlüsse als ungültig !
protestirt hatte , die eigentliche , gegen den Geist und
das Verfahren der zu Wien im Reichstags -Saale ta¬
genden Versammlung gerichtete Majorität der Abge¬
ordneten . '

Es ist daher nicht zu verwundern , daß der Mo¬
narch den konstituirendcn Reichstag noch unaufgelöst
ließ , den er durch einen Erlaß vom 10 . November
wegen der in Kremsier noch nicht vollendeten Vorbe¬
reitungs -Baulichkeiten , statt für den Anfangs am 15.
November bestimmten Tage , für den 22 . November
mit dem Beisatze dahin berief , daß gleich bei dem
Beginne der Verhandlung die möglichst größte Zahl
der Abgeordneten sich einfinde.

Ließ sich auch doch hoffen , daß die Abgeordne¬
ten , welche sich zu Wien vom Taumel hatten Hinrei¬
ßen lassen , und noch in den letzten Tagen ihrer Si¬
tzungen gegen die von Sr . Majestät dein Kaiser an¬
geordneten Verlegung des Reichstages nach Kremsier
protestirten — durch die Anschauung der Folgen
ihrer Verkehrtheit , wodurch so namenloses Unglück
über Wiens Bewohner gebracht wurde , zur Beson¬
nenheit , Mäßigung und Pflichterfüllung zurückgeführt
worden seyn würden.

Als die Reichs -Versammlung in Kremsier zu¬
sammentrat , war das Ministerium auf folgende Weise
gebildet:

Felix Fürst zu Schwarzenberg,  gewese¬
ner kaiserlicher Gesandter am neapolitanischen Hofe;
als Minister Präsident und Minister der auswärtigen
Angelegenheiten.

Franz  Graf Stadion  Minister des Innern.
Freiherr von Krauß  Minister der Finanzen.
Freiherr von Cordon,  Minister des Krieges.
Dr . Alexander Bach,  Minister der Justiz.
Ritter von Bruck , .gewesener österreichischer

Bevollmächtigter bei der deutschen Centralgewalt , Mi¬
nister des Handels und der öffentlichen Arbeiten.

Freiherr von Thienfeld,  Minister der Agri¬
kultur.

Franz  Graf Stadion  war zugleich provi¬
sorischer Minister des Unterrichts.

Am 21 . November wurde folgende Nachricht an
den Straßenecken veröffentlicht.

»Allerhöchst Ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin , haben in dem Bewußtseyn , daß alles wahr¬
haft Gute von Oben kömmt , und alle Weisheit von
Gott dem Herrn ist , nach angestammten , innigsten,
frommen Sinne und unerschütterlichem Gottes -Ver¬
trauen Se . fürsterzbischöflichen Gnaden den Wunsch
bekannt gegeben , daß aus Anlaß der am 22 . No¬
vember zu Kremsier bevorstehenden neuerlichen Eröff¬
nung des Reichstages , ein feierlicher Gottesdienst cele-
brirt , und der Geber aller guten Gaben durch in¬
brünstige öffentliche Gebete angefleht werde , die hohe
Reichs -Versammlung bei ihren folgenschweren Bera¬
thungen zu erleuchten und zur gedeihlichen Vollen¬
dung des vorhabenden großen Werkes zu kräftigen.
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Um diesen allerhöchsten Wunsch in Erfüllung zu
bringen , werden Se . fürsterzbischöfliche Gnaden am
Diensttage den 2 l . November um 10 Uhr auf die
bezeichnet fromme Meinung in der hierortigen Me¬
tropolitankirche ein feierliches Pontifikalamt abhalten,
bei welchen die Christgläubigen der Metropolitanstadt
zahlreich erscheinen wollen , nm mit dem allerhöchsten
Hofe von Gott den Beistand des heiligen Geistes für
die hohe Reichs -Versammlung zu erbitten , auf daß
der Herr dem , was durch sie gepflanzt wird , im
reichlichem Maße , Segen und Gedeihen verleihe .«

.Am 22 . November erfolgte nun zu Kremsier die
Wiedereröffnung des Reichstages , wobei Smolka
mit einer Mehrheit von vier Stimmen , welche Stro¬
bach  erhielt , zum Präsidenten gewählt wurde.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Schuselka  als
Abgeordneter für Petersdorf in Nieder -Oesterreich,
der während der Oktober Revolution der Berichter¬
statter des permanenten Reichstags -Ausschußes war,
sowohl in seinem , als auch im Namen vieler ande¬
rer Abgeordneten , daß man aus ihrem Eintreffen in
Kremsier , keineswegs den Schluß ziehen dürfe , als
ob man damit das Recht der Krone oder irgend ei¬
nes Ministeriums — die Versammlung wider ihren
Willen zu vertagen , — anerkenne.

Da noch mehrere Nebenbaulichkeiten in den
Neichstagslokalitaten nothwendig waren , so erfolgte
die nächste Sitzung erst am 27 . November , in wel¬
cher der Minister -Präsident Fürst Schwarzenberg
das ministerielle Programm vortrug , welches folgen¬
den Inhalts war.

Meine Herren!  In Folge der Berufung
Sr . Majestät ist der konstituirende Reichstag zur
Fortsetzung der Berathung über die Verfaßung hier
zusammengetreten.

Als das Vertrauen des Kaisers uns in den Rath
der Krone berief , verkannten wir nicht die Schwie¬
rigkeiten der Aufgabe , die Größe der Verantwort¬
lichkeit gegenüber dem Throne so wie dem Volke.

Wunden aus der Vergangenheit sind zu heilen,
Verlegenheiten des Augenblicks zu beseitigen , eine

, neue -Ordnung der Dinge in der nächsten Zukunft
aufzubauen.

Das Bewußtseyn eines redlichen Strebens für
das Wohl des Staates und des Volkes , und für
die Freiheit , das Vertrauen auf Ihre Mitwirkung
bei dem großen Werke , bestimmten uns , persönliche
Rücksichten der Liebe für das Vaterland zu opfern,
und dem Rufe des Monarchen zu folgen.

Wir übernehmen die Handhabung der Regie¬
rungsgewalt aus den Händen Sr . Majestät zugleich
mit der Verantwortlichkeit , fest entschloßen , jeden
unverfaßungsmäßigen Einfluß ferne zu halten , aber
auch eben so wenig Eingriffe in die vollziehende Ge¬
walt zu gestatten.

Einig in den Grundsätzen , werden die Worte
und Handlungen eines Jeden von uns der Ausdruck
der Politik des Gesammt -Ministeriums seyn.

Wir wollen die konstitutionelle Monarchie auf¬
richtig und ohne Rückhalt . Wir wollen diese Staats¬
form , deren Wesen und gesicherten Bestand wir in
der gemeinschaftlichen Ausübung der gesetzgebenden
Gewalt durch den Monarchen und den Repräsentan¬
tenkörper Oesterreichs erkennen.

Wir wollen sie , begründet auf die gleiche Be¬
rechtigung und unbehinderte Entwicklung aller Natio¬
nalitäten , so wie auf die Gleichheit aller Staats¬
bürger vor dein Gesetz , gewährleistet durch Oeffent-
lichkeit in allen Zweigen des Staatslebens , getragen
von der freien Gemeinde und der freien Gestaltung
der Ländertheile in allen innern Angelegenheiten , um¬
schlungen von dem gemeinsamen Bande einer kräfti¬
gen Centralgemalt.

Wir hoffen , das Ergebniß ihrer Berathungen
über die Verfaßung möglichst bald der Sanktion Sr.
Majestät des Kaisers unterlegen zu können.

Das Ministerium wird die Verwaltung nach
den Bedürfnissen der Zeit umzuformen bemüht seyn,
und , bis dafür im Wege der Gesetzgebung bleibende
Bestimmungen getroffen sind , die nöthigeu Verord¬
nungen erlassen.

Ein zweifaches Ziel wird uns dabei vorschwe¬
ben . Ungeschmälerte Erhaltung der den Völkern
Oesterreichs zugesicherten Freiheit , Sicherstellung der
Bedingungen , ohne welche die Freiheit nicht bestehen
kann ; daß diese zur lebendigen Wahrheit , daß ihren
Bedingungen Erfüllung werde , dahin gedenken wir
mit Ernst und Nachdruck zu wirken.

Das Ministerium will nicht hinter den Bestre¬
bungen nach freisinnigen und volkstümlichen Einrich¬
tungen Zurückbleiben ; sondern hält vielmehr für seine
Pflicht , sich an die Spitze dieserzBewegung zu stellen.

Die Landbevölkerung , eben erst befreit von den
Grundlasten , harret mit Ungeduld der gesetzlichen Be¬
stimmungen über den Maßstab und die Art der Ent¬
schädigung . so wie den von ihr zu tragenden , nach
den Grundsätzen der Billigkeit zu bemessenden Antheil.

Die Grundlage des freien Staates bildet die
freie Gemeinde . Daß daher durch ein freisinniges
Gemeindegesetz die selbstständige Bestimmung und Ver¬
waltung innerhalb der , durch die Rücksicht auf das
Gesammtwohl gezogenen Grenzen gesichert werde , ist
dringendes Bedürfniß . -

Als eine notwendige und unabweisliche Folge¬
rung der Selbstständigkeit der Gemeinden ergibt sich
die Vereinfachung der Staatsverwaltung , und eine
den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Regelung der
Behörden.

Ueber diese Gegenstände , so wie über Umgestal¬
tung der Rechtspflege im konstitutionellen Geiste , Ein¬
richtung landesfürstlicher Gerichte statt der Patrimo-
nial - und Kommunal -Gerichte und durchgreifende Tren¬
nung der Verwaltung von der Justiz , werden Ihnen
ineine Herren , die geeigneten Vorlagen gemacht wer¬
den.

Ebenso auch über Hintanhaltung des Mißbrau¬
ches der Presse durch Repressivmaßregeln , über Rege¬
lung des Vereinsrechtes auf einer , mit den Staats«
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zwecken verträglichen Grundlage , und über die Ein¬
richtung der Nationalgarde . Denn eben , weil das
Ministerium die Sache der Freiheit zu der seinigeu
macht , so hält es die Wiederherstellung eines gesi¬
cherten Rechtszustandes für eine heilige Pflicht.

Das Ministerium verspricht sich das thätige und
pflichtgetreue Zusammenwirken aller ' Behörden.

Die Regierungsorgane im Mittelpunkte der Mo¬
narchie , so wie in den Provinzen , in der Ausübung
ihrer ämtlichen Obliegenheiten auf das Nachdrücklich¬
ste zu kräftigen , wird seine vorzüglichste Sorge seyn.

Deklagenswerthe Ereignisse haben Statt gefun¬
den . Die Gewalt der Waffen mußte zur Anwen¬
dung kommen gegen eine Faktion , welche die Haupt-
und Residenzstadt in einen Schauplatz anarchischer
Wirren verwandelt hatte.

Tiefe Wunden sind geschlagen , sie zu lindern
und zu heilen , so weit dieses möglich ist , Wien , das
Herz des Reiches , seinem früheren Wohlstände zu¬
rückzugeben , und dafür zu sorgen , daß dem durch
das Gebot der No .thwendigkeit herbeigeführten Aus¬
nahmszustande , sobald es die Verhältnisse gestatten,
ein Ende gemacht werde , wird unser eifriges Bestre¬
ben semi.

In Italien hat unser glorreiches Heer über Trcu-
bruch und Verrath gesiegt , und die alten Tugenden
der österreichischen Armee , die brüderliche Eintracht
aller Stamme , die todesmutkige Hingebung für
Oesterreichs Ehre , Ruhm und Größe auf das Glän¬
zendste bewährt.

Noch muß es dort gerüstet stehen, , um die In¬
tegrität des Reiches zu wahren.

In der organischen Verbindung mit dem konsti¬
tutionellen Oesterreich wird das lombardisch venezia¬
nische Königreich nach Abschluß des Friedens die
sicherste Bürgschaft finden für die Wahrung seiner
Nationalität.

Die verantwortlichen Räthe der Krone werden
feststehen auf dem Boden der Verträge . Sie geben
sich der Hoffnung hin , dtkß in nicht ferner Zukunft
auch das italienische Volk die Wohlthaten einer Ver¬
fügung genießen werde , welche die verschiedenen Stam¬
me in voller Gleichberechtigung umschließen soll.

Die Verletzung dieses ersten Rechtes der Na¬
tionen entzündete den Bürgerkrieg in Ungarn . Ge¬
gen eine Parthei , deren letztes Ziel der Umsturz und
die Lossagung von Oesterreich ist , erhoben sich dort
die in ihren unveräußerlichen Rechten gekränkten
Völker.

Nicht der Freiheit gilt der Krieg , sondern den¬
jenigen , die sie der Freiheit berauben wollen.

Aufrechthaltung der Gesammt - Monarchie , ein
engerer Verband mit uns , Anerkennung und Ge¬
währleistung ihrer Nationalität , sind der Gegenstand
ihrer Bestrebungen.

Das Ministerium wird sie unterstützen mit allen
ihm zu Gebote stehenden Mitteln . Mit Gewalt der
Waffen wird , da leider alle Wege der Versöhnung
fruchtlos eingeschlagen worden sind , die Schreckens¬
herrschaft einer verbrecherischen Parthei bekämpft,
und der innere Friede wieder hergestellt werden.

Meine Herren ! Das große Werk , welches uns
im Einverstäudnisse mit den Völkern obliegt , ist die
Begründung eines neuen Bandes , daß alle Lande
und Völkerstämme der Monarchie zu einem großen
Stuatskörper vereinigen soll.

Dieser Standpunkt zeigt zugleich den Weg , wel¬
chen das Ministerium in der deutschen Frage verfol¬
gen wird.

Nicht in dem Zerreißen der Monarchie liegt
die Größe ; nicht in ihrer Schwächung die Kräfti¬
gung Deutschlands.

Oesterreichs Fortbestand in staatlicher Einheit ist
ein deutsches so wie ein europäisches Bedürfniß.

Von dieser Ueberzeugung durchdrungen , sehen
wir der natürlichen Entwicklung dieses noch nicht vol¬
lendeten Umgestaltungs -Prozesses entgegen . Erst wenn
das verjüngte Oesterreich und das verjüngte Deutsch¬
land zu neuen und festen Formen gelangt sind , wird
es möglich seyn , ihre gegenseitigen Beziehungen staat¬
lich zu bestimmen , bis dahin wird Oesterreich fort¬
fahren , seine Bundespflichten treulich zu erfüllen.

In allen äußeren Beziehungen des Reiches wer¬
den wir die Interessen und die Würde Oesterreichs
zu wahren wissen , und keinerlei beirrende Einflüsse
von Außen auf die unabhängige Gestaltung unserer
innern Verhältnisse jemals zulassen.

Dieses sind die Hauptgrundzüge unserer Politik.
Wir haben sie mit unumwundener Offenheit darge¬
legt , weil ohne Wahrheit kein Vertrauen , und Ver¬
trauen die erste Bedingung eines gedeihlichen Zusam¬
menwirkens zwischen Negierung und Reichstag ist. «

Dieses Programm wurde während dem Vor¬
trage , mehrmalen von den anwesenden Reichstags-
Mttgliedern , mit einem stürmischen Beifalle ausge¬
nommen , und besondere Freude erweckte die Stelle,
als der Minister sagte:

»Das große Werk , welches uns im Einver-
ständniß mit den Völkern obl egt , ist die Begründung
eines neuen Bandes , das Alle  Länder und Völ¬
kerstämme der Monarchie zu Einem  großen Staats¬
körper vereinigen soll. «

Am 2 . Dezember 1848 Vormittags vollzog Se.
Majestät Kaiser Ferdinand  zu Olmütz den ge¬
faßten großen Entschluß , der österreichischen Kaiser¬
krone zu entsagen , und da sein Bruder , Erzherzog
Franz Karl,  auf die ihm gebührende Thronfolge
zu Gunsten seines ältesten Sohnes des Erzherzogs
Franz Joseph  unter Einem verzichtete , so wurde
dieser Fürst , schon lange Oesterreichs schönste Hoff¬
nung , regierender Herr der österreichischen Monarchie.

In dieser Absicht versammelten sich um 8 Uhr
Morgens im Krönungs -Saale der fürsterzbischöflichen
Residenz zu Olmütz sämmtliche daselbst anwesende
Glieder der durchlauchtigsten kaiserlichen Familie,
nämlich : Ihre kaiserlichen Hoheiten Erzherzog Franz
Karl,  die Frau Erzherzogin Sophie,  die Erz¬
herzoge Franz Joseph , Ferdinand Maximi¬
lian , Karl , Karl Ferdinand , Karl Wil-







Helm und Joseph , die verwitwete Frau Erzher¬
zog n Maria Dorothea,  die Frau Erzherzogin
Elisabeth  und deren Gemal der Erzherzog Fer¬
dinand Viktor von Este,  ferner:

Der Feldmarschall Fürst zu Windischgrätz,
der Banus von Kroatien , Feldmarschall -Lieutenant
Freiherr von I e Nach ich , so wie der Obersthofmei¬
ster Sr . kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Franz
Joseph,  der General -Major Graf Grünne.

Sammtliche Minister , nämlich Fürst Felix
Schwarzenberg , Franz  Graf Stadion , Dr.
Alexander Bach.  Freiherr von Krauß,  Frei¬
herr von Cordon,  Ritter von Bruck , Edler von
Thienfeld,  und der bei dem vorzunehmenden Akte
mit der Protokollsführung beauftragte kaiserliche Lega¬
tionsrath Hübner,  hatten sich auf Befehl Sr . Ma¬
jestät des Kaisers , von Kremsie -r nach Olmütz begeben,
und fanden sich gleichfalls um dieselbe Stunde im
Krönungs -Saale ein.

Bald darauf erschienen unter dem Vortritte des
General -Adjutanten Fürsten von Lobkowitz,  und
gefolgt von dem zufällig zu Olmütz anwesenden Oberst¬
hofmarschall Landgrafen von Fürstenberg  und der
Obersthofmeisterin Landgräfin von Fürstenberg  ,
und ließen sich so wie sammtliche Glieder der kaiser¬
lichen Familie auf den für sie bereiteten Sitzen nieder.

Se . Majestät der Kaiser eröffnete nun der Ver¬
sammlung , daß allerhöchst dieselben aus wichtigen
Gründen den Entschluß gefaßt haben , die Kaiser¬
krone zu Gunsten Ihres Neffen , des durchlauchtigsten
Erzherzogs Franz Joseph,  niederzulegen , nachdem
allerhöchst Ihr durchlauchtigster Bruder Franz Karl
erklärt hätten , auf das Ihnen zustehende Recht der
Thronfolge zu verzichten.

Die hierauf Bezug habenden Urkunden wurden nun
von dem Minister des Hauses , Felix  Fürsten von
Schwarzenberg  vorgelesen , und die Abdankungsakte
von Sr . Majestät dem Kaiser und Sr . kaiserlichen
Hoheit dem Erzherzoge Franz Karl  unterzeichnet,
und von dem Minister des Hauses gegengezeichnet.

Ihre Majestäten begrüßten hierauf Ihren durch¬
lauchtigsten Neffen als regierenden Kaiser Franz
Joseph  den I . , worauf die Huldigung sämmtlicher
anwesender Familienglieder und der übrigen Zeugen
erfolgte.

Mit der Vorlesung und Unterfertigung des hier
nachfolgenden Protokolls , durch sämnuliche Anwesende,
war dieser feierliche Staatsakt beendet.

Durch eine telegraphische Depesche erhielt jetzt
das Reichstags - Präsidium die Nachricht , daß das
Ministerium dem Reichstag eine wichtige Eröffnung
zu machen habe , worauf der Präsident Smolka
die Reichstags -Mitglieder zu einer Sitzung auf den
2 . Dezember um 2 Uhr Nachmittags zusammenberief.

Der Minister -Präsident Fürst Schwarzen¬
berg  bestieg jetzt die Tribüne und verkündete , daß
ein Akt von hoher welthistorischer Bedeutung statt¬
gefunden habe , und verlas hierauf das Protokoll,
welches nachstehenden Inhalts war.

»Im Namen der heiligsten Dreifal¬
tigkeit.  Am zweiten Tage des Monats Dezem¬
ber 1848 , haben sich über Befehl Sr . regierenden
Majestät des allerdurchlauchtigsten Kaisers und Kö¬
nigs Ferdinand des Ersten  im Krönungs -Saale
der fürsterzbischöflichen Residenz in der königlichen
Hauptstadt Olmütz , die , in der genannten königlichen
Hauptstadt anwesenden Glieder des durchlauchtigsten
Erzhames Oesterreich , und zwar:

Se . kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Erz-
herzog Franz Karl,  und Ihre kaiserliche Hoheit
die durchlauchtigste Frau Erzherzogin Sophie,  Se.
kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Franz
Joseph,  Ihre kaiserlichen Hoheiten die Erzherzoge
Ferdinand Maximilian , Karl , Karl Fer¬
dinand , Karl Wilhelm , und Joseph,  Ihre
kaiserliche Hoheit die verwitwete Frau Erzherzogin
Maria Dorothea,  Ihre kaiserliche Hoheit die
Frau Erzherzogin Elisabeth  und Höchstdero Ge¬
mal Se . königliche Hoheit der Erzherzog Viktor
dann:

Der kaiserliche Feldmarschall Fürst von W i n-
d i schg rätz , der Feldmarschall -Lieutenant und Banus
von Kroatien Freiherr von Jellachich,  der Oberst¬
hofmeister Sr . kaiserl . Hoheit des Erzherzogs Franz
Joseph,  Graf Grün ne;  ferner die Mitglie¬
der des Ministerrathes , Felix Fürst von Schwar¬
zenberg,  Feldmarschall -Lientenant , Minister -Prä¬
sident , dann Minister des Aeußern und des Hauses;
Franz  Graf Stadion,  Mmister des Innern , und
des Unterrichts ; Doktor Alexander Bach,  Mi¬
nister der Justiz;  General -Major Franz  Frei¬
herr von Cordon,  Minister des Krieges ; Phi¬
lipp  Freiherr von Krauß,  Minister der Finan¬
zen ; Karl Ludwig  Ritter von Bruck , Minister
des Handels und der öffentlichen Bauten ; F er d i-
nand  Edler von Thienfeld,  Minister für Lan¬
deskultur und Bergwesen , versammelt , und , nachdem
Se . Majestät der allerdurchlauchtigste Kaiser und Kö¬
nig , Ferdinand der Erste  in Begleitung aller¬
höchst Dero durchlauchtigsten Gemalin Ihrer Maje¬
stät der regierenden Kaiserin und Königin Maria
Anna,  unter Vortritt allerhöchst Ihres General-
Adjutanten Joseph  Fürsten zu Lobkowitz,  und
gefolgt von dem Oberst -Hofmarschall, , Landgrafen von
Fürstenberg,  und der Obersthofmeisterin Land¬
gräfin von Fürstenberg,  im Saale erschienen
waren , dem nachstehend beurkundeten Akte beigewohnt,
wobei über Auftrag des Minister des Hauses , der
kaiserliche Legationsrath Alexander Hübner  als
Protokollsführer fungirt hat.

Se . Majestät der Kaiser und König geruhten,
zuerst der Versammlung zu eröffnen, ' daß wichtige
Gründe Allerhöchst dieselben zu dem unwiderruflichen
Entschlüße gebracht haben , die Kaiserkrone niederzu¬
legen , und zwar zu Gunsten allerhöchst Ihres ge¬
liebten Neffen , des durchlauchtigsten Erzherzogs
Franz Joseph,  Höchstwelchen Sie für großjäh¬
rig erklärt haben , nachdem allerhöchst Ihr geliebter
Herr Bruder , der durchlauchtigste Erzherzog Franz
Karl,  Höchst dessen Vater , erklärt haben , auf das
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Ihnen nach den bestehenden Haus und StaatSgesetzen
zustehende Recht der Thronfolge , zu Gunsten Höchst
Ihres vorgenannten Sohnes unwiderruflich zu ver¬
zichten.

Se . kaiserliche Majestät forderten hiernach den
Minister -Präsidenten und Minister des kaiserlichen
Hauses auf , die dießfälligen Akte vorzulesen .«

Diese Akte waren nun folgenden Inhalts:
»Wir Ferdinand  I . rc. erklären yiemit und

thuen kund , wienach wir durch vielfältige Beweise
zur Ueberzeugung gelangt sind , daß unser geliebter
Neffe , der durchlauchtigste Erzherzog Franz Jo¬
seph,  sich der vollkommenen Reife des Verstandes
erfreut , dergestalt , daß wir uns in Ausübung der
uns ngch unseren Haus und Staatsgesetzen als Sou¬
verain und Familien -Oberhaupt zustehenden Befug-
niß bewogen finden , Höchstdenselben hiemit für voll¬
jährig zu erklären , zu welchem Ende wir gegenwär¬
tige Akte Höchsteigenhändig unterzeichnet , und von
dem Minister Unseres Hauses haben gegenzeichnen
lassen « Ferdinand.

Ich Franz Karl  kaiserlicher Prinz und Erz¬
herzog vcn Oesterreich , königlicher Prinz von Un¬
garn und Böhmen , erkläre hiemit , wie nach Seine
Majestät unser allergnädigster Kaiser und Herr , Fer¬
dinand  der Erste,  mein geliebtester Bruder mir
eröffnet , daß allerhöchst Dieselben aus wichtigen
Gründen die Absicht hegen , die Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich und der sämmtlichen , zu demselben
gehörigen Königreiche und sonstigen , wie immer be¬
nannten Kronländer niederzulegen , beziehungsweise zu
Gunsten allerhöchst Ihres legitimen Thronfolgers zu
verzichten.

Obgleich ich nun hiernach in Gemäßheit der , in
unserem Erzhause geltenden Thronfolge -Ordnung zum
unmittelbaren Antritte der österreichischen Kaiserkrone
berufen wäre , so habe ich doch nach reiflichster Er¬
wägung den Entschluß gefaßt und erkläre hiemit , auf
mein angestammtes Nachfolgerecht unwiderruflich zu
Gunsten meines erstgebornen , nach mir zur Nachfolge
berufenen Sohnes , Seiner Liebden , des durchlauch¬
tigsten Erzherzogs Franz Joseph  und der nach
ihm zur Thronfolge berechtigten Nachfolger zu ver¬
zichten , und willige ein , daß die Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich und aller unter derselben vereinig¬
ten Königreiche , und sonstigen , wie immer benann¬
ten Kronländer für den Fall der Abdankung Sr.
Majestät des regierenden Kaisers und Königs Fer¬
dinand  des Ersten  nun unmittelbar an dixsen
meinen geliebten Sohn übergehe .«

Franz Karl.

Nun folgte die Abdikations -Urkunde Sr . Maje¬
stät des Kaisers zu Gunsten seines Neffen Franz "
Joseph , welche der Minister - Präsident Fürst
Schwarzenberg  mit bewegter Stimme der Ver¬
sammlung vorgclesen hatte ; wie hier folgt:

»Wir Ferdinand  I . rc. erklären hiemit und
thuen kund , daß wichtige Gründe nach reiflicher Ueber-

legnng uns zu dem unwiderruflichen Entschlüsse be¬
stimmt haben , die Kaiserkrone niederzulegen.

Wir entsagen demnach durch den gegenwärtigen
Akt feierlich der von uns bisher zur Wohlfahrt un¬
serer geliebten Völker getragenen Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich und der sämmtlichen, -unter demsel¬
ben vereinigten Königreiche und sonstigen wie immer
benannten Kronländer , und zwar zu Gunsten unseres
geliebten Neffen , Seiner Liebden des durchlauchtig¬
sten Erzherzogs Franz Joseph  und der nach ihm
zur Thronfolge berechtigten Nachfolger , nachdem un¬
ser geliebter Bruder , Seiner Liebden der durchlauch¬
tigste Erzherzog Franz Karl  auf das Höchstdem-
selben in Gemäßheit der in unserem kaiserlichen Erz¬
hause geltenden Thronfolge -Gesetze nach , uns zuste¬
hende Recht der Thronfolge laut der uns behändig-
ten , durch die Mit -Unterzeichnung unserer gegenwärti¬
gen Abdankungs -Akte neuerlich bekräftigten Verzichts-
Akte freiwillig zu Gunsten Höchst Ihres Sohnes,
unseres geliebten Neffen des durchlauchtigsten Erzher¬
zogs Franz Joseph,  und der nach ihm zur Thron¬
folge berechtigten Nachfolger Verzicht geleistet haben.

Zur feierlichen Beurkundung dessen , haben wir
diese Akte unter Beitritt unseres durchlauchtigsten
Herrn Bruders , in Gegenwart der in unserem kai¬
serlichen Hoflager anwesenden Glieder unseres kaiser¬
lichen Hauses und unseres Ministerraths Höchst eigen¬
händig unterzeichnet und von dem Minister unseres
Hauses gegenzeichnen , und mit unserem kaiserlichen
Jnsiegel versehen lassen. «

Ferdinand . — Franz Karl.
Fürst Schwarzenberg.

Hierauf wurden Se . kaiserliche Hoheit der durch¬
lauchtigste Erzherzog Franz Joseph  von Sr.
Majestät dem allerdurchlauchtigsten Kaiser Ferdi¬
nand dem Ersten,  als Höchstdessen legitimer Nach¬
folger feierlich begrüßt , und als Kaiser und König
unter dem Namen Franz Joseph  des Er  st en
proklamirt

Nach der Vorlesung der Thronentsagungs -Akte , trat
der junge Fürst Franz Joseph  I . vor Se . Ma¬
jestät den Kaiser Ferdinand,  warf sich vor ihm
auf die Knie , und bat ihn und seinen Vater um
den Segen.

In diesem ergreifenden Augenblicke erhoben sich
sämmtliche Erzherzoge und Erzherzoginen von ihren
Sitzen , und leisteten dem neuen Monarchen unter
lautem Schluchzen und mit thräncnvollen Augen die
Huldigung.

Die beiden Repräsentanten der Armee z Fürst W i n-
dischgrätz  und Freiherr von I e l I a ch i ch waren
wahrend der ganzen Handlung dem Kaiser zur Seite
gestanden.

Kaiser Ferdinand,  nachdem er sich erhoben
hatte , nahm beide Heerführer welche tief erschüttert
waren/bei der Hand , und führte sie seinem Nachfol¬
ger zu, worauf dann die Thüren der Säle geöffnet , und
die Urkunden aufs Neue feierlichst vorgelesen wurden.

Ein allgemeines Schmerzensgefühl zeigte sich auf
den Gesichtern der Herbeigeeilten , und lautes Schluch¬
zen ertönte in allen Gemächern.

Kaiser Ferdinand  verließ hierauf sogleich Sl-
mütz und begab sich in seine Residenz nach Prag.
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Nach diesen Worten erhob sich die Versamm¬
lung und es erfolgte ein anhaltender Vivatruf.

Der Minister -Präsident verlas nun weiter das
Abschieds -Manifest Se . Majestät des Kaisers an die
Völker Oesterreichs welches folgenden Inhalts war.

»Wir F e r d i n a n d der E r st e , von Gottes
Gnaden Kaiser von Oesterreich rc. '*)

Als wir nach dem Hintritte unsers Herrn Va¬
ters , Weiland Kaiser Franz des Ersten  in ge¬
setzlicher Erbfolge , den Thron bestiegen , flehten wir
durchdrungen von der Heiligkeit und dem Ernste un¬
serer Pflichten , vor Allem Gott um seinen Beistand an.

Das Recht zu schützen , ward der Wahlspruch,
das Glück der Völker Oesterreichs - zu fördern , das
Ziel unserer Regierung.

Die Liebe und Dankbarkeit unserer Völker be¬
lohnten reichlich die Mühen und Sorgen der Negie¬
rung , und selbst in den jüngsten Tagen , als es ver¬
brecherischen Umtrieben gelungen war , in einem Theile
unserer Reiche die gesetzliche Ordnung zu stören , und
den Bürgerkrieg zu entzünden , verharrte doch die un¬
ermeßliche Mehrheit unserer Völker in der dem Mo¬
narchen schuldigen Treue.

Beweise , die , inmitten harter Prüfungen , unse¬
rem betrübten Herzen wohl thaten , sind uns aus al¬
len Gegenden des Reiches zu Theil geworden.

Allein der Drang der Ereignisse , das Unver¬
kennbare und unabweisliche Bedürfniß nach einer gro¬
ßen und umfaßenden Umgestaltung unserer Staats¬
formen , welchem wir im Monate März dieses Jah¬
res entgegen zu kommen und die Bahn zu brechen
bestießen waren , haben in uns die Ueberzeugung fest¬
gestellt , daß es jüngere Kräfte bedürfe , um das gro¬
ße Werk zu fördern , und einer gedeihlichen Vollen¬
dung zuzuführen.

Wir sind daher , nach reiflicher Ueberlegung,
und durchdrungen von der gebietherischen Nothwen-
digkeit dieses Schrittes , zu dem Entschlüße gelangt,
hiemit feierlich dem österreichischen Kaiser¬
throne zu entsagen.

Unser durchlauchtigster Herr Bruder und recht¬
mäßiger Nachfolger in der Negierung , Erzherzog
Franz Karl ', der uns stets treu zur Seite gestan¬
den und unsere Bemühungen getheilt , hat sich erklärt,
und erklärt hiemit durch gemeinschaftliche Unterferti-
gung des gegenwärtigen Manifestes , daß auch er,
und zwar zu Gunsten seines nach ihm auf den Thron
berufenen Sohnes , des durchlauchtigsten Herrn Erz¬
herzogs Franz Joseph  auf die österreichische Kai¬
serkrone Verzicht leiste.

Nachdem wir alle Staatsdiener ihrer Eide ent¬
binden , weisen wir sie an den neuen Regenten , ge-

Die Abfahrt am Bahnhofe mar eben so erschüt¬
ternd , denn das überraschte Volk mar beim Anbli¬
cke der Scheidung des Kaisers in einen wahrhaft tie¬
fen Schmerz versunken.
Hier muß bemerkt werden , daß in dem kaiserlichen
Manifeste vom 2. Dezember 1848 bei dem Anfangs¬
titel wieder der Beisatz »von Gottes Gnaden«
erschien , während er in den kaiserlichenPatenten und
Proklamationen in der Nevoluzionszeit nie vorkam.

gen welchen sie ihre beschwornen Berufspflichten fort¬
an getreulich zu erfüllen haben.

Unserer tapfern Armee sagen wir dankend Lebe¬
wohl . Eingedenk der Heiligkeit ihrer Eide . Ein Boll¬
werk gegen auswärtige Feinde und Verrätber im In¬
nern war sie stets,  und nie mehr als in neuester
Zeit , eine feste Stütze unseres Thrones , ein Vor¬
bild von Treue , Standhaftigkeit und Todesverach¬
tung , ein Hort der bedrängten Monarchie , der Stolz
und die Zierde des gemeinsamen Vaterlandes.

Mit gleicher Liebe und Hingebung , wird sie sich
auch um ihren neuen Kaiser schaaren.

Nachdem wir endlich die Völker des Reiches
ihrer Pflicht gegen uns entheben , und alle hieher
gehörigen Pflichten und Rechte hiemit feierlichst und
im Angesichte der Welt auf unseren geliebten Herrn
Neffen , als unseren rechtmäßigen Nachfolger übertra¬
gen , empfehlen wir diese Völker der Gnade und dem
besonderen Schutze Gottes.

Möge der Allmächtige ihnen den inneren Frie¬
den wieder verleihen , die Verirrten zur Pflicht , die
Bethörten zur Erkenntniß zurückführen , die versieg¬
ten Quellen der Wohlfahrt neuerdings eröffnen , und
seine Segnungen über unsere Lande im vollen Maße
ergießen — möge er aber auch unsern Nachfolger
Kaiser Franz Joseph  den Ersten  erleuchten und
kräftigen , damit er seinen hohen und schweren Be¬
ruf erfülle zur eigenen Ehre , zum Ruhme unseres
Hauses , zum Heile der ihm anvertrauten Völker . «

Ferdinand . — Franz Karl.
Fürst Schwarzenberg.

Ein weiteres Manifest Sr . Majestät des Kai¬
sers Franz Joseph  des 1, verkündete den Völkern
sei neThron besteigung , und war folgenden Inhalts:

»Wir Franz Joseph  der E r st e rc.
Durch die Thronentsagung unseres erhabenen

Oheims , Kaisers und Königs Ferdinand  des Er¬
sten in Ungarn und Böhmen , dieses Namens des
Fünften,  und die Verzichtleistung unseres durchlauch¬
tigsten Herrn Vaters , Erzherzog Franz Karl  auf
die Thronfolge , Kraft der pragmatischen Sanktion
berufen , die Kronen unseres Reiches auf unser Haupt,
zu setzen , verkünden wir hiemit feierlichst
allen Völkern der Monarchie unsere
Thronbesteigung unter dem N a in en Franz
Joseph des Er  st e n.

Das Bedürfniß und den hohen Werth freier und
zeitgemäßer Institutionen aus eigener Ueberzeugung er¬
kennend , betreten wir mit Zuversicht die Bahn , wel¬
che uns zu einer heilbringenden Umgestaltung und
Verjüngung der Gesammt -Monarchie führen soll.

Auf den Grundlagen der wahren Freiheit , auf
den Grundlagen der Gleichberechtigung aller Völker
des Reiches und der Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetze , so wie der Theilnahme der Volks¬
vertreter an der Gesetzgebung , wird das Vaterland
neu erstehen in alter Größe , aber mit verjüngter Kraft,
ein unerschütterlicher Bau in den Stürmen der Zeit,
ein geräumiges Wohnhaus für die Stamme verschie¬
dener Zunge , welche unter dem Szepter unserer Vä-



ter , ein brüderliches Band seit Jahrhunderten um¬
fangen halt . «

Fest entschlossen , den Glanz der Krone unge¬
trübt , und die Gesammt -Monarchie ungeschmälert zu
erhalten , aber auch bereit , unsere Rechte mit den Vertre¬
tern unserer Väter zu theilen , rechnen wir darauf,
daß es uns mit Gottes Beistand , und im Einverständ¬
nisse mit den Völkern gelingen werde , alte Lande und
Völkerstämme der Monarchie zu einem großen Staats-
körper zu vereinigen . Schwere Prüfungen sind über
uns verhängt , Ruhe und Ordnung in mehreren Ge¬
genden des Reiches gestört worden.

In einem Theile der Monarchie entbrennt noch
heute der Bürgerkrieg . Alle Vorkehrungen sind ge¬
troffen , um die Achtung vor dem Gesetze allenthal¬
ben wieder herzustellen.

Die Bezwingung des Aufstandes und die Rück¬
kehr des innern Friedens sind die ersten Bedingun¬
gen für ein glückliches Gedeihen des großen Verfas¬
sungswerkes.

Wir zählen dabei mit Zuversicht auf die ver¬
ständige und aufrichtige Mitwirkung aller Völker
durch ihre Vertreter.

Wir zählen auf den gesunden Sinn der stets
getreuen Landbewohner , welche durch die neuesten ge¬
setzlichen Bestimmungen über die Lösung des Unter-
thans -Verbandes und die Entlastung des Bodens , in
den Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte getreten
sind . Wir zählen auf unsere getreuen Staatsdiener.
Don unserer glorreichen Armee versehen wir uns
der altbewährten Tapferkeit , Treue und Ausdauer.
Sie wird uns wie unseren Vorfahren , ein Pfeiler
des Thrones , dem Vaterlande und den freien Insti¬
tutionen ein unerschütterliches Bollwerk seyn.

Jede Gelegenheit , das Verdienst , welches kei¬
nen Unterschied des Standes kennt , zu belohnen,
wird uns willkommen seyn.

Völker Oesterreichs ! Wir nehmen Besitz von dem
Throne unserer Väter in einer ernsten Zeit . Groß
sind die Pflichten , groß die Verantwortlichkeit , wel¬
che die Vorsehung uns auferlegt . Gottes Schutz wi-rd
uns begleiten , rc.

Franz Joseph.
Fürst Schwarzenberg.

Ein ähnliches Manifest Sr . Majestät des Kai¬
ser? Franz Joseph,  vom 2 . Dezember , wurde jetzt
auch dem Reichstage kund gemacht , und war folgen¬
den Inhalts:

»Wir entbiethen dem konstituirenden Reichstage
in Kremsier unsern kaiserlichen Gruß , und thuen
kund , wie Wir , nachdem unser durchlauchtigster Herr
Oheim , Se . Majestät Kaiser Ferdinand  I . dem
Thron entsagt , und unser durchlauchtigster Herr Va¬
ter , Se . kaiserliche Hoheit Erzherzog Franz Karl
auf die Nachfolge verzichtet , den Thron unserer Va¬
ter bestiegen haben.

Es ist unser lebhafter Wunsch , daß das Ver-
faßungswerk sobald als möglich zu Stande gebracht
werde , und wir rechnen dabei auf den einsichtsvollen
Beistand und den patriotischen Eifer des Reichstages.

Wir haben das von unserem durchlauchtigsten
Oheim ernannte Ministerium im Amte bestätigt und
beauftragt , die auf unserem Negierungs Antritt be¬
züglichen Urkunden dem Reichstage vorzulegen , wel¬
chen wir hiemit unserer kaiserlichen Huld und Gewo¬
genheit versichern . «

Gleichzeitig wurde auch ein Handvillet Sr . Ma¬
jestät des Kaisers an dem Minister -Präsidenten vorge¬
lesen , wcdurch das gesammte Ministerium in seinem
Amte bestätigt wird.

Ein zweites Handvillet zeigte dem Minister Prä¬
sidenten die Ernennung des Baron von Kulmer,  ei¬
nes Kroaten , zum Minister ohne Portefeuille mit
Sitz und Stimme im Ministerrathe an.

Diese beiden Schreiben wurden mit einem gro¬
ßen Beifalle aufgenommen , und der Präsident for¬
derte jetzt die Versammlung auf , diese so wichtigen
Mittheilungen mit einem Lebehoch auf Se . Majestät
den Kaiser Franz Joseph  entgegen zu nehmen,
worauf sich alle anwesenden Mitglieder erhoben , und
dem Kaiser ein dreimaliges Lebehoch brachten.

Der Abgeordnete N e u m a n begab sich jetzt auf
die Tribüne , und richtete folgenden Antrag an die
Versammlung:

»In diesem Augenblicke , wo das hohe Haus
eine Nachricht von so hoher welthistorischer Bedeu¬
tung erhalt , eine Nachricht , die auf Niemand im
Hause ihre erschütternde Einwirkung verfehlen wird,
glaubeich , daß es unsere Pflicht ist, aus dem Schooße,
der von Sr . Majestät dem Kaiser so feierlich be¬
grüßten Reichs -Versammlung , eine Deputation zu er¬
nennen , um den Ausdruck der tiefsten Verehrung
dem jugendlichen Monarchen darzubringen , zugleich
aber auch , um Ferdinand dem Gütigen,  den
Schöpfer unserer Freiheiten den Dank von Millionen
darzubringen.

Hierauf ergriff der Abgeordnete Mayer das
Wort,  mit folgendem Zusatze zu dem vorigen An¬
träge :

»Der große Moment erschüttert gewiß Alle aus
der Versammlung in doppelter Beziehung , einerseits
über die Freude der Thronbesteigung Sr . Majestät
des Kaisers Franz Joseph  des I. andererseits
knüpft sich daran das Gefühl der Wehmuth , daß
Se . Majestät Ferdinand der Gütige,  dem wir
die Volksfreibeiten zu verdanken haben , ins Privat¬
leben zurückzukehren sich entschlossen hat.

Ich glaube daher , anknüpfend an den Antrag
meines Vorredners , auch den Antrag zu stellen , daß
diese Deputation eine Beglückwünschungs -Adresse an
Se . Majestät den Kaiser Franz Joseph  dem k.
aber auch zugleich unsere letzte Dank -Adresse an un¬
sern gewesenen gütigen Kaiser zu überbringen habe . «

Beide Anträge wurden von den versammelten
Mitgliedern zahlreich unterstützt und auch angenommen.

Die nun von dem Reichstage abgefaßten Adres¬
sen an Se . Majestäten den Kaiser , Ferdinand
und Franz Joseph  dem I . waren folgenden
Inhalts.
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Euer Majestät ! Der von Euer Majestät
zusammenberufene konstituirende Reichstag ist tief er¬
griffen vdn der ihm gewordenen Kunde der Thron¬
entsagung Euerer kaiserlichen Majestät

Wenn er diesen unwiderruflich gefaßten Ent¬
schluß in Ehrfurcht aufnehmen muß , so hält er es
für seine heiligste Pflicht , Euerer Majestät durch
seine , in dieser Absicht entsandten Mitglieder , den
Ausdruck der innigsten Anhänglichkeit des nie erlö¬
schenden Dankgefühls für höchst Dero Person im Na¬
men der durch ihn vertretenen Völker Oesterreichs
darzubringen.

Der Name Euerer Majestät ist unvergänglich
an die größte , folgenreichste Begebenheit in der Ge¬
schichte des Vaterlandes geknüpft.

Eure Majestät haben eine neue Aera für dasselbe
ins Leben gerufen , und io wie die Liebe von Mil¬
lionen dem Urheber der Freiheit des Vaterlandes zu
Theil geworden ist , werden die spätesten Generatio¬
nen , wenn die von der plötzlichen Neugestaltung ei¬
nes so großen , aus so mannigfaltigen Bestandtheilen
zusammengesetzten Staates untrennbaren Wirren längst
verklungen sind , und der Neubau fest , unerschütter¬
lich dasteht , das Andenken des Gütigsten der Mo¬
narchen , dessen schöpferisches »Es werde«  die Frei¬
heit , und durch sie die Größe und das Glück des
Vaterlandes gegründet , mit dankbarer Verehrung
segnen.

Wenn die inmitten aller Stürme einer schwer
bewegten Zeit unerschütterlich bewährte Treue der
unermeßlichen Mehrheit der Völker Oesterreichs dem
väterlichen Herzen Euerer Majestät so wohlthuend wa¬
ren , wird die Liebe und Dankbarkeit dieser Völker
fort und fort die Person des geliebten Kaisers um¬
geben.

Möge der Allmächtige Euere Majestät zur Freude
des Vaterlandes , in dessen Wohlfahrt und Ruhm
Euere Majestät stets Ihr alleiniges Glück erblickten
an der Seue Ihrer Majestät , höchst Ihrer treuen
Lebensgefährtin , durch eine lange Reihe von Jahren
erhalten.

Geruhen Euere Majestät die durchaus darge¬
brachte Aeußerung der tiefsten Ergebenheit und dank¬
barsten Anhänglichkeit , welche der konstituirende Reichs¬
tag für höchst Dero Person zu fühlen , nie aufhören
wird , mit gewohnter Huld entgegen zu nehmen . «

»Euer Majestät!  Mit freudigen Gefühlen be¬
grüßen wir den ReaieruNgs -Antritt Euerer Majestät.

Gestatten Sie uns , höchst Ihnen unsere ehrerbie-
thigften Glückwünsche darzubringen.

Durch die freiwillige Thronentsagung Sr . Ma¬
jestät Ferdinand  des t . Ihres kaiserlichen Oheims,
und die Verzichtleistung höchst Ihres Vaters auf den
konstitutionellen Thron berufen , werden Euere Maje¬
stät alle Ihre Volker mit derselben Liebe und Huld
umfassen , wie allerhöchst Dero Vorgänger im Reiche,
und wie Er , werden auch Sie in dem Vertrauen
und der treuen Anhänglichkeit der Bewohner der Mo¬
narchie Entschädigung finden , für die Mühen und
Sorgen der Negierung.

Der Reichstag , durchdrungen von der Wichtig¬
keit seiner hohen Aufgabe , wird es sich angelegen
seyn lassen , seine Kräfte unausgesetzt dem großen
Verfassungswerke zu widmen , und auf diese Weise
den Erwartungen Euerer Majestät und der Völker
zum Gedeihen des gemeinschaftlichen Vaterlandes zu
entsprechen suchen.

Eurer Majestät ist von dem Lenker der Welt¬
geschicke der hohe Beruf beschicken , die von Ferdi¬
nand dem Gütigen  gewährte Freiheit zu befesti¬
gen , gegen alle Stürme zu schützen und alle Wun¬
den der Vergangenheit zu heilen.

Freie Institutionen sind die festesten Stützen
des Thrones , und für den Monarchen ist es ein er¬
hebendes Bewußtseyn , die Geschicke freier Völker zu
lenken , rc. «

Die Reichstags -Deputation hatte hierauf Audienz
bei Sr . Majestät dem abgetretenen Kaiser F e r d i-
nand  in Prag , und obgleich Se . Majestät rn Berück¬
sichtigung seines geschwächten Gesundheitszustandes bis¬
her keine Korporationen empfing , so machte er den¬
noch bei der Reichstags Deputation eine Ausnahme,
und nahm mit Befriedigung die in der Adresse aus-
gedrückren loyalen Gesinnungen auf.

Auf jene , von den Reichstags - Deputirten an
Se . Majestät dem Kaiser Franz Joseph  über¬
reichte Adresse ertheilte der junge Monarch folgende
Antwort.

»Ich empfange mit wahren Vergnügen die Adresse
des konstituirenden Reichstages ; — obwohl eben erst
zur Regierung gelangt , so sind Ihnen meine Wünsche
und meine Absichten bekannt.

In meinem Manifeste vom gestrigen Tage,  so
wie durch die Erklärungen meiner Minister , habe ich
mich darüber unabänderlich und unwiderruflich aus¬
gesprochen ; an Ihnen meine Herren liegt es nun,
Ihre große Aufgabe bald zum Heile des Staates zu
lösen . Setzen Sie mich bald in die Lage , die Ver-
fassungs -Urkunde welche die Völker mit Ungeduld er¬
warten , zu prüfen und ihr meine kaiserliche Sank¬
tion zu ertheilen .«

Aber wie entsprach der Reichstag dem von den
neuen Monarchen in ihm gesetzten Vertrauen , das Ver¬
fassungswerk sobald als möglich  zu Stande zu
bringen , wobei er auf den einsichtsvollen Beistand
und patriotischen Eifer des Reichstages rechnete . ^

Wohl versprach der Reichstag in der Gluck-
wünschungs -Adresse an dem Kaiser , seine Kräfte unaus¬
gesetzt , dem großen Verfassungswerke zu widmen,
aber wie hielt er Wort?

Während das Ministerium eine fast beispiellose,
in jeder Beziehung höchst preiswürdige Thätigkeit für
das Wohl des Vaterlandes entwickelte , schwebte die¬
ses Wort unaufhörlich auf den Lippen der Mitglie¬
der des Reichstages , jedoch geschah sehr wenig dafür.

Die Jinerpellationen, - oft sehr aufregender und
ungerechter Natur , selten von wirklicher Nothwendig-
keit , nahmen durch ihre Vielseitigkeit eine unersetz¬
liche und fast zwecklose Zeit hinweg.
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Das Ministerium hatte zwar den Grundsah an¬
genommen , jede Interpellation , auch wenn sie an ei¬
nen einzelnen Minister gestellt war , nur nach gemein¬
samer Berathung zu beantworten , aber auch dieser-
wegen nahmen die oftmaligen und lästigen Zurede¬
stellungen der Minister kein Ende.

Besonders schleppend und fast endlos waren die
Berathungen des Reichstages über die Geschäftsord¬
nung , obgleich ein Mitglied die Bemerkung machte,
»Die Franzosen seyen beneidenswert !) , daß sie so
schnell mit ihrer Geschäftsordnung zu Stande gekom¬
men sind.

Erst in der Sitzung vom 19 . Dezember war
die Geschäftsordnung vollendet , und erst am 21 . De¬
zember schritt man zur ersten Lesung der 29 Hphe
mit einer Menge Minoritäts -Anträgen der Grund¬
rechte , welche ein integrirender , nämlich ein wesent¬
lich zum Ganzen gehörender Theil der Konstitution
seyn sollten.

Bei dieser Gelegenheit stellte der Abgeordnete
Schuselka  den Antrag , die Versammlung möge
den Konstitutions -Ausschuß auffordern , den Konstitu¬
tions -Entwurf so zu beschleunigen , damit die Verfas¬
sung am 15 . März schon beschworen werden könne,
wozu auch die versammelten Abgeordneten mit allge¬
meinem Beifalle ihre Zustimmung ausgesprochen hatten.
Uebrigens wird sich aber bald zeigen , wie das Ver¬
fassungswerk beschleunigt wurde.

Die erste Lesung der Grundrechte  des öster¬
reichischen Volkes war folgenden Inhalts.

§ . 1 . Alle Staatsgewalten gehen vom Volke
aus , und werden auf die in der Konstitution festge¬
setzte Weise ausgeübt.

§ . 2 . Das Volk ist die Gesammtheit der Staats¬
bürger . Die Konstitution und das Gesetz bestimmen,
unter welchen Bedingungen die Eigenschaft eines öster¬
reichischen Staatsbürgers und die staatsbürgerlichen
Rechte erworben , ausgeübt und verloren werden.

H. 8 . Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger
gleich. Alle Standesvorrechte , auch die des Adels
sind abgeschafft . Die öffentlichen Aemter und Staats¬
dienste sind für alle dazu befähigten Staatsbürger
gleich zuganglieh . Ausländer sind vom Eintritt in
Civildienfte und in der Volkswehre ausgeschlossen . Zu
öffentlichen Auszeichnungen oder Belohnungen berech¬
tigt nur das persönliche Verdienst ; keine Auszeich¬
nung ist vererblich.

H. 4 . Die Freiheit der Person ist gewährleistet.
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen wer¬
den : privuegirte und Ausnahmsgerichte dürfen nicht
bestehen.

Niemand darf verhaftet werden , außer Kraft
eines richterlichen , mit Gründen versehenen Befehls,
den Fall der Betretung auf der That ausgenommen.

Der Verhaftungsbefehl muß dem Verhafteten
sogleich , oder binnen 24 Stunden nach der Verhaf¬
tung zugestelit werden.

Jeder Angeschuldigte ist gegen eine , vom Gerichte
nach dem Gesetze zu bestimmende Bürgschaft oder
Kaution auf freiein Fuße zu untersuchen , die Fälle
ausgenommen , welche das Strafgesetz bestimmt.

§ 5 . Das Verfahren vor dem erkennenden Ge¬
richte in Civil - und Strafsachen ist öffentlich und
mündlich . Die Ausnahmen bestimmt das Gesetz.

In Strafsachen gilt der Anklage -Prozeß.
Schwurgerichte haben jedenfalls bei Verbrechen,

bei politischen und Preßvergehen zu erkennen.
Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung,

rückstchtlich deren er bereits durch das Geschwornen-
gericht für nicht schuldig erklärt wurde , nochmals in
Untersuchung gezogen werden.

§ . 6 . Eine Strafe kann nur durch richterlichen
Spruch nach einem , zur Zeit der strafbaren Handlung
schon bestandenen Gesetze verhängt werden.

Die Todesstrafe für politische Verbrechen ist ab¬
geschafft.

Die Strafen der öffentlichen Arbeit , der öffent¬
lichen Ausstellung , der körperlichen Züchtigung , der
Brandmarkung , des bürgerlichen Todes und der Ver¬
mögenseinziehung dürfen nicht angewendet werden.

7 . Das Hausrecht ist unverletzlich . Eine
Durchsuchung der Wohnung und der Papiere , oder
eine Beschlagnahme der letztem ist nur über richter¬
liche Verordnung in den gesetzlich bestimmten Fällen
und Formen zulässig.

Die Unverletzlichkeit des Hausrechts ist kein Hin¬
derniß der Verhaftung eines , auf frischer That betre¬
tenen oder gerichtlich Verfolgten.

§ . 8 . Das Briefgeheimniß darf nicht verletzt,
und die Beschlagnahme von Briefen nur auf Grund
eines richterlichen Befehls und nach den Bestimmun¬
gen des Gesetzes vorgenommen werden.

§ . 9 . Das Recht der Petitionen und der Samm¬
lung von Unterschriften auf Petitionen ist unbeschränkt.

8 - 10 . Die Freizügigkeit der Person und des
Vermögens innerhalb des Staatsgebieths unterliegt
nur den in dem Gemeinde -Gesetze enthaltenen Be¬
schränkungen . Von Staatswegen wird die Freiheit
der Auswanderung nicht beschränkt . Es darf kein
Abfahrtsgeld gefordert werden.

§ . 11 . Die österreichischen Staatsbürger haben
das Recht , sich friedlich und ohne Waffen zu versam¬
meln ; jedoch sind Volks -Versammlungen unter freiem
Himmel vorläufig der Sicherheitsbehörde anzuzeigen;
dürfen aber nur in Fällen dringender Gefahr für die
öffentliche Ordnung und Sicherheit untersagt werden.

Keine Abtheilung der Volkswehre darf als solche
über politische Fragen berathen oder Beschlüsse fassen.

K. 12 . Die österreichischen Staatsbürger haben
das Recht , ohne alle behördliche Bewilligung Vereine
zu bilden , insoferne Zwecke und Mittel der Vereini¬
gung weder rechtswidrig noch staatsgefährlich sind.

Die Regelung dieses Rechts darf nur durch ein
Gesetz geschehen.

13 . Jedem österreichischen Staatsbürger ist
die Freiheit des Glaubens und der öffentlichen Reli-
gionsübnngen gewährleistet.

Verbrechen und Vergehen , welche bei Ausübung
dieser Freiheit begangen werden , sind nach dem Ge¬
setze zu bestrafen.

§ . 14 . Keine Religionsgesellschaft ( nämlich Kirche)
genießt vor anderen Vorrechte durch den Staat.



Niemand kann zu religiösen Handlungen und
Feierlichkeiten überhaupt oder insbesondere zu den Ver¬
pflichtungen eines Kultus , zu welchem er sich nicht be¬
kennt , vom Staate gezwungen werden.

Als Zusatz zum 8 « 14 . Die Eidesformel muß
eine für alle Staatsbürger gleichmäßige , an kein be¬
stimmtes Religionsbekenntniß geknüpft seyn.

8 . 15 . Die Verhältnisse zwischen Staat und
Kirche , namentlich in Beziehung auf das Kirchen Ver¬
mögen und die Wahl der Kirchen -Vorsteher , so wie
die Bedingungen , unter welchen Klöster und geistliche
Orden fort zu bestehen oder aufzuhören haben , wer¬
den durch besondere Gesetze bestimmt.

Als Zusatz zum 8 l 5 . Die zur würdigen Hal¬
tung der Seelsorger nothwendigen Kosten werden
vom Staate gewährleistet.

8 - 16 . Die Religions -Verschiedenheit begründet
keinen Unterschied in den Rechten und Pflichten der
Staatsbürger.

§ . 17 . Die bürgerliche Giltigkeit der Ehe ist
bedingt durch die förmliche Einwilligung beider Braut¬
leute vor drr , vom Staate zur Aufnahme des Ehe¬
vertrags aufgestellten Behörde.

Eine kirchliche Trauung kann erst nach Schlie¬
ßung der Civil -Ehen stattfinden.

Die Religionsverschiedenheit ist kein bürgerliches
Ehehinderniß.

8 - ItZ. D >e Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.
Jede vorgreifende Maßregel gegen die Lehrfreiheit ist
untersagt . Die Unterdrückung des Mißbrauches wird
durch ein Gesetz geregelt.

§ . ! 9 . Dem österreichischen Staatsbürger wird
durch genügende öffentliche Anstalten das Recht auf
allgemeine Volksbildung gewährleistet.

Der öffentliche Unterricht wird auf Staatsko¬
sten unentgeldlich erheilt , und durch ein Gesetz gere¬
gelt.

Niemand darf seine Kinder oder Pflegebefohle¬
nen ohne den zur allgemeinen Volksbildung erforder¬
lichen Unterricht lassen.

Unterrichts - und Erziehungs -Anstalten zu grün¬
den , und an solchen Unterricht zu ertheilen , steht je¬
dem Staatsbürger frei , wenn er seine sittliche und
wissenschaftliche Befähigung der kompetenten Be¬
hörde nachgewiesen hat.

Der häusliche Unterricht so wie Volksbildung un¬
terliegt keiner solchen Beschränkung.

Keiner religiösen Gesellschaft darf ein leitender
Einfluß auf öffentliche Lehranstalten eingeraumt werden.

8 - 20 . Jedermann hat das Recht , seine Gedan¬
ken frei auszusprechen , und durch Schrift , Druck
oder bildliche Darstellung zu veröffentlichen . .

Dieses Recht darf unter keinen Umständen und
in keiner Weise , namentlich , weder durch Censur,
noch durch Conzessionen , weder durch Sicherheitslei¬
stungen , noch durch Staatsauflagen , weder durch Be¬
schränkungen des Buchdrucks und Buchhandels , noch
endlich durch Pestvcrbothe und ungleichmäßigen Post¬
satz , oder durch andere gewerbliche oder sonstige Hem¬
mungen des freien Verkehrs beschränkt , suspendirt
oder aufgehoben werden.

r,
Der Mißbrauch dieses Rechts wird nach den

allgemeinen Gesetzen , und bis zur Erlassung eines
revidirten Strafgesetzes nach besonderen Preßvorschrif-
ten bestraft.

8 . 21 . Alle Volksstämme des Reiches find gleich¬
berechtigt . Jeder Volksstamm hat ein unverletzliches
Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität
überhaupt , und seiner Sprache insbesondere.

Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Spra¬
chen , in Schule , Amt und im öffentlichen Leben
wird vom Staate gewährleistet.

8 . 22 . Das Eigenthum ist unter dem Schutze
des Staates . Niemand darf aus seinem Eigenthume
verdrängt werden ; außer

u) in Vollzug eines richterlichen Erkenntnisses oder
b ) durch Enteignung ( kxpoopoiution ) aus Gründen

des öffentlichen Wohls.
Letztere darf nur nach den Bestimmungen des

Gesetzes und gegen angemessene , in der Regel voraus¬
gehende Schadloshaltung vorgenommen werden.

Als Schluß dieses Paragraphs wurde noch bsi-
gesetzt. Das geistige Eigeuthum soll durch die Ge¬
setzgebung geschützt werden.

8 . 23 . Die Theilung des Eigenthums in ein
Ober - und Nutzungseigenthum ist für immer unter¬
sagt.

Das Eigenthnm darf weder durch das Lehens-
verhältniß , noch durch das Institut des Fam ' lien -Fi-
deikommisses beschränkt seyn.

Die Auflösung des Lehenbandes und der Fami - ,
lien -Fideikommisse wird durch besondere Gesetze ge¬
regelt.

8 . 24 . Jedermann hat nach Maßgabe seines
Vermögens und Einkommens zu den Lasten des
Staates beizutragen.

8 . 25 . Jeder Staatsbürger und jedes Grund¬
stück muß einem Gemeindeverbande angehören . Die
Grundrechte jeder Gemeinde sind.

l . Die Freie Wahl ihrer Vorsteher und Ver¬
treter.

2 . Die Aufnahme neuer Mitglieder in den Ge¬
meinde -Verband.

3 . Die selbstständige Verwaltung ihrer Angele¬
genheiten und die Handhabung der Ortspolizei.

4 . Die Veröffentlichung ihres Haushaltes und
in der Regel , Oeffentlichkeit der Verhandlungen.

Die Beschränkungen des Rechts , die Aufnahme
in den Gemeindeverband zu verweigern , und des
Rechts , das Gemeindegut oder das Stamm -Vermö¬
gen der Gemeinde zu veräußern oder zu belasten , ent¬
hält das Gemeinde -Gesetz.

8 . 26 . Zum Schutze des Staats und der Kon¬
stitution besteht dre Volkswehrs , welche in das Heer
und die Nationalgarde getheilt ) und durch besondere
Gesetze geregelt wird.

Die Volkswehre wird auf die Konstitution beeidet,
und kann zur Unterdrückung innerer Unruhen nur
über Aufforderung der Civil -Behörden in den gesetz¬
lich bestimmten Fällen und Formen verwendet wer¬
den.



H. 27. Jeder Staatsbürger ist zum Dienste im
Heere persönlich verpflichtet . Ausnahmen davon wer¬
den durch das Heergesetz bestimmt.

§ . 28 . Das Heer untersteht den bürgerlichen
Gesetzen und Gerichten . Milikärgesetze und Militär¬
gerichte haben nur im Kriege und bei Disziplinarver¬
gehen in Wirksamkeit zu treten.

§ . 29 . Alle wehrhaften Staatsbürger , die nicht
im Heere dienen , haben in der Regel ein gleiches
Recht und eine gleiche Pflicht zum Dienste in der
Nationalgarde

'In der Sitzung vom 4 . Jänner 1849 * ) , wurde
zur Lesung der hier voranstehenden Grundrechte ge¬
schritten , und es sollte die allgemeine Debatte über
dieselben beginnen.

Da begehrte der Minister des Innern , Graf
Stadion,  das Wort , betrat die Tribüne und las
unter tiefer Stille des Hauses eine Erklärung des
Ministerraths gegen den ersten Artikel der vorge¬
schlagenen Grundrechte vor , welcher des Inhalts war:

»Alle Staatsgewalten gehen von dem Volke
aus , und werden auf die in der Konstitution festge¬
setzte Weise ausgeübt«

Mit vollem Rechte und muthig , seine Pflicht ge¬
gen den Thron und den Staat erfüllend , erklärt das
Ministerium , daß es , wenn dieser Satz an die Spitze
des Grundgesetzes des österreichischen Staates gestellt
werden sollte , es sich gegen ein Prinzip verwahre , wel¬
ches den tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen
des österreichischen Staates nicht entspreche , und durch
den bloßen Versuch , demselben im Leben Geltung zu
verschaffen , die Quelle beklagenswerther Irrungen
und folgenschwerer Unordnungen gewesen.

Unter dem Banner dieses Prinzip ' s , seyen die
Begriffe der Menge verwirrt , die Straßen zum
Schauplatze wilder Ausschweifungen gemacht , und das
Blut des edlen Kriegs -Ministers Grafen Latour
vergossen worden.

Das erbliche monarchische Recht erscheine in der
Staatsform der konstitutionellen Monarchie als eine
geheiligte unveräußerliche Quelle der höchsten Ge¬
walt , und es sey innerhalb dieser Staatsform unzu-
läßig , den Ursprung derselben neu feststellen und das
Bestehende von einer neue « Bestätigung abhängig ma¬
chen zu wollen.

Das Verfassungswerk könne durch gegenseitige
Verständigung nur unter der Voraussetzung , daß das
konstitutionell -monarchische Prinzip nicht verletzt , und
das Recht der Krone von der Reichs -Versammlung
nicht in Frage gestellt werde , einem gedeihlichen Ende
zugeführt werden.

Das Ministerium hege die sichere Ueberzeugung,
daß die Reichs -Versammlung jenen ersten Artikel des
Entwurfs der Grundrechte nicht billigen werde , und
erklärt , daß es in der ausdrücklichen oder stillschwei¬
genden Anerkennung eines solchen Grundsatzes einen

Vom 21. Dezember 1848 bis 3. Jänner 1849 , waren
Ferien.

Eingriff in die unwandelbaren Grundlagen des mo¬
narchischen Prinzips zu erkennen in der Lage wäre.

Statt aber diese einleuchtende Richtigkeit , die¬
ser von dem Minister Grafen Stadion  gemachten
Darlegung und die Gefahr des Prinzips der Volks-
souverainität sich zu Herzen zu nehmen , wurde in der
nächsten Sitzung am 8 . Jänner der Antrag des Landes-
Advokaten Pinkas,  den Abgeordneten für Prag , von
einem großen Lheile der versammelten Abgeordneten
mit Beifall ausgenommen ; nachdem diese dahin ging,
daß die ministerielle Erklärung , sowohl nach dem In¬
halte als auch nach Fassung und Motioirung eine,
der Würde freier Volksvertreter unangemessene und
mit der dem konstituirenden Reichstage durch die kai¬
serlichen Manifeste * ) eingeräumten Stellung unverein¬
bare Beirrung der freien Mrinungs -Aeußerung sey.

Die Reden , der Reichstags -Mitglieder nämlich,
des Doktor Fischhof,  welcher eine kurze Revue
der politischen Thätigkeit des Ministeriums voran¬
schickte, und des Schriftstellers Schuselka,  fan¬
den gleichfalls einen großen Beifall.

Obschon hierauf der Minister Graf Stadion
im Namen des Gesammt -Ministeriums feierlich ver¬
sicherte , daß dasselbe die Unterstellung , als hatte
durch seine Erklärung vom 4 . Jänner der freien
Meinungs -Aeußerung beirrend in den Weg getreten
werden wollen oder können , um so bestimmter von
sich ablehne , als die Grundsätze dieser Erklärung die¬
selben seyen, welche in seinem Programm unter der
vollen Zustimmung nicht blos dieses Hauses , sondern
des ganzen Landes entwickelt worden sind , wurde
doch jener Antrag mit bedeutender Stimmenmehrheit
angenommen.

In derselben Sitzung vom 8 . Jänner wurde die
allgemeine Debatte über die Grundrechte beendet , und
in jener des nächsten Tages begann die spezielle Be¬
ratung über den ersten Artikel derselben.

Der Abgeordnete Schuselka schlug vor,  die¬
sen Artikel folgenden Inhalts abzufaßen:

»Alle Staatsgewalten gehen vom
Volke aus , und sind in der k o n st ist u t i o-
nellen Monarchie zwischen Monarch und
Volk getheilt«

Und dieser Antrag fand nicht nur eine zahlrei¬
che Unterstützung , sondern auch die aufregendsten
Reden zu Gunsten der Volks -Souverainität und sie
wurden bei dieser Gelegenheit mit einem rauschenden
Beifalle ausgenommen.

Zwei Sitzungen wurden über diesen Gegenstand
vergeudet , und endlich ein Mittelweg ergriffen , nach¬
dem beschlossen wurde , den ersten Artikel des Ent¬
wurfs der Grundrechte als nicht in sie gehörig weg¬
zulassen , und mit der Textirung der Bestimmungen
über die Theilung und Ausübung der Staatsgewalt
den Konstitutions -Ausschuß zu beauftragen.

In der Sitzung vom 11 . Jänner begannen die
Debatten über den dritten Artikel des Entwurfs der
Grundrechte , worin es hieß:

* ) Manifeste vom 16. Mai und 6. Juni 1848.
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»Alle S t ande s vor r echt e , so wie auch
die de S Adels sind abgeschafft , «c

Damit war man aber noch nicht zufrieden , son¬
dern es wurde beantragt , noch beizusetzen.

»Adelsbezeichnungen jeder Art wer»
den vom Staate weder verliehen noch
anerkannt . ^

Man übersah also hier gänzlich , oder beseitigte
vielmehr absichtlich , daß man durch einen solchen Zu¬
satz in die dem Kaiser , als Quelle aller Ehren , zu¬
stehenden Rechte eingriff.

Die Verhandlungen über die Adelsfrage nah¬
men vier Sitzungen weg , und waren dem Adel im
äußersten Grade feindselig , waS um so weniger edel-
mütbig war , da der alte historische Adel , auf dem
es hauptsächlich abgesehen war , im Reichstage fast
gar keine Vertreter hatte.

Der Abgeordnete vom Wiener -Bezirke Joseph¬
stadt , Albert  Ritter von Neuwall  hielt in der
Sitzung vom 11 . Jänner eine ausführliche Rede in
der Adelsfrage , die folgenden Inhalts war , jedoch
aber wenig Beachtung fand.

»Meine Herren!  Nachdem ich mich in die
Reihe der Redner gegen den dritten Paragraph ein-
schreibenließ , war ich wirklich im Zweifel , ob ich
mich nicht für denselben einschreiben lassen sollte.

Es sind allgemeine positive Grundsätze jedes
konstitutionellen Staatslebens darin auszusprechen , die
Niemand zu bekämpfen beabsichtigen kann , Niemand
zu vertheidigen braucht . Da ich aber ein Amende¬
ment rücksichtlicb einiger Stellen dieses Paragraphs
einzubringen beabsichtige , so mußte ich auf die Seite
der , gegen den Entwurf sprechenden Redner treten.

Ein solcher Satz , der,  ich möchte sagen zum
k . 6 . jedes konstitutionellen Staatslebens gehört,

ein Satz der keine Vertheidigung braucht , weil er
durchaus nicht angegriffen werden kann , ist der erste,
»vor dem Gesetze sind alle Staatsbür¬
ger gleich .«

Ich werde mich daher enthalten in irgend einer
Richtung oder Beziehung über denselben mich zu er¬
gehen , weil ich glaube , daß er einer Konstitution so
gewiß zum Grunde gelegt werden muß , als einer
mathematischen Arbeit das Einmaleins.

Dem zweiten Satze aber an und für sich, näm¬
lich : »Alle Standesvorrechte abzuschaf¬
fen,«  auch diesem könnte ich durchaus nicht entge¬
gen treten , ich muß aber bei der Zusammenstellung
der beiden Sätze , jenes nämlich der Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetze , und jenes der Auf¬
hebung aller Standesvorrechte , bemerken , daß bei uns
bis jetzt Standesvorrechte bestanden haben.

Soll daher die Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetze zur Wahrheit werden , so müssen,
bevor sie nur eintreten kann , früher schon die Stan¬
desvorrechte aufgehoben worden sevn — und müssen
zu eristiren aufgehört haben.

Ich glaube daher die Reihung der beiden Sätze
umkehren 'zu sollen in der Art,  daß der zweite Satz
voranzugehen , der erste Satz aber nachzufolgen hätte.

Nun meine Herren ! komme ich zur schwierig¬
sten , und ich fürchte vielleicht zur undankbarsten Stelle
meiner Aufgabe.

Nachdem ich , meine Herren ! für den so hart
verfolgten , den in den meisten Beziehungen so unge¬
recht geschmähten Adel das Wort ergreife , muß ich
mich in dieser Beziehung im Vorhinein verwahren,
damit Sie mir nicht zurufen : 6iem -o pro äomo surr.

Ich meine Herren , bin von viel zu jungem , viel
zu niederem Adel , als daß ich für meine Person ei¬
nen , wie immer gearteten Werth darauf legen würde,
und dieses zwar um so weniger , als mein Name und
Titel , wenn nicht früher , so doch wahrscheinlich mit
meinem Ableben erlöschen wird.

Der Adel als Stand ist in dieser hohen Ver¬
sammlung weniger als spärlich vertreten , und da die
wenigen Repräsentanten desselben als seine Verfechter
aufzutreten sich zurückziehen , so glaube ich dem Stande
und meiner persönlichen Ehre es schuldig zu seyn,
auch bei der Wahrscheinlichkeit des Unterliegend , die
Waffen nicht zu streiken , ohne den Kampf auch nur
versucht zu haben.

Bevor ich noch in eine Auseinandersetzung ein¬
gehe , glaube ich zuerst beantragen zu sollen , daß der
Ausdruck »abgeschafft«  geändert werden möge.

Der Ausdruck ' ab sch affen  an und für sich,
drückt eine unnöthige Härte aus , er hat in der deut¬
schen Sprache noch eine unliebsame Nebenbedeutung,
die weder beabsichtigt wird , noch unterlegt werden
soll ; er bedeutet nämlich auch das zwangsweise Fort¬
schicken von einem Orte . Ich glaube , daß es eben
so gut heißen könnte »Standesvorrechte  fin¬
den nicht Statt,«  wodurch auch derselbe Zweck
erreicht wird , so wie durch das Wort abgeschafft.

Gegen die vier Worte , »auch die des
Adels,«  fühle ich mich verpflichtet , Einsprache zu
erheben.

Ja meine Herren ! alle  Standesvorrechte sol¬
len aufhären , nicht nur die des Adels , sondern auch
die aller andern bisher privilegirten und bevorzugten
Stände . — Warum sagt man , »a u ch d i e d e s
Adels !-- Warum nicht auch , »auch die der
Geistlichkeit , der Doktors » , auch die der
zünftigen Meister ; — auch die der Städte¬
bürger«  Warum hebt man einen Stand allein
heraus 'i Wozu diese offenbare Gehäßigkeit?

Ich möchte wohl sagen , es waren früher Ursa¬
chen vorhanden , warum man dem Adel gehäßig war,
aber diese Ursachen bestehen nicht mehr , der Haupt¬
grund der Gehäßigkeit gegen den Adel stammte wohl
daher , daß er im vorzugsweisen Besitz der feudal-
oder o br ig kei t l i che n R e cht e war , daß er die
sogenannten Unterthanslasten für sich bezog und ver¬
wendete . .

Seit dem 7 . September * ) besteht dieses Ver-
hältniß nicht mehr , das Hauptmotiv also , den Adel
zu hassen und zu verdächtigen , ist verschwunden.

*) Schon am 11 - April 1848 hatte Se . Majestät der
Kaiser über die Aufhebung der Robot und die Ze-

rc. ein Patent erlassen , in welchem verordnet



Ein anderer Grund ist ein solcher , daß ich ihn
lieber verschweigen möchte , es sind der noch von der
vormärzlichen Zeit sich her datirende Neid und die
Mißgunst.

Abgesehen davon , daß ein solches Motiv nicht
geeignet ist , von der hohen Versammlung , so wenig
wie vor irgend einem moralischen Forum berücksich¬
tigt zu werden , ist dasselbe vielmehr bereits entfal¬
len , denn ich wüßte nicht , um was jetzt der Adel
noch zu beneiden wäre.

Von dieser Stätte ist bisher der Adel immer
nur geschmäht worden , bei Gelegenheit der Aufhe¬
bung des Unterthansverhältnisses , wurde Alles her¬
vorgehoben , was nur mit Grund und Ungrund gegen
ihn vorgebracht werden konnte . Ja in einer getreuen
Abschrift , einer zu Frankfurt im heftigsten Tone ge¬
haltenen Rede , wurde alles Gehäßige gesammelt , was
man mit Recht oder mit Unrecht gegen den Adel an¬
führen konnte ; er wurde als Räuber , als Buschklep¬
per geschildert und gezeichnet.

Meine Herren ! Ich läugne es nicht , daß viele
vom Adel solcher Thaten sich schuldig gemacht haben,
aber welcher Stand ist es , der nicht durch seine
Mitglieder theilweise entehrt worden wäre.

Meine Herren ! Die Geistlichkeit ist berufen,
Nächstenliebe , Friede und Eintracht zu predigen , hat
sie nie Haß , hat sie nie Zwietracht in die Gemüther
gebracht ? Der Lehrsiand hat die hohe Aufgabe , Auf¬
klärung und Gesittung zu verbreiten ; haben nie Glie¬
der desselben die Jugend mit Jrrthum vergiftet?
Haben sie solche nie durch Worte nicht allein , son¬
dern auch durch eigenes Beispiel zum Laster verführt?
Und doch wird Niemand den Priester , den Lehr¬
stand , seiner entarteten Auswüchse oder Mitglieder
wegen , im Ganzen verdammen , und doch bleibt der
Beruf des Priesters ein heiliger , die Aufgabe des
Lehrers eine erhabener.

In diesen Räumen ist der Adel immer nur an¬
gegriffen , nie aber vertheidigt worden , nie wurde
hier seiner Verdienste erwähnt , nie hervorgshoben,
was er Gutes und Großes wirklich vollbracht hat.

Erlauben Sie mir meine Herren ! Ihnen zu sa¬
gen , daß in jenen Zeiten , wo noch kein fest geord¬
neter Staat bestand , es gerade der Adel war , der
vorzugsweise nebst der Geistlichkeit Kultur und Sitt¬
lichkeit verbreitete . Von Mönchen ging die Verbrei¬
tung der Religion und Wissenschaft , die Pflege der
Kranken und Armen aus . Der Adel aber hat die
Klöster , Spitaler die Schulen gestiftet und unter¬

wurde , daß vom 1. Zänner 1849 , an die Stelle al-
ler , auf Grund und Boden hastenden , ans dem Ober-
Eigenthums - oder Zehentrecbte entspringenden , so
wie der denselben verfassungsmäßig gleich gehaltenen
Natural - und Arbeitsleistungen eine Gcldlcistung zu
treten habe , welche durch ein besonderes Ge >etz be¬
stimmt werden wird.

Am 7. September erfolgte nun daS Patent über
die , qegen Entschädigung aufgehobenen Unterthanig-
keits -Derhällnisie , welches im Reichstage entworfen,
und von Sr . Majestät dem Kaiser sanktionirt wor¬
den ist.

halten ; der Adel übernahm durch den Ritterschlag
die Verpflichtung kein Unrecht zu dulden , als Stütze
der Schwachen , als Schutz und Schirm der Unter¬
drückten , der Witwen und Waisen einzustehen , er
war es , der zuerst von den Kreuzzügen die Kunst
und Weisheit des Morgenlandes in den Westen Eu-
ropa 's mitbrachte ; er hat Europa von der Barbarei
der Mongolen und Tartaren , Sarazenen und Tür¬
ken gerettet , er hat die Entdeckung von Amerika er¬
möglicht und vollführt , er glänzte in Kunst und Wis¬
senschaft als Meistersänger und Rechtslehrer ; ja er
hat zu jeder Zeit , und vorzugsweise die Rechte des
Volkes gegenüber den Gewalthabern , in Schutz ge¬
nommen und vertheidigt.

Ja meine Herren ! dieses ist so wahr , wie es
Wahrheit ist , daß , wo immer Despotie sich vorbe¬
reitete , wo immer eine Tirannei einriß , diese , sie
mochte eine Tirannei der Fürsten , oder der Massen
seyn , immer zuerst und vorzugsweise gegen den Adel
wüthete.

Ich weise Sie nicht hin meine Herren ! auf die
ältesten Zeiten , auf die west - und oströmischen Im¬
peratoren , nicht auf die Chalifen des Morgen und
Abendlandes , nicht auf den siebenten und achten
Heinrich  von England , nicht auf Richelieu,  den
Herzog Alba , Crom well  die N om  a n o w 's , nicht
auf M e hem e d Ali;  nein meine Herren , die Ruine
des Altstädter Ringes in Prag , die Plätze von Wie¬
ner -Neustadt und Eperies können es ihnen bestätigen,
überall war es der Adel , der zuerst das Haupt auf
den Block legen mußte , mit dem man zuerst anfing,
wenn man das Volk knechten wollte.

Meine Herren , dieses ist eine geschichtliche Wahr¬
heit welche Niemand bestreiten , und Niemand läugnen
kann.

Wenden wir unfern Blick auf Oesterreich in
den letztverflossenen Jahren ; wer wagte es damals,
wer wagte es allein , die Unhaltbarkeit seiner dama¬
ligen Zustände frei und offen auszusprecken ? Nie¬
mand , als taleut - und gesinnungsreiche Schriftstel¬
ler , welche aber,  um sich den Verfolgungen zu ent¬
ziehen in die freiwillige , dem Gedanken und seiner
Veröffentlichung Freiheit gewährende Verbannung
pilgerten , während der , nun so hart angegriffene
und geschmähte Adel auf den Feudal Landtagen kühn
und offen auftrat , und es den Gewalthabern gerade
und männlich ins Angesicht sagte , ihr System sey
schlecht , es könne und dürfe nicht bestehen.

Der Adel hat die Märztage vorbereitet , sich be¬
wußt ulid freudig im Ganzen der Bewegung aNge-
schlossen. Konnten Sie dieses , so schnell vergessen
meine Herren?

Statt diese Erinnerung festzustellen , hat man
sich beeilt , nur das Schlechte , was von diesem Stande
jemals ausging , hervorzuheben , des Guten aber hat
Niemand gedacht.

Während durch neue Gestaltung der Dinge in
Oesterreich alle Stände , entweder bereits schon ge¬
wonnen haben , oder, doch wenigstens in Zukunft ge¬
winnen können und werden , hat,  ohne irgend eine
Aussicht auf Gewinn in der Zukunft , der Adel als
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Stand , und in jenen Individuen nur verloren , un¬
endlich viel ja beinahe Alles verloren , bis auf seine
Ehre und Erinnerungen.

Man hat dem Adel seine Einkünfte geschmälert,
seine Feudalrechte genommen ; der Adel darf , er
wird sich hierüber nicht beklagen , es war eine Ge¬
rechtigkeit , es war eine Nothwendigkeit , daß er die¬
ses sein Einkommen , sein durck Gesetz und Herkom¬
men gewährleistetes Recht auf den Altar des Vater¬
landes niederlegen mußte.

Seine Standesvorrechte muß er nun aufgeben,
er weiß ihnen freudig und entschlossen zu entsagen.

Man bedroht aus national -ökonomischen Rück¬
sichten , die bisher so sicher gestellte Wohlhabenheit
seiner Nachkommen durch die Aufhebung der Fidei¬
kommisse ; der Adel wird keine Einwendung dagegen
erheben , er wird seine Fideikommisse ebenso , wie
seine bisherigen Rechte und Privilegien dem Gesammt-
wohle zu opfern bereit seyn . Soll er nun aber auch
noch dem sich fügen , meine Herren ! daß er seiner
historischen Erinnerungen , seinen Titel , Namen und
Wappen entsage?

Dazu ersehe ich keine Nothwendigkeit , davon
kann dem Gesammtwohle kein Nutzen erwachsen.

Jeder Bürger ist im konstitutionellen Staate
gezwungen und verpflichtet , allen Rechten und Vor¬
zügen zu entsagen , welche den Rechten anderer hin¬
dernd in den Weg treten , die , ohne daß es der
Staatszweck gebiethet , die persönliche Freiheit seiner
Mitbürger beschränken.

Ist dieses bei Titel und bei Wappen der Fall,
die ohne dem Besitzer reellen Nutzen zu bringen,
Niemanden schaden?

Meine Herren ! Wir haben hier für sie gewahrt
und angesprochen , die Heiligkeit der historischen Erin¬
nerungen der Völker , ich ehre diese Anforderung , ich
stimme ihr vollkommen bei ; aber was sind im Völ¬
kerleben , Volksstämme Anderes , als Individuen,
Völker Anderes , als Familien ? Das Recht , welches
sie für Individuen für Familien im Völkerleben gel¬
tend machen wollen , das dürfen sie den Individuen,
Familien im Einzelnen auch nicht verweigern.

Titel und Wappen sind ein Eigenthum der Fa¬
milien , sie sind so sehr ihr Eigenthum , als der Fa-
milien -Name das aller klebrigen.

Könnte eine Verfassung in der Welt es wagen,
den Satz aufzustellen , daß irgend jemand seinen Fa¬
milien Namen entsagen müsse , daß diejenigen zum
Beispiele , deren Name eine Beschäftigung , einen
Stand ihrer Vorältern , für welche die öffentliche
Meinung nicht mehr ist , bezeichnet , daß er diesem
Namen entsagen müsse?

Werden wir in die Lächerlichkeit des französi¬
schen Convents zurückfallen , wo jene , welche einen
Familien -Namen , wie z. B Kaiser , König  oder
sonst dergleichen führten , denselben ablegen mußten?

Wenn nun der Name , das Wappen , das Ei¬
genthum eines Individuums ist , was kaum in Ab¬
rede gestellt werden dürfte , wie kann man in einem
Rechtsstaate , der doch jedes Eigenthum schützen soll,

und schützen muß , allein und ausnahmsweise diesem
Eigenthume allein den Schutz verweigern.

Erlauben Sie mir meine Herren ! Sie aufmerk¬
sam zu machen , daß die unbegründete , alles Ziel und
Maß überschreitende Feindseligkeit gegen den Adel
eine Reaktion herbeiführen werde und müsse , und
doch ist der Adel in der Wahrheit in allen seinen
Gliedern und Fortschritten der neuern Zeit zugethan,
und diejenigen aus ihm , die der Reaktion jetzt schon
zuneigen , sind zu unmächtig , ja wenig an der Zahl,
ja sie gehören nicht einmal dem wahren Adel an.

Der wahre Adel ist jener , dessen Macht in der
alten Zeit gebrochen wurde , jener der sich zurückge¬
zogen hat , von dem öffentlichen Leben . Ein Hof-
Adel ein Dienst - oder Geldadel , daß ist kein wah¬
rer Adel , sondern nur ein Lurusmöbel , und sonst
nichts.

Nicht kann ich umhin , meine Herren ! zu be¬
merken , wie politisch unklug es eben jetzt wäre , den
Adel ohne Nothwendigkeit , ohne gehörige Begründung
feindlich zu nahe zu treten . Wir befinden uns im
Augenblicke an dem Wendepunkte der Geschichte
Oesterreichs , Ungarns , Kroatiens und Siebenbür¬
gens , diese Länder , welche früher beinahe ganz von
uns getrennt waren , beinahe ganz abgesonderte Staa¬
ten bildeten , sollen nun in einem Gesammtstaat , mit
uns enge vereinigt werden.

Meine Herren ! In diesen Ländern ist der Adel
in Fleisch und Blut der Völker übergegangen , er ist
dort nicht nur mächtiger , sondern auch unendlich zahl¬
reicher als wie bei uns . .

Die Ungarn , die Kroaten werden sich ihren
Adel nicht nehmen , nicht erniedrigen , nicht in den
Koth schleppen lassen , — dieses wäre eine Klippe,
an welcher allein unsere Vereinigung scheitern könnte
und müßte.

In den freiesten Ländern der Welt besteht der
Adel , ohne daß der Freiheit dadurch ein Eintrag ge¬
schehe , so z. B . in England , Belgien , Holland und
Schweden , ja sogar in Republiken werden adelige
Titel und Wappen geführt , wie seit mehr als fünf¬
hundert Jahren in der Schweiz , wie in Nord -Ame¬
rika von den adeligen Einwaudernden aus Europa
und deren Abkömmlingen.

Die erste französische Revolution hat den Adel
nicht nur wegdekretirt , sondern auch wegguillotinirt;
doch ist er bald in neuer und vermehrter Ausgabe
wieder erstanden.

Die Februar - Republik  hat ihn abermals
aufgehoben , und schon beginnt er mit dem Prinzen
Louis Napoleon  wieder aufzuleben.

Meine Herren ! dadurch , daß der Adel die Feu-
dalrechte verloren hat , dadurch , daß er allen Wtan-
desvorrechten unbedingt und unweigerlich wird entsa¬
gen müssen , dadurch , daß die Fideikommisse unzwei¬
felhaft aufgehoben werden müssen, dadurch meine Her¬
ren , sind ' die Wurzelfasern deL Adels abgeschnitten.
Er hat sich überlebt , er wird von selbst , wenn auch
langsamer , als sie es beabsichtigen , eines natürlichen
Todes sterben : nun aber meine Herren , muß ich Sie
fragen : Einen Sterbenden anzugrcifeu , ihn zu



beschimpfen , ihm die letzten Augenblicke des Lebens,
mit frevelnder Hand zu verkürzen , wäre das die
Handlungsweise freier Männer , wäre dieses edel,
wäre dieses groß ? Nein meine Herren , es wäre die¬
ses Alles nicht , es wäre eine gemeine Handlungs¬
weise.

Ich erlaube mir nun , zum zweiten Satze des
Paragraphs überzugehen , denn auch hier ist der erste
Satz von solcher Art , daß er weder einer Verthei-
digung , noch irgend eines Angriffs gewärtig seyn
kann * ) .

Aber den zweiten Satz mußte ich anfechten,
und mich gegen die Art wie er hier steht , unbedingt
erklären.

Meine Herren ! Es hat der Herr Kriegsminister
vorher Ihnen hingewiesen auf die Nothwendigkeit ei¬
ner Flotte , auf die Unmöglichkeit mit Geld , Mate¬
rial und Händen allein dieselben zu schaffen , auf die
Unerläßlichkeit , Männer , welche die Sache bis in die
genauesten und kleinsten Details herunter theoretisch
und praktisch verstehen , uns im Inlands aber durch¬
aus abgehen , aus dem Auslande dafür zu gewinnen.

Nicht weniger dürfte in andern Fächern des
Dienstes sich diese Nothwendigkeit zeigen , ich weise
nur darauf hin , wie weit wir im Berg - und Forst¬
wesen , in der Baukunst , im Jngenieurfache , in der
rationellen Landwirthschaft gegen das Ausland zu¬
rückstehen.

Schulen , wie in Freiburg , Tharand , Hohen¬
heim , solche haben nie bei uns bestanden , und wenn
derlei Anstalten auch bestanden haben , so sind sie weit
hinter denen des Auslandes zurückgeblieben.

Es wird die Aufgabe des Staates seyn , solche
Schulen einzurichten , die möglichsten Fähigkeiten dort
zu entwickeln , die möglichsten Talente dorthin zu zie¬
hen , um Inländer in solchen Fächern ausbilden zu
können.

Aber bis dieses möglich ist , bis dieses gelingen
wird , werden Menschenalter vergehen , und sollen
wir Menschenalter unbenützt für den Fortschritt und
die Ausbildung verstreichen lassen?

Vor allem andern benöthigen wir die Ausländer
für Lehrstühle der Künste und Wissenschaften : wol¬
len Sie durch diesen Paragraph überhaupt die Män¬
ner der Wissenschaft , die als erste Sterne an deren
Himmel glänzen , vom österreichischen Boden aus¬
schließen ?

Wissenschaft und Kunst gehören keinem Volke
an , sie sind an keine Scholle gebunden , sie haben in
der Gesammtheit der civilisirten Welt überhaupt ihr
Vaterland.

Wir werden immer und unbedingt unfern Staats¬
bürgern den Vorzug geben , wenn sie wirklich geeig¬
net und fähig sind , den Platz auszufüllen . In Er¬
manglung solcher aber werden wir uns wahrlich nicht

*) Nach Schulelka 'S Antrag : „Die öffentlichen Aem-
rer und Staatsdienste sind für alle dazu befähigten
Staatsbürger gleich zugänglich. Ausländer als solche
sind vom Eintritt in Civildicuste und in die Volks«
wehre ausgeschlossen.«

die Hände binden , jene Talente , deren wir bedür¬
fen , jene Männer , die uns wesentlich nöthig sind,
aus dem Auslande herbei zu ziehen , wir werden uns

'nicht selbst schaden , und dem Zwecke , den wir Alle
wollen , ein freies großes Oesterreich zu gründen,
feindselig entgegen stellen.

Die Türkei sogar , wo der Islam jeden Europäer
als Ungläubigen bezeichnet , die Türkei , uns geogra¬
phisch und durch Exklusivität nahe liegend , hat frem¬
de Talente in Rath und Dienst zugelassen , und soll
Oesterreich , wie das Reich der Mitte , sich gegen die
segensreiche Einwirkung des Genies und überwingen-
der Kultur , wenn solche von Fremden ausgehen,
durch die unübersteigliche Mauer eines Paragraphs
der Konstitution absperren wollen ? Man könnte den
Einwurf nur erheben , ja man könnte mit Zugestehung
aller meiner Argumente sagen , es wäre leicht , über
diese Schwierigkeiten hinaus zu kommen , wenn ein
jeder Ausländer der in die österreichischen Staats¬
dienste treten soll und will , früher unser Staatsbür¬
gerrecht nachsuchen und erwerben würde.

Es läßt sich wohl hören , aber ist es auch rich.
tig , wird es von Erfolg seyn ? Nein meine Herren,
ich muß es bezweifeln.

Der Franzose , der Engländer , der Belgier,
der Nord -Amerikaner , jeder von diesen lebt seit lan¬
ger Zeit unter einer Konstitution , er weiß , was er
an seinem heimischen Bürgerrecht besitzt , er weiß,
was er durch dessen Aufgeben verlieren könnte ; er
weiß aber noch nicht , was er durch unser Staats¬
bürgerthum gewinnt , er kann es nicht beurtheilen,
weil ihm das politische Leben diese Beurtheilung noch
nicht lehrt , er wird daher nicht das Gewisse um das
Ungewisse wegwerfen.

Ferners meine Herren ! wie schwer wäre eS nicht
für einen Ausländer , der keinem , der in Oesterreich
lebenden Völker angehört , ein Oesterreicher zu werden?

Bei den bei uns schwebenden Differenzen und
Divergenzen der Nationalitäten , welcher Nation sollte
er sich anschließen?

Der Engländer gehört nicht zu den Deutschen,
nicht zu den Italienern , nicht zu den Slaven . nicht
zu den Ungarn . Welcher dieser Nationalitäten soll
er sich nun in die Arme werfen?

Endlich vom finanziellen Standpunkte aus , füh¬
re ich Ihnen beispielweise die Gewinnung eines eng¬
lischen Flotten Offiziers in einem Disponibilitätsstande
und Gehalte an , welch Letzterer sehr bedeutend ist,
so daß er demselben , um österreichischer Staatsbür¬
ger zu werden , nicht leicht entsagen wird.

Wenn er aber , ohne seiner Staatsbürgerschaft zu
entsagen , und die österreichische erwerben zu müssen,
in österreichische Dienste treten kann , so wird er sei¬
nen Gehalt oder Halbsold fortbeziehen , oder sich den¬
selben wenigstens für den Fall des Rücktritts Vorbe¬
halten können , und wir werden seine Dienste für
Oesterreich weit billiger oder wohlfeiler erlangen,
während wir sie im entgegengesetzten Falle nur mit
weit größeren finanziellen Opfern erkaufen könnten.

Der Satz , daß öffentliche Aemter nur für dazu
befähigte Staatsbürger zugänglich seyen , bleibe eine
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Regel  und die Zulassung von Ausländern darf nur
bei erweislicher Notwendigkeit zum Besten des Staa¬
tes , des öffentlichen Dienstes als Ausnahme  Statt
finden ; daß die Ausnahme nicht der Regel abträg¬
lich wirke , dafür muß die Verantwortlichkeit des
Ministeriums uns Bürgschaft leisten.

"Zu öffentlichen Auszeichn ungen oder
Belohnungen berechtigt uur das persön¬
lich  e N e r d i e n st.«

Auch mit diesem Vordersätze geht es mir so, wie
mit den beiden früheren , auch hier könnte ich nichts
dagegen sagen , und halte jedes Wort dafür , als
rein überflüßig.

Im Prinzips soll keine Auszeichnung vererblich
seyn . Aber meine Herren , weil ein vernünftiges Ge¬
setz keine Rückwirkung berücksichtigen kann und darf,
so möchte ich zur größern Bestimmtheit und Deut¬
lichkeit sagen , keine künftig zu verleihende
Auszeichnung i st vererblich.

Bisher war nur der Adel allein eine vererbliche
Auszeichnung , alle sonstigen , wie z. B . Orden und
Würden waren stets nur rein persönlich.

Sie könnten mir dagegen einwenden , dieses
mein Amendement sey eine Prämie , die man dem Adel
aussetze , damit er im Werthe steige.

Ich meine Herren finde dieses ganz gleichgiltig ;
der Adel ist kein Gegenstand des Handels , es scha¬
det daher Niemanden wenn er im Werthe steigt.
Wenn sie aber meine Herren beabsichtigen , durch die¬
sen Paragraph einen persönlichen Verdienst -Adel zu
schaffen , so wird dieser , wenn er auf wirklichem und
vorragendem Verdienste beruht , auch seinen Werth ne¬
ben dem ererbten Adel behaupten , ja er kann ihn so¬
gar daran übertreffen , wie ein Bild , welches mit
frischen Farben gemalt ist , öfters dasjenige in Schat¬
ten stellen wird , über welches bereits die Sonne und
der Staub von Jahrhunderten gegangen sind.

Es ist übrigens dieser persönliche Adel nichts
mehr neues , denn derselbe besteht schon längst , —
und zwar in Rußland.

Meine Herren ! der Wunsch nach Auszeichnun¬
gen ist in der Natur des Menschen begründet , solche
haben unter allen Zonen , zu allen Zeiten , bei allen
Völkern,stattgefunden.

In den? einen Lande sprachen sie sich durch Ti¬
tel und Prädikate , in dem andern durch rothe , blaue
oder weiße Knöpfe auf der Kopfbedeckung aus . Ich
habe nichts dawider , selbst nicht gegen Letzteres —
ich für meine Person — denn die Meinung meiner
politischen Freunde ist es , welche ich durch den letz¬
ten Punkt des von mir gestellten Antrags ausspre¬
che , daß uämlich keine sey — ich für meine Person
hätte lieber den letzten Satz «künftig zu verlei¬
hende«  Auszeichnung vererblich ganz weggelassen.

Indem ich schließe meine Herren , erlaube ich
mir im Ganzen folgendes Amendement zu stellen,
wonach ich den Paragraph 3 abzuändern beantrage:

«Standesvorrechte finden nicht Statt.
Vor dem Gesetze sind alle Staatsbür¬
ger gleich . Die öffentlichen Aemter und
Staatsdienste  sind für alle dazu befä¬

higten Staatsbürger gleich zugänglich.
Ausländer können nur in Fällen , wo
es das Be st e des Staates erheischt , zum
Eintritt in Civil - oder Militärdien st e
zugelassen werden.

Zu öffentlichen Auszeichnungen und
Belohnungen berechtigt nur das persön¬
liche Verdien st , keine künftig zu verlei¬
hende Auszeichnung i st vererblich .«

Endlich kam es in der Reichstagssitzung am 19.
Jänner zur Schlüßfassung , wobei durch Stimmen¬
mehrheit der in einem zusammengezogene Paragraph
der Grundrechte , nach dem Anträge des Abgeordneten
Franz Schuselka  folgenden Inhalts angenom¬
men wurde.

«Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger gleich.
Die Konstitution und das Gesetz bestimmen , unter
welchen Bedingungen die österreichische Staatsbürger¬
schaft erworben , ausgeübt und verloren wird.

Die Gesammtheit der Staatsbürger ist das Volk.
Alle Standesvorrechte sind abgeschafft . Adels-

bezeichnungen jeder Art werden vom Staate weder
verliehen , noch anerkannt * ) .

Die öffentlichen Aemter und Staatsdienste sind
für alle dazu befähigten Staatsbürger gleich zugäng¬
lich ' * ) .

Ausländer sind vom Eintritt in Civildienste und
in die Volkswehr ausgeschlossen ; Ausnahmen werden
durch besondere Gesetze bestimmt.

Zu öffentlichen Auszeichnungen oder Belohnun¬
gen berechtigt nur das persönliche Verdienst . Keine
Auszeichnung ist vererblich.

Amtstitel dürfen nicht als bloße Ehrentitel ver¬
liehen werden . «

Kein Gegenstand fand seit Jahren her eine gründ¬
lichere Erörterung und Beleuchtung , als die Todes¬
strafe.

*) Da man ohnehin die Standesvvrrechte abschaffte , so
war es ein reiner Muchwille , auch noch den Adels-
Titeln zu Leibe zu gehen , die dock jedenfalls ein
E i g ent h u m den sie führenden Geschlechter sind.

Uebrigens ist es nicht so leicht , als die Herren
Abgeordneten vom koustituirenden Reichstage glaub¬
ten , den Adel zu vernichten.

**) Der Berichterstatter Franz Hein,  über die Adels-
srage , machte bei dieser Gelegenheit die Bemerkung.

«Der Adel machte bisher ausschließlich die Umge-
bung des Monarchen aus . Es sey ein Unglück für
daS Volk , wenn der Fürst nur von einer Kaste um¬
geben sey- Wohl könne man dem Monarchen nicht

. vorschreiben , woraus er seine Diener riehrnen solle;
aver ein Fürst , der sein Volk liebt , müsse sich , um
dessen Wünsche kennen zu lernen , mit gebildeten
Männern aus allen Klassen umgeben . Dadurch werde
das Mißtrauen des Volkes gegen den Adel schwin¬
den , welches in ihm den Urheber aller ihm fcindli.
chen Maßregeln sieht.

IV — 9
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Die Gelehrten von ganz Europa hatten sich da¬
mit beschäftigt , und alle vier Fakultäten hatten darü¬
ber diskutirr . Es wurden Werke und Abhandlun¬
gen darüber geschrieben , sich theils bejahend , theils
verneinend aussprechend , so daß die Literatur von
der Behandlung dieser Frage allein eine artige Bib¬
liothek abgeben würde.

Aber auch die politische Welt hat sich dafür
interessirt , und am meisten in der neuern Zeit kam
dieser Gegenstand bei den Stände -Versammlungen,
besonders in den deutschen Staaten , wie z. B . in
Sachsen und Hannover im Jahre 1837 , in Wür-
temberg im Jahre 1838 , in Braunschweig im Jahre
1839 , in England , Baden und Hessen im ' Jahre
1840 zur Sprache.

Ueberall in allen Parlamenten erhoben sich ge¬
wichtig ? Stimmen für die Abschaffung der "Todes¬
strafe , und diese Stimmen mehrten sich mit jedem
Tage.

Als mit dem 24 . Februar 1848 das alte Sy¬
stem über den Haufen geworfen wurde , traten in
Paris , Berlin und Frankfurt konstituirende Ver¬
sammlungen zusammen , um über die Volksrechte zu
berathen.

Die erstere hat die Todesstrafe für politische
Verbrechen , beide Letztere hatten aber die Todesstrafe
gänzlich abgeschafft.

Auch der Wiener Konstitutions -Ausschuß hatte
einen Entwurf der Grundrechte ausgearbeitet , wo die
Verfügung im sechsten Paragraph lautete.

»Die Todesstrafe für politische Verbrechen ist
abgeschafft . «

Es würfe aber auch von dieser Versammlung
beantragt , die Todesstrafe gänzlich aufzuheben , wo¬
bei eine Menge Rednör glaubten , sich durch Verbrei¬
tung über diese Frage ihre Sporen verdienen zu müs¬
sen , natürlich als Gegner der Todesstrafe ; und so
wurden mehrmalen wiederholte Gründe , durch einige
Sitzungen hindurch , nochmals aufgetischt.

Nachdem über diesen wichtigen Gegenstand der
Schluß der Debatte beantragt und angenommen ward,
wurden die Abgeordneten Isaak Noah Mannhei¬
mer,  israelitischer Prediger in Wien und Franz
Hain,  mährisch -schlesischer Landes -Advokat zu Ge¬
neral -Rednern gewählt.

Mannheimer  eröffnete seine Rede mit fol¬
genden Worten:

»So ehrend das mir geschenkte Vertrauen ist,
so drückend ist die mir auferlegte Verantwortlichkeit.

Ich spreche für den Paragraph insoferne er die
Todesstrafe abgeschafft wissen will ; ich rede dagegen,
insoferne er sich auf die Abschaffung der Todesstrafe
für politische Vergehen beschrankt.

Meine Ansicht ist , was der Barbarei angehört,
was von Barbarei zeigt , soll durch die Gesetzgebung
aufgehoben werden.

Die Todesstrafe und die Art,  wie sie bisher
ausgeübt und gehandhabt worden , gehört der Bar¬
barei vergangener Jahrhunderte an , und liegt nicht
mehr in der Sitte der Völker.

66 .. '. -

Ich weiß recht gut , daß sich die Rechtsgelehr¬
ten nicht mit mir auf den Standpunkt des Huma¬
nismus stellen werden ; ich weiß auch recht gut , daß
sie mir entgegenhalten werden , und es ist mir in letz¬
ter Zeit oft entgegen gehalten worden , daß man mit
Rosenwasser nicht Krieg führe ; und mit Zuckerwasser
nicht die Gebrechen der menschlichen Gesellschaft heilt.

Aber von dem Systeme bis zu dem bekannten
»il kaut Io Aonono Inimain, « daß man der
menschlichen Natur nur mit einem Aderlässe helfen
und beikommen könne , ist noch ein weiter Weg.

Man beruft sich auf die Bibel ; nun die Bibel
sagt .- » W e r M e n s ch e n b l u t vergießt , des¬
sen Blut soll durch Menschenhand ver¬
gossen werden .«

Wissen Sie aber auch meine Herren ! was die
Bibel gleichsam in demselben Athemzuge als Begrün¬
dung hinzu fügt : »Denn i m E b e u b i l d e Got-
tes wurde der Mensch geschaffen . «

Hat die Gesetzgebung es jemals berücksichtigt,
daß ein Mensch im Ebenbilde Gottes ist , über den
sie den Stab bricht?

Wenn hier der Buchstabe gilt , so muß man
auch das : »Aug für Aug, « »Zahn für Zahn«
für geltend erkennen , und dem , der eine Hand ab¬
schlagt , wieder die Hand abschlagen.

Das Gesetz gehört einer frühern , altern uiedern
Kulturstufe und Periode an.

Meine Herren ! ich kann sie versichern , daß ge¬
rade im jüdischen Strafgesötzbuche , wo mau sich an
die strenge Auslegung der Bibel hielt , die Todesstrafe
beinahe eine Unmöglichkeit war.

Die Untersuchung des Thatbestandes war eine
so sorgfältige, ^ die Beweisführung eine so komplizirte,
das Zeugenverhör ein so umständliches , daß nur in
seltenen Fällen ein Todes -Urtheil gesprochen werden
konnte . Nur bei der genauesten Uebereinstimmung der
Zeugen , und dem vollkommsten Zusammentreffen der
Umstände , fanden die Männer des Synhedriums,
das waren die damaligen Geschwornen , sich bewogen,
das »Schuldig«  auszusprechen.

Ein Synhedrium , das in sieben Jahren einmal
ein Todes -Urtheil fällte,  hieß ein mörderisches , und
ein Mann , der einer der ersten Autoritäten der -tal-
mudischen Schriftgelehrten war,  der selbst später un¬
ter dem Henkerbeile der Römer den Märtyrertod
fand , versichexte , daß , wenn er dabei gewesen wäre,
gar kein Todes -Urtheil gesprochen worden wäre.

Dieser Mann hat also damals die Todesstrafe
abgeschafft . Dabei war aber die Form die mildere,
wähle ihm einen schönen Tod , denn es steht geschrie¬
ben : » D u sol l st lieben d e inen  N e b enm  en-
schen wie dich  selbst . «

Ich erinnere Sie meine Herren an das Wort der
Schrift , wo von korrektionellen Strafen die Rede ist.
»Es soll dein Bruder nicht geringschät¬
zig werden in deinen Augen,«  und wissen
Sie meine Herren , wie die jüdischen Schriftsteller
dieses auslegen?
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Obgleich er sich selbst durch sein Vergehen herab¬
gewürdigt und erniedrigt hat , so ist er doch dein
Bruder.

Das ist ein Gesetz , welches sie als ein in¬
humanes und hartes zu betrachten gelehrt worden
sind.

Meine Herren ! Sie bekennen das Gebot der
Liebe , die Religion der Liebe ; ich bitte Sie , bleiben
Sie hinter der meinigen nicht zurück. Man wendet
ein , das vergebene Blut sey unerläßlich zur Sühne,
zur Wahrung des menschlichen Lebens ; das ist aber
ja die Frage , das sollte ja eben erst bewiesen werden.

Es wäre statistisch nachzuweisen , daß die To¬
desstrafe das Rechts - und Schutzmittel abgebe , ge¬
gen Mord und Todschlag . Es gehen mir die Et¬
lichen Nachweisungen ab , ich war , solche mir hier
zu verschaffen , nicht im Stande , aber was ich aus
eigener Erfahrung weiß , das spricht dagegen.

Die sogenannte Abschreckungstheorie ist veral¬
tet ; so wie die Genugthuungstheorie , die uns auf
das bekannte Wort » Aug für Aug, « und in ihren
Konsequenzen zu allen Greueln führt.

Die Todesstrafe , wie solche bei uns gehandhabt
wird mit dem religiösen Gepränge , das aus dem
Verbrecher einen Märtyrer macht , schreckt Keinen ab.

Ich berufe mich auf manichfache psychologische
Erfahrungen , die eben das Gegentheil beweisen.

Noch besser zeigt dieses die über politische Ver¬
gehen verhängte Todesstrafe . Hinrichtungen gewähren
dem Throne und der Verfassung nie einen dauernden
Schutz . Drakonische Gesetze , mit Blut geschrieben,
werden nie ibre Vollstrecker finden . Aus der bluti¬
gen Saat quillt wieder Blut ;, wer den Wind säet,
wird den Sturm ärnten.

Dieselben Argumente wurden seiner Zeit gegen
die Abschaffung der Tortur geltend gemacht ; wollten
Sie meine Herren die alten peinlichen Gerichts - und
Halsordnungen wieder einführen?

Eines wie das Andere ; was sich für die To¬
desstrafe anführen läßt , ist nicht haltbarer als das,
was für die Tortur gesagt worden , auch sie wurde
als einziges Schutz - und Rettungsmittel der mensch¬
lichen Gesellschaft gepriesen , und doch möchten wir
sie nicht zurückgesührt wissen.

Sie könnten dasselbe für Stockschläge , Staup-
besen , Peitsche und Knute , Pranger und Brandmar¬
kung geltend machen , und es ist dieses Alles dennoch
nur ein Rest veralteter Barbarei . Kurzsichtige Bar¬
barei , der ganzen Weltordnung gegenüber , die nichts
verhütet von allen dem , was sie verhütet wissen will,
sondern den Widerstand gegen das Gesetz nur eigent¬
lich hervorruft ; die Gemüther empört , und einen
Zustand heraufbeschwört , wo des Einen Hand ist ge¬
gen Alle , und Aller Hand gegen Einen.

Was aber machen mit dem Verbrecher?
Was man mit so vielen macht , die schädlich

und gefährlich sind , und die man doch den Muth
nicht hat , hinzurichten und ihnen die Köpfe vor die
Füße zu legen.

Deportation , wir haben aber keine Kolonien,
obgleich -Oesterreich berufen wäre , ebenfalls eine See¬
macht zu seyn.

Ich denke hier nicht an Sibirien , denn da ist
mir die Todesstrafe lieber.

Es gibt kleine Staaten , die Kolonien haben , und
sie gerne abtreten werden ; abgesehen davon , wir ha¬
ben Gefängnisse , und diese füllen sich von Jahr zu
Jahr mehr , weil wir nicht unsere Aufmerksamkeit
darauf gerichtet , weil sie nicht Korrektions -Anstalten
und Verbesserungshäuser , sondern Straf - und Zucht¬
häuser sind , und als solche Lasterschulen waren , die
jeder , der ' sie als Sünder betritt , als gut abgerich¬
teter Verbrecher verläßt.

Wenn ich keinen andern Grund gegen die To¬
desstrafe hätte , als den, er würde genügen . Es wird
nämlich der Staat durch die Abschaffung der Todes¬
strafe in die Nothwendigkeit versetzt , seine Straf-
und Gefängnißhäuser und auch sein Schulwesen zu
verbessern , und im edleren Geiste aufzubauen ; —
seltsam genug , wenn man beide zusammenstellen , wenn
man vom Gefängniß auf den Unterricht kommen muß.

In einem wie in dem andern muß dem Zwangs¬
wesen und dem Mechanismus ein Ende gemacht wer¬
den. Beide müssen auf sittlicher Grundlage gestellt
werden , nicht daß der religiöse Formalismus und die
geistliche Manipulation für eine genügende Garantie
und Bürgschaft genommen werde , und der Staat
sich einrede , er habe genug gethan zur Hebung und
Veredlung der Menschen , wenn er sie den Priestern
in die Hand gegeben , zu deren Heranbildung und
Veredlung er wieder nichts gethan hat.

Achtung und Ehrfurcht vor dem geistlichen Stan¬
de , aber dann muß er vom Geiste geboren seyn.
Achtung für die Seelsorge und die Seelsorger ; ich
gehöre selbst diesem Stande an , habe ihm meine
Kräfte geweiht z dann muß er aber auch sorgen für
die Seelen , nicht mit dem Büttel Hand in Hand
gehen.

Meine Herren ! , Unsere Gefängnisse sind wahre
Lasterschulen ; wer sie mit einem menschlichen Gefühle
betritt , verläßt sie mit Eckel , mit Abscheu und ei¬
nem bitteren bösen Unmuth.

Achtung vor dem Gesetze und seine Handhaber
findet er da nicht , und bringt er es mit , so bringt
er es nicht wieder mit zurück.

Die österreichischen Gesetze sind mild , ja zu
mild ; aber eben darum der Deutung der Willkür
anheimgegeben.

In den Zuchthäusern sind Stockschläge und Fa¬
sten an der Tagesordnung , und sie treffen nicht im¬
mer den Verderbtesten , sondern den Mißliebigen , in
dem das Rechts - und Ehrgefühl noch einen Stütz-
und Haltpunkt hat.

Scheinheiligkeit , Verstellung und Heuchelei sind
da an der Tagesordnung.

Für politische Vergehen hat bereits der Aus¬
schuß auf die Abschaffung der Todesstrafe angetragen.

Ich bitte , ich beschwöre Sie meine Herren , we¬
nigstens in diesem Punkte , der Menschlichkeit Raum
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zu geben , oder wollen Sie Ihre Kinder , Ihre theuer-
sten Freunde re. preisgeben?

In einer Zeit des Schwankens , wo Theorien
um die Herrschaft kämpfen , wo Schlagwörter ganze
Völker in den Kampf treiben , weil diese Schlag¬
wörter ihr höchstes Gut , ihre Vergangenheit und Zu¬
kunft in sich faßen , ist dieses ein gefährliches Expe¬
riment.

Wer wird den auch genug mit Strang und
Schwert und Pulver und Blei , die Menschen von
ihrem Aberwitz und Wahn , von Nationalität - und
Freiheitsgelüsten kuriren wollen?

Was ist wandelbarer . als die Laune des Au¬
genblicks ? »Vom Kapitol zum torpejischen
Felsen,«  sagten schon die alten Römer , » ist nur
ein Schritt . « Politische Vergehen , Hochverrats
Majestätsverbrechen , sind sehr elastische laxe Begriffe.

Die Jugend ist leicht entzündbar , und es sind
nicht die Schlechtesten , die für eine Idee empfäng¬
lich sind , und sich dafür enthusiasmiren ; es sind
nicht die Schlechtesten , die in einer so durch und
durch materiellen Zeit des Enthusiasmus fähig sind,
und wir wollen sie in ihrer Verwirrung dem Schwerte
hingeben?

Bedenken Sie meine Herren , welche Macht Sie
in die Hände eines Einzelnen legen , Standrecht pro-
klamiren ist ein Leichtes ; ein einziges Wort genügt,
alle Gesetze sind suspendirt , alle Gewalten aufgeho¬
ben , jedes Wert und jede Klage zurückgedrängt in
die bewegte Brust . Der Schrecken herrscht und
nicht das Gesetz , die Gewalt herrscht und nicht das
Recht.

Was gestern eine Tugend war ist heute ein
Verbrechen , was gestern mit Jubel begrüßt worden
ist , wird heute eine Anklage auf Leben und Tod.
Wissen Sie meine Herren , wie die Delatoren ( die
Ankläger oder Zuträger ) zu Rom ihr Handwerk
getrieben haben?

Als ein Senator einen Schriftgelehrten fragte,
wozu hat Gott die Schlangen erschaffen ? antwortete
dieser : » Und wozu sind denn deine Delatoren , die
in Rom zischen , und ihr Biß trifft dich in Syrien.

Und diese Macht wollten Sie meine Herren
Einem geben , - das Schwert zu schwingen über Je¬
den , der ein gefährliches Wort gesprochen , es viel¬
leicht im Rausche , in jugendlicher Unbesonnenheit ge¬
sprochen.

Sie meine Herren ! die Väter des Volks , die
Gesetzgeber , die Gründer des neuen Staats - und
Völkerbundes wollten dabei stehen und sagen : Haut zu !

Noch Eins . Das höchste Recht der Krone , ihr
schönster Schmuck , ihr Palladium , ist das Recht der
Begnadigung.

Es gewinnt ihr die Menschen , die Herrschaft
über die Gemüther . Warum wollen Sie es ihr un¬
möglich machen , das Recht der Gnade zu üben , wenn
Sie meine Herren den heute vom Leben zum Tode
bringen , von dem Sie wissen , daß er morgen be¬
gnadigt werden kann ; dann haben Sie meine Her¬
ren ein Verbrechen an der Menschheit begangen.

Wie viele sitzen jetzt , und berathen im Nathe
der Völker , in gesetzgebenden Versammlungen , sind
die Säulen und Stützen des Thrones , über deren
Haupt das Schwert geschwungen wurde , und Sie
wollten ihnen den Weg ins Leben abschneiden?

Bei der Gelegenheit einer fürstlichen Vermä-
lung , der Geburt eines Prinzen , eines Thronwech¬
sels , tritt die Gnade in ihr Recht ein , wer begna¬
digt aber diejenigen , welche bereits dem Henker ver¬
fallen sind , die bereits geblutet haben in ihrer Ueber-
zeugung für ihr Vaterland?

Ich wiederhole es , die Hinrichtung eines Men¬
schen , von dem ich weiß , daß er begnadigt werden
könnte , wenn ich der Gnade nur die Zeit lasse , ist
ein Frevel an der Menschheit begangen.

Meine Herren , ich habe gesprochen im Geiste
der Menschheit und des Gesetzes , das zu bekennen
und zu verkünden ich berufen bin . Ich weiß , man
wird mir entgegen halten , das sind Ideale , die ge¬
hören nicht ins Grundgesetz ; aber ich erinnere Sie,
daß Alles , was hier geschrieben steht und gesprochen
wird , vor einem Jahre auch noch ein Ideal war,
und wenn heute vor einem Jahre Jemand so gespro¬
chen oder geschrieben , und es der Staatsverwaltung
vorgelegt hätte , er zur Bestrafung verurtheilt wor¬
den wäre.

Bleiben wir nicht hinter der Zeit zurück , die
Zeit ist nichts , als das , was Sie aus ihr machen.

Nicht Alles , was wir auf dem Herzen haben,
kann in den Grundrechten stehen ; sie sollen kompen-
diös seyn , aber das Prinzip kann und soll darin ste¬
hen . Wenn Sie ein Gesetz gegeben , wann und wo
der Bürger zur Haft gebracht werden soll , dann
müssen Sie auch dafür sorgen , daß die Bürgerehre
nicht im Gefängniß zu Grunde gehe.

Diese Rede des Abgeordneten Mannheimer
ward von der zahlreichen Versammlung des Reichsta¬
ges mit einem anhaltenden Beifalle ausgenommen,
worauf nun der Abgeordnete Franz Hein,  mäh¬
risch-schlesischer Landes -Advokat , die Tribüne betrat,
und folgende Rede hielt.

Er sagte nämlich : wenn die Todesstrafe für po¬
litische Verbrechen abgeschafft wird , unter denen
auch der Hochverrats ) sey , der doch , als ein Verbre¬
chen gegen alle Staatsbürger , mit der schwersten
Strafe,belegt zu werden verdient ; so müßte die To¬
desstrafe im Allgemeinen abgeschafft werden.

Man hat dagegen geltend gemacht , man solle
warten , bis das Volk auf einer höhern Kulturstufe
stehe ; hält man aber diesen Grundsatz fest, so kommt
man in Ewigkeit nicht zur Abschaffung der Todes¬
strafe.

Bei rohen Völkern herrschen rohe Verbrechen;
sie sind die Folge leidenschaftlicher Erregung ; bei
kultivirten Völkern herrschen raffinirte Verbrechen,
wie dieses in England und Frankreich der Fall ist.

Man darf also nicht darauf rechnen , mit der
höhern Kulturstufe die Strafe aufzuheben . Der Staat
ist berufen , das Volk zu erziehen , ob man aber



glaube , daß dieses minder gestimmt werde , wenn
man mit rohen Strafen vor dasselbe trete?

Die Regierung muß voranleuchten , vorangehen,
das Volk muß Nachfolgen.

Wenn sie diesem nachhinken soll , sey es ein
großes Uebel.

Ein fernerer Grund gegen die Todesstrafe ist
die schlechte Einrichtung der Gefängnisse , die eigent¬
liche Lasterschulen sind , wo der Verbrecher groß ge¬
zogen wird.

Wenn der Staat solche Anstalten duldet , so ist
er nicht berechtigt , Len zu tödten , der dort zum
Laster erzogen wird.

Man hat hier lebhaft gegen den Adel , gespro¬
chen , er sey gegen die Volksmeinung : es gibt noch
einen Stand , der seit den ältesten Zeiten vom Volke
gebrandmarkt ist , nämlich der des Scharfrichters.

Mit Aufhebung der Todesstrafe , wird auch die¬
ser Stand aufgehoben werden.

Der wichtigste Grund aber ' liegt in der Unsi¬
cherheit - der Erkenntniß des Rechtes.

Wenn der Richter allwissend wäre , Herz und
Nieren prüfen könnte , so dürfte er sagen , er habe
absolut richtig geurtheilt . Aber da dieses nicht der
Fall ist , so gründet sich jedes Urtheil bloß auf mo¬
ralische Ueberzengung.

Wer es weiß , auf welche kleinlichen Umstände diese
oft basirt ist , wird auch die schwere Verantwort¬
lichkeit erkennen . Daher sein Amendement : » Nur
bei S Lim m e n e in h e l l i g k e i t ein Todes -Ur-
theil zu sprechen . « Dieses , gebe die Garantie,
daß die nöthige Ueberzeugung vorhanden sey.

Wenn die Majorität das »Schuldig«  spricht,
so solle die nächste schwere Strafe folgen.

So lange man nicht gewiß ist , wie der Zeuge
bei der That , darf man kein Urtheil fällen , dessen
Wirkungen man nicht verbessern kann . Wenn es
schwer ist, für die Freiheit Ersatz zu leisten , so wird
dieses für das verlorene Leben unmöglich.

Nach dieser , gleichfalls mit Beifall aufgenomme¬
nen Rede , ging der Berichterstatter Doktor Franz
Rieger  die einzelnen Amendements durch , und so
gewichtig auch die Gründe waren , welche er als jene
anführte , welche der Konstitutions -Ausschuß für die
Beibehaltung der Todesstrafe , — nur nicht auf po¬
litische Verbrechen — bestimmt hatte , wurde in der
Sitzung vom 29 . Jänner dennoch mit großer Stim¬
menmehrheit zum Beschlüße erhoben

»Die Todesstrafe ist abgeschafft . «
Die Strafen der öffentlichen Arbeit , der öffent¬

lichen Ausstellung , der körperlichen Züchtigung , der
Brandmarkung , des bürgerlichen Todes und der Ver¬
mögens -Einziehung *) ist abgeschafft.

Somit war jetzt jede Strafabstufung über den
Haufen geworfen ; ja da das Geschlossenseyn mit Ket-

Nach dem österreichischen Strafgesetzbuchs über Ver¬
brechen und schwere Polizei -Uebertrerungen , gab es
keine Strafe der Vermögens -Einziehung.

tet, oder Fesseln auch als eine körperliche Züchtigung
zu betrachten ist , so wurde auch diese Verschärfung
des Kerkers abgeschafft , und es blieb nichts übrig
als einfaches Gefängniß für Alle , selbst bei den
grauenvollsten Gattungen von Verbrechen.

Am 12 . Februar wurde die allgemeine Debatte
über den 13 . 14 . und 15 . Artikel , welche Glau¬
bensfreiheit  und Kirche  betrafen , folglich mit
einander im Zusammenhangs standen , eröffnet.

Parthei -Rücksichten wurden allerdings bei der
^Verhandlung dieses wichtigen Gegenstandes wohl nicht
genommen , aber nicht wenige der gehaltenen Reden
verwunderen auf das Tiefste das katholische Gefühl,
besonders jene des Abgeordneten Balthasar  Szä --
bel,  Handelsmann aus Olmütz , der unter einem gro¬
ßen Beifalle eine Rede hielt , die im wesentlichen fol¬
genden Inhalts war.

»Als die Freiheit von Westen wehend das Herz¬
blut der Völker durchglühte und die Dämonen ver¬
scheuchte , die im Staats - und geistlichen Kleide ein¬
herschritten , als die Kette sprang , mit welcher der
Absolutismus die Völker darniederhielt , und die
schwarze Binde von den Augen fiel , ward man sich
der Ursache des langen Druckes bewußt , und die
Glaubensfreiheit ^ stand unter den Postulaten der
Völker.

Die Glaubensfreiheit , welche die Religion vom
Verderben retten kann , sie kam nicht von der Kir¬
che , nicht von den Episkopaten oder bischöflichen
Würdenträgern her ; — ohne Petitionen , als erste
frische Blüthe der Liebe kam sie hervor , welche das
wahre Christenthum pflanzte , und die fortlebte , trotz
den Einflüßen des Jesuitismus.

Die Aufgabe , die Glaubensfreiheit einzuführen,
wenigstens , so weit es in den Kräften des Reichsta¬
ges stehe , festzusetzen , spricht der § . i3 aus ; dem
schließt sich der § . 14- konsequent an.

Aus dem Gesetze der Gleichheit aller Staats¬
bürger , folge auch auch das Gesetz der Gleichheit
aller Neligionsgesellschaften.

Die Paragraphe 13 und 14 sind so natürlich,
daß man nicht darüber zu sprechen brauche ; sie sind
so innig mit dem Begriffe der Freiheit verbunden,
daß man sie nicht zu vertheidigen brauche.

Die Frage der Emanzipation ( Losgebung oder
Entlassung ) der Kirche , beziehe sich auf § . 14 ; sie
wurde durch die Petition der bischöflichen Würden¬
träger hervorgerufen ; er wolle sie nun vom Stand¬
punkte der Laien behandeln.

Als der Ruf der Freiheit Oesterreichs Gauen
durchdrang , als -er an den Mauern der bischöflichen
Paläste wiederhallte , da zitterten sie , die sich durch
tausendjährige Verhältnisse gesichert glaubten , als sie
saben , daß selbst der Thron , um nicht zu zersplit¬
tern , dem Willen des Volkes nachgeben müsse , und
daß tausendjährige Verhältnisse nicht sichern können
vor dem Willen des Volkes , da beugten auch sie sich
der Macht , griffen nach der Maske der Freiheit,
und verlangten die Emanzipation der Kirche ; nicht
um die Ueberzeugung , nicht um den Glauben zu ret¬
ten ; das sind Schätze , die unantastbar , über jeden
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verlangten ihre , von der Freiheit bedrohte Macht zu
retten , den Absolutismus wenigstens auf ihrem Ge¬
biete fortzupflanzen.

Man blicke auf die Vergangenheit . Seit Jahr¬
hunderten ging der Staat mit der Kirche Hand in
Hand , sie bedrohten sich oft gegenseitig eifersüchtig
auf ihre Macht , eine Trennung aber zwischen Bei¬
den fand nie Statt.

Sie blieben immer verbunden , um das Recht
und die Freiheit zu unterdrücken.

Der absolute Gewaltherrscher sprach : I'olsto 'ost
mvi ; — die Kirche sprach : Alle Gewalt geht von
Gott aus.

Wer sich dagegen auflehnt , empört sich gegen
das göttliche Gebot , und setzte zur Grundlage des
Absolutismus das Herrscherrecht.

Die Kirche beugte sich häufig , aber immer nur
ungerne unter der Staatsgewalt , dafür erhielt sie
Macht , reiche Pfründen und Privilegien.

Die Mission des Priesters , die Religion , ging
unter , aber die Gewalt blieb.

Das System des Absolutismus im Staate , ist
mit dem der Kirche gleichförmig.

Der absolute Monarch will den Staat nur für
sich , der Gewaltredner der Kirche versteht darunter
nicht die Gesellschaft der Gläubigen , sondern nur
sich selbst , nämlich die Standesvorsteher.

Um ihre Uebermacht zu sichern , gab der Staat
seine Scheiterhaufen , seine Kerker und seine Henker
her ; dafür unterstützte ihn wieder die Kirche mit ih¬
ren Bannbullen.

Um jedes freisinnige Streben zu unterdrücken,
führte der Staat die Censur ein ; und die Kirche
half mit ihren Exkommunikationen nach.

So lange die Staatsgewalt diesen Weg ging,'
— sträubte sich die Hierarchie oder Priesterherrschaft
nicht , und verlangte keine Trennung ; aber seitdem
der Weg des Staats ein anderer geworden ist,
ruft sie nach Trennung vom Staate.

Wenn der Ruf nach Freiheit aus Schule und
Gemeinde dringt , so ist dieses ganz natürlich ; denn
die Freiheit war dort lange , wenn auch ein unter - '
drücktes Verlangen.

Wenn aber dieser Ruf aus höherer , fürstlicher
Stimme erschallte , wenn er von Jenen gehört wird,
die von andern blinden Gehorsam fordern , wenn er
von Männern gehört wird , denen die Freiheit und
das Volksrecht ein Frevel war , so erwacht das Miß¬
trauen des Gemüths ., daß man unter diesem Rufe
nur das Recht des Absolutismus erheben wolle.

Oder sollte die Freiheit einen solchen Zauber
auch auf jene Männer ausüben , die bisher ihre ge-
schwornen Feinde gewesen sind ? Dieses ist doch sehr
bedenklich , wenn inan das Benehmen dieser Herren
gegenüber dem Volke und dem Rechte betrachtet.

Es ist sehr bedenklich , wenn man die Stellung
auffaßt , welche die Kirche in ihrer bisherigen Or¬
ganisation , dem Einflüsse des Staates entzogen , aus¬
üben würde.

Dem Laien ist so viel bekannt , daß der Kaiser
bisher die Bischöfe und Domherren ernennt , daß er
das Bestätigungsrecht hatte für die Prälaten , daß
er Einfluß hatte bei dem Patronatsrechte ; er er¬
nannte ferner die Professoren der Theologie , die Re¬
ligionslehrer an den Gymnasien , und nun sollte der
Staat alle diese Rechte im Momente seiner Neuge¬
staltung verlieren ? Nun sollte der Bischof alle diese
Personen und Würden allein ernennen?

Der Bischof , der alle Untergeordneten ernennt,
kann sich ein Heer blind ergebener Diener bilden;
und tritt wirklich einmal , durch Zufall , ein freisin¬
niger Priester ein , so ist er dem Bischöfe auf Gnade
und Ungnade überliefert.

Er ist mit Entsetzung , mit dem Verlust der
Freiheit bedroht . Er kann dem Drucke sich nicht
entziehen , keine Diecöse nimmt ihn auf , er kann dem
Drucke nicht durch den Austritt aus seinem Amte
entgehen , sein Gelübde bindet ihn für immer.

Durch planmäßige Erziehung wird der Staats¬
bürger in ihm ertödtet ; man bedenke , welchen Druck
eine solche Priesterherrschaft ausüben könne.

In Oesterreich gibt es ungefähr 80 Bischöfe,
denen ein gehorsames Heer von 30,000 Priestern,
Mönchen rc. nnterthänig ist , die nicht blos in Fe¬
stungen und Städten ihre Quartiere haben , sondern
die in den tiefsten Thälern und auf den höchsten Ber¬
gen in Klöstern wohnen.

Man bedenke ihren Einfluß auf das Volk . Der
Altar , die Kanzel , der Beichtstuhl stehen ihnen zu
Gebote , und eine solche Priesterherrschaft wolle man
emauzipiren?

Der Polizeistaat und sein Heer , die Bureau-
kratie sind vernichtet , aber die Bureaukratie war dem
Staate untergeordnet ; «die Priesterherrschaft will
den Staat nicht anerkennen, « sie leitet ihre Anstel¬
lung vom heiligen Geiste ab ; sie hat noch weit mehr
Macht , als die Bureaukratie ; sie nimmt den Men¬
schen bei der Wiege in Empfang und geleitet ihn
bis zum Grabe ; und diese Priesterherrschaft will man
emauzipiren ? Er achte die Kirche im Sinne ihres
Stifters ; er habe Verehrung vor dem Priester , wenn
er dieses im wahren Sinne des Herrn sey ; ein an¬
deres sey aber die Kirche , wie sie bestehe.

Die Priesterherrschaft , das seyen keine Priester,
die Hierarchie gibt sich nur dafür aus ; sie ist nur
eine herangebildete künstliche Gewalt , ein Staat,
dessen unverantwortliches Oberhaupt in Rom seinen
Sitz hat , und eine solche Priesterherrschaft wolle
man für mündig erklären?

Eine zweite Folge der Freiheit der Kirche wäre,
daß der Staat keinen Einfluß auf die Bildung der
Geistlichen habe.

Bisher überwachte der Staat die Prüfung der
Professoren , daß sie nicht eme dem Staatszwecke
feindliche Richtung einschlagen.

Diese Prüfung soll aufhören , damit in das
Herz der Jugend Grundsätze der Priesterherrschaft
ungeschmälert eingepflanzt werden , damit das Volk
sie empfange , und die Kluft zwischen den Geistlichen
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und den sogenannten ungebildeten Ständen noch ver¬
mehrt werde rc.

Ein dritter Grund ist , die Kirche hat ein be¬
deutendes Vermögen , welches bisher unter der Auf¬
sicht des Staates verwaltet wurde ; nun aber will
die Hierarchie dieses Vermögen der Aufsicht des Staa¬
tes entziehen , und im Sinne des kanonischen Rechts,
dessen Ausleger sie ist . verwalten , damit sie es den
Einflüssen des Rechtsstattes entziehen könne.

Wenn man noch dazu die ungleiche Vertheilung
dieses Kirchenvermögens bedenkt , und man sieht , daß
neben reichen Klöstern bettelarme Kirchen stehen , daß
neben Bischöfen mit dreimalhunderttausend Gulden
Einkünften arme Geistliche stehen , die kaum dreihun¬
dert Gulden Gehalt beziehen , ja , die um nicht des
Hungers zu sterben , oft von der Gnade der Ge¬
meinde leben müssen , so fällt das himmelschreiendste
Unrecht auf , weil diese Ungleichheit den Grundsähen
des Christenthums zuwider ist.

Er habe sich ein Beispiel gestattet , von dem
Systeme der Hierarchie ; im emanzipirten Zustande
werde sie davon nicht abweichen.

Es sey überflüßig , die Gefahr des Staates zu
schildern , wenn die absolut emanzipirte Hierarchie
dieses Vermögen ohne Aufsicht selbst besorgen und ver¬
walten könne.

Demoralisation nach Außen und Innen entsteht;
schon streckt sie ihre Hand aus nach dem Religions-
fonde , Erbschleicherei und alle sonstigen künstlichen
Erwerbsmittel des Neichthums werden ihr Ziel , ihre
Aufgabe seyn , die Seelsorge geht unter , die Kirche
kömmt um den letzten Rest ihrer Bestimmung.

Die Frage der Klöster hängt mit der Emanzi¬
pationsfrage innig zusammen ; diese Anstalten haben
sich, jene ausgenommen , welche sich wirklich mit hu¬
manen Zwecken , wie z. B . die Krankenpflege rc. be¬
schäftigen , überlebt.

In jenen Jahrhunderten , wo Kunst und Wis¬
senschaft in den Klöstern allein ihre Zuflucht fanden,
wo die Geistlichen allein im Besitze der Kenntnisse
waren , damals waren die Klöster nützlich ; jetzt , wo
die Wissenschaft allenthalben ihr Haupt hoch empor¬
bebt , wozu also Klöster , wo der Geist nicht gebildet
wird , wo die Arbeitsscheu sich ihre Heimat sucht?

Wenn sie doch bestehen , so dürfen sie der Auf¬
sicht des Staates nicht entzogen werden.

Man bedenke , was ein so großes Vermögen in
den Händen der Hierarchie , wenn sie es nach Belie¬
ben verwenden kann , werden könne.

Der neue Staat hat die große Aufgabe , die
Veredlung der Gesellschaft ; — wenn die Hierarchie
früher die Bevormundung des Staats aus Selbst¬
sucht trug , so darf sie solche jetzt im Interesse der
Freiheit tragen . Er sey nicht gegen die Emanzipa¬
tion der Kirche , er welle den Staat nicht zum ewi¬
gen Vormund derselben bestellen ; der Petition des
Episkopats soll gewillfahrt werden , doch aber nicht
unbedingt rc. «

Diese , oft von Beifallsbezeugungen unterbro¬
chene Rede des Olmützer - Abgeordneten S z a bei

wurde zuletzt von einem fast stürmischen Beifalle be¬
gleitet , während die Redner für die katholische Kirche
entweder mit Ungunst angehört wurden , oder gar
vor leeren Bänken sprachen.

Mit vielen Beweggründen versuchte der römisch-
katholische Pfarrer Adam Bieleck  i als Abgeordne¬
ter für Galizien von der Freiheit und Unabhängig¬
keit der katholischen Kirche im allgemeinen zu spre¬
chen , und betrat die Rednerbühne mit folgenden

Worten.

»Als im Monat März 1848 mit der Eisdecke
des Winters zugleich die Fesseln des Geistes von dem
erwärmenden Strahle der jungen Freiheit gelöst
wurden ; als man mit offener Sprache früher beein¬
trächtigte Rechte zurückforderte , und Alles nach einer
freieren Bewegung rang , da war auch die katholi¬
sche Kirche wahrlich nicht die Letzte, welche den Geist
der Zeit umfassend ausrief : » So kann , so darf es
nicht bei mir bleibeü .«

Anfangs ließen sich nur schüchterne Stimmen
wahrnehmen ; später fanden hie und da Versammlun¬
gen von einem hohen und niedern Klerus , so wie
von Laien statt , welche wegen einzuleitender Refor¬
men sich aussprachen.

Eine Menge von Petitionen drohte die Bu-
reaup zu überschwemmen , und einige derselben , wel¬
chen man eine besondere Wichtigkeit beilegte , wurden
in Druck verlegt und allgemein bekannt gemacht.

Und was ist der Sinn aller dieser Petitionen?
Alle rufen Sie meine Herren an , um Freiheit und
Unabhängigkeit für die Kirche , um Befreiung dersel¬
ben von den Fesseln , in welchen sie bis jetzt von den
Machthabern schmachvoll gehalten wurde.

Hoffentlich wird in diesem einstimmigen Ruf der
Kirche ein unabweisliches Bedürfniß der Zeit er¬
blickt werden . — Wie denn aber ? könnte Jemand
fragen , war die katholische Kirche in Oesterreich nicht
frei ? — Konnte sie sich nicht innerhalb der ihr vor¬
geschriebenen Grenzen frei bewegen ? Erfreute sie
sich nicht des besonderen Schutzes vieler Privilegien,
und einer sorgfältigen Vormundschaft von Seite des
Staates ? Standen ihren Dienern nicht die höchsten
Aemter und Würden offen ? Wurden sie nicht reich¬
lich mit Titel , Einkommen und Orden bedacht ? Was
will sie denn nun noch mehr?

Diese Ansicht von , Freiheit ist aber nicht die
richtige meine Herren.

Man bevorzugte die katholische Kirche,  um ihre
freie Thätigkeir und Entwicklung zu hemmen , und
so mußte sie durch die Vormundschaft von Seite des
Staates zu einer willfährigen Magd der jeweiligen
Machthaber , ja beinahe zu einer bloßen Polizei -An¬
stalt herabsinken ; aber die Kirche,  meine Herren,
braucht und verlangt keine Privilegien . '

Sie hat bereits von ihrem Stifter das größte
Privilegium erhalten , nämlich das der Wahrheit und
innern Kraft . ,

Sie bedarf keines Schutzes und keiner Vormund¬
schaft,  denn sie ist langst schon mündig , sie erdrückte
schon in ihrer Wiege , vermöge der ihr innewohnen-



72

nenden göttlichen Kraft — wie Herkules,  die
Schlange des mythischen Aberglaubens.

Privilegien , Schutz und Vormundschaft wurden
ihr von der weltlichen Macht aufgedrungen ; die ächt¬
demokratische Lehre der christlichen Lehre , und ihr
unwiderstehlicher Einfluß auf die menschlichen Gemü-
ther , erschienen gleich Anfangs dem . Heidenthume ge¬
fährlich ; .daher auch das Bestreben desselben , sie mit
Stumpf und Stiel auszurotten , was aber vergebens
blieb.

Die Gläubigen wurden hingeschlachtet , der Glaube
ist aber geblieben.

Als man auf diese Weise mit der Kirche nicht
fertig werden konnte , schlug man den entgegengesetz¬
ten Weg ein , und es gelang vortrefflich.

Die Machthaber überhäuften sie mit Ehren und
Glanz , liehen ihr ihren Arm zur Unterdrückung ihrer
Feinde , kurz , sie verfuhren mit ihr so, wie man mit
Jedem verfährt , von dem man glaubt , daß er durch
sein Talent , durch seinen Einfluß gefährlich werden
könnte.

Die Bevormundung der Kirche war aber ein
großes Unglück für sie.-

Der absoluten Monarchie war die demokratisch¬
konstitutionelle Verfassung der katholischen Kirche nicht
unbekannt , kein Wunder also , wenn sie die Reli¬
gion , die freie Himmelstochter zur Sklavin mit der
Weisung bestellte , gute und stille Kinder zu erzie¬
hen ; und versuchte es ja irgend ein erleuchteter Die¬
ner derselben ein Mehreres zu thun , so war es um
ihn geschehen.

Nie war das Ansehen und der Einfluß der
Kirche größer , als in den ersten Zeiten ihres Beste¬
hens , denn es war ihr goldenes Zeitalter.

Als aber die weltlichen Machthaber sie in Schutz
und Vormundschaft nahmen , sie mit einem irdischen
Glanz überschütteten , Inquisitionen und Scheiterhau¬
fen anbefahlen , und sich zum Lohne dafür unbeding¬
ten Gehorsam von der Kirche ausbedungen hatten,
da war ihre Kraft gebrochen , ihr Lebensnerv ab¬
geschnitten , ihr Einfluß gelähmt , daher kann auch
die Kirche mit jenem wackern , seiner Kraft sich be¬
wußten Vater ausrufen : »Gott bewahre mich
vor meinen Freunden . «

An Ihnen meine Herren ist es nun , ihr zur
Erlangung ihrer ursprünglichen Reinheit und Unab¬
hängigkeit zu verhelfen ; sie von fremdartigen schädli¬
chen Einflüßen los zu machen , und ihrer Organisa¬
tion und innern Entwicklung freien Spielraum zu
gewähren.

Dazu bedarf sie aber der Freiheit in der Ent¬
wicklung ihrer Lehre , in der Ausübung ihres Got¬
tesdienstes , in der Handhabung ihrer Disziplin und
in der Verwaltung ihres Vermögens . Bisher war
sie in allem diesem nicht frei . Zur Begründung des
Besagten hier nur einige flüchtige Bemerkungen.

Dir katholische Kirche war nicht frei in der Er-
theilnng ihrer Lehre ; denn nur zu oft wurde ihr vor¬
geschrieben , was,  wie , und wo sie zu lehren habe.

Gleiche Bewandtniß hatte es mit der Kirche in
der Ausübung ihres Gottesdienstes , denn nicht nur

die Art und die Zeit für dieselbe war bestimmt,
sondern es war auch vorgeschrieben , welche Lieder zu
singen , ja sogar wie viel Kerzen beim Gottesdienste
aufzustellen seyeu.

Die Kirche war nicht frei in der Handhabung
ihrer Disziplin , denn in dieser Hinsicht hat sie eine
zweckmäßige Organisation und gerechte Gesetze . Sie
hat ihre Synoden , in diesen zugleich öffentliche und
mündliche Gerichte , sie läßt zu die Appellation an den
Landes -Metropoliten , von diesem an die National-
Synode , endlich von dieser an das gemeinsame Ober¬
haupt der Kirche.

In diese Organisation wurde stets störend von
der weltlichen Macht eingegriffen , die Abhaltung von
Synoden wurde nicht gestattet , der Verkehr mit dem
Obern wurde gehemmt , und während man einerseits
den Bischöfen eine zu große Macht einräumte , nahm
man anderseits wieder den Klerus zu sehr gegen Len
Bischof in Schutz ; man unterstützte die Ordinariate in
ihren Anmassungen , und forderte von ihnen wieder
dafür die Verhängung von kirchlichen Strafen für rein
politische Vergehen.

Um von der Freiheit in der Verwaltung des
Kirchenvermögens zu sprechen , welches ein rechtlich
erworbenes heiliges unantastbares Gut ist , durfte ge¬
nug seyn , daß man der Kirche nicht einmal die Ein¬
sicht in die Gebahruug desselben eingeräumt hat , und
wie mit dein bedeutenden Kirchenfonde gewirthschaftet
ward , das weiß nur Gott.

Uebrigens ist so viel gewiß , daß die Noth der
Kirche hie und da sehr groß ist , und viele ihrer Die¬
ner sehr schlecht bezahlt sind.

Die katholische Kirche verlangt nichts Neues,
nichts Besonderes ; sie bittet um keine Privilegien,
sondern begibt sich vielmehr freiwillig derselben . Sie
fordert nur , was jede andere im Staate rechtlich an¬
erkannte Gesellschaft fordert , sie fordert nur Gerech¬
tigkeit.

Man fürchte ja nicht , daß durch die Unabhän¬
gigkeit der Kirche ihre kompakte Macht dem Staate
gefährlich werden könnte ; ja sie ist kompakt und ei¬
nig , aber nur zum Guten , und vom Guten hat nur
der Böse zu fürchten . ,

Eben so wenig ist zu besorgen , daß bei der
völligen Freiheit der Kirche , mittelälterliche Gelüste
in ihr lebendig werden könnten , denn die Zeiten ha¬
ben sich wesentlich geändert.

Wohl besaß sie damals eine große gefährliche
Macht , aber wenn schon Jemand die Macht haben
mußte , so war es besser , es hatte sie der Verstand
und das Wissen , als die rohe Gewalt.

Von einer solchen Gefährlichkeit im Sinne des
Mittelalters kann nun bei dem freien Worte und der
freien Presse wohl keine Rede seyn.

Die katholische Kirche hat das Vorzüglichste,
daß sie sich allen Zeiten und Verhältnissen anpassen
kann , sie weiß nur zu gut , daß sie für die Men¬
schen , nicht die Menschen für sie da sind.

Sie hat die erhabendste aller Aufgaben , die Er¬
zieherin des menschlichen Geschlechts zu seyn , sie
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würde aber verächtlich bei Seite geschoben werden
müssen , wenn sie ihre Zeit nicht begreifen würde.

Blicken Sie meine Herren auf Belgien und
Nord -Amerika , wo die Kirche in völliger Freiheit ohne
Nachtheil jener Staaten , ja zum gemeinsamen Wohle
Beider , seit geraumer Zeit besteht.

Ich hoffe , daß Sie bei der Berathnng dieser
Frage mit jenem Ernst zu Werke gehen werden , den
die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt . Sie meine
Herren werden bedenken , daß von Ihrer Entschei¬
dung nicht nur das Wohl und Wehe des Staates
und der Kirche , ja selbst des Reichstages abhängt!

Gewiß , Sie werden die billigen Wünsche der
katholischen Kirche Oesterreichs würdigen , und die
Freiheit derselben im Allgemeinen aussprechen , ohne
ihrer künftigen inneren Organisation vorzugreifen.

Sie rverden die Einführung von Reformen in
derselben ihrem eigenen Ermessen überlassen.

Sie , meine Herren , sind hier versammelt , um
ein neues Gebäude für unfern Staat von Grund aus
aufzuführen ; die Kirche hat schon ihr eigenes , auf
unerschütterlichem Grunde gebautes Gebäude . Befreien
Sw es nur von dem Schmutze den Menschenhände
daran zu legen gewagt haben , raumen Sie ab , das
Schmarozergewächs welches im Laufe der Zeit sich
an dasselbe gehängt , sprechen Sie die Freiheit und
Unabhängigkeit der Kirche ans , überlassen Sie die¬
selbe dann getrost ihrem eigenen Schicksale , auf das
sich bewähren möge das Wort Gamaliets: "Ist
diese Lehre ein Menschenwerk , so wird es von selbst
zerfallen , ist sie aber von Gott , dann werden alle
Euere Bemühungen gegen dieselbe zu Nichte werden . «

In der Sitzung am 14 Februar wurde die
General -Debatte über die drei Artikel geschlossen und
darauf zur Berathung jenes Artikels geschritten , des¬
sen erster und Hauptgrundsatz dahin lautete:

»Jedem österreichischen Staatsbür¬
ger i st die Freiheit des Glaubens und der
öffentlichen R e l i g i o n s - U e b u n g gewähr¬
leistet«

Bei der allgemeinen Haltung des Satzes würde
diese Freiheit folgerecht nicht nur den Juden und
Mahomedanern , sondern auch Ästen übrigen Neligions-
genossen , wie sie es nur irgend in der weiten Welt
gibt , zu Gute gekommen seyn.

Dieses fühlte man doch , so sehr die Reden eini¬
ger Abgeordneten abermals die katholische Kirche ver¬
unglimpften , und es wurde nun in der Sitzung vom
21 . Februar folgende Fassung angenommen.

»Den österreichischen Staatsbürgern
ist die Freiheit des Glaubens gewährlei¬
stet . Sie sind unbeschränkt in der öffent¬
lichen und häuslichen Ausübung ihrer
Religion , in so weit diese Ausübung  we¬
der  r echt s -' noch  s i t t en  v e r d e r b en  d i st , und
auch den  st a a t s b ü r g e r l i ch e n Pflichten
nicht  rv i d e r st r e i t e t . «

Darauf also , daß eine Religion an sich alle diese
letzteren Bedingungen erfüllen , aber zur Untergra¬
bung des positiven Christenthums führen könne , wurde,

wie man hier sieht , nicht die geringste Rücksicht ge¬
nommen.

In der Sitzung vom 22 . Februar wurde statt
des vierzehnten Artikels im ersten Satze , welcher so
lautete . »Keine Religion  s-G e s e l l s ch afL (näm¬
lich Kirche ) genießt vor anderen Gesellschaf¬
ten Vorrechte durch den Staat«  von dem
tirolischen Abgeordneten , dem Doktor Johann Has¬
se lwa nt er  auf die Freiheit der katholischen , so wie
jeder andern vom Stäate anerkannten Kirche und
Lehre . Kultus , Disziplin , Verfassung und Verkehr
mit ihren Obern angetragen , und er der Abgeord¬
nete , hielt darüber folgende Rede.

»Meine Freunde und Kollegen aus Tirol ha¬
ben bei dem dreizehnten Paragraph den Wunsch die¬
ser Provinz , wie er wirklich in der großen Mehrzahl
besteht , vertreten.

Ich danke ihnen dafür , und der Dank von Tau¬
senden wird ihnen folgen , wenn auch die Entschei¬
dung nicht ganz in diesem Sinne , wie sie es gewünscht
hatten , ausgefallen ist.

Bei der allgemeinen Beurtheilung des vierzehn¬
ten und fünfzehnten Paragraphs kann ich aber nicht
mebr auf demselben Standpunkte bleiben ; und muß
mich aus dem engen Kreise meiner Berge stellen auf
das weite Gebieth der katholischen Kirche , als deren
Sohn ich jetzt das Wort ergreife.

Die katholische Kirche hatte bisher in Oesterreich
die ihr gebührende Stellung nicht , sie nannte man
wohl die herrschende , war aber nur die Magd im
Staate , und doch stemmt man sich gegen die Eman¬
zipation der Kirche , weil die Bischöfe den Absolutis¬
mus des Staats unterstützten , somit ihr gegenwär¬
tiger Ruf nach Freiheit höchst verdächtig erscheint.

Nur ein genaues Auffassen der bestehenden Sach¬
lage könne zeigen , ob in der Kirche oder im Staate
die Reform vorzunehmen sey.

Ich bin für Letzteres , und werde dieses be¬
gründen , wenn ich auch Dielen dadurch ein Stern
des Anstoßes werden sollte.

/ Mit der Einschränkung der Rechte der übrigen
Korporationen und Gemeinden ging die der katholi¬
schen Kirche Hand in Hand , begründet in dem Stre¬
ben nach Absolutismus.

War einmal die Kirche eingeschränkt , so konnte
man dieses um so leichter in allen Gesellschaftskreisen
wagen . «

Nun weiset der Redner nach , laß dieses Stre¬
ben schon unter der Kaiserin Maria Theresia
bestand , nachdem in den Jahren 1748 bis 1780 die
gallikanischen Grundsätze praktisch angenommen wur¬
den , nachdem die Regierung die Censur der theolo¬
gischen Werke sich anmaßte , nachdem das pl»cwt.um
i-vr-ium streng gehandhabt wurde , und dergleichen
mehr.

Alles dieses geschah ohne eigentlichen Kampf,
ja zum Theil selbst mit Hilfe der Bischöfe ; aber
dieses kam daher , weil die österreichische Kirchenge¬
schichte wenig ausgezeichnete Bischöfe aufzuweisen hatte.

IV — 10



In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhun¬
derts wurden die Bischofsstühle meistens Männern
aus dem höchsten Adel verliehen , die ihr Brevier
ablasen , ein großes Haus führten , sich aber um die
Dioresan Angelegenheiten wenig kümmerten ; noch we¬
niger aber kümmerten sie sich um theologische Gelehr¬
samkeit und weltliche Wissenschaften ; denn sie hatten
nur ein Ziel , sich den Hof geneigt zu erhalten.

Solche Männer nahmen die Bischofstühle ein,
zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia.

Solchen Schwächen gegenüber trat der rasch um
sich greifende Kaiser Joseph il . auf,  der trotz sei¬
ner vielen Verdienste , in der Meinung war,  daß sein
Wissen und Wollen allein überall durchdringen müsse.

Die Uebertragung der päpstlichen Neservatsrechte
an die Bischöfe , die Aufhebung der Verbindung der
Orden mit dem Ordens -General , die Aufhebung der
bischöflichen Seminuriex und die Einführung der Ge-
neral -Seminarien beweisen , daß Kaiser Joseph II.
auf den Satz  kam : die Kirche ist nur auf das Dog¬
ma beschränkt , und dabei der Bischof selbst Papst , alles
Andere , selbst was ganz frei seyn soll , regelt und
bevormundet der Staat . Das Volk murrte wohl,
aber es gehorchte mit Ausnahme von Ungarn und den
Niederlanden.

Nur bei der Einführung des Tollcranz -Patents
zeigte es gereiztere Stimmungen.

Dieses Patent ging nicht aus der Quelle der
Gewissensfreiheit , sondern aus der Hoffnung hervor,
viele Gewerbsleute als Einwanderer zu erhalten . Es
wollte dafür auch nicht die Freiheit einzelner Kirchen,
sondern die Erfindung eines Models , in welches alle
diese Religionen hinein passen sollten.

Man gab nur einer bestimmten Anzahl Prote¬
stanten oder nichtunirten Griechen die Bewilligung
ihres öffentlichen Kultus , diese waren also indirekt
zu der so verhaßten Proselmenmacherei gezwungen.

Der Staat bestimmte , zu welcher Religion und
in welcher Art und Weise der Uebertritt gestattet sey,
milderte einiges hinsichtlich der Tolleranz der Juden,
während andere kleinere Religions -Partheien mit Stock¬
schlägen bedroht und vornehm ignorirt werden mußten.

Da konnte es also nicht anders kommen , als
daß jeder Theil klagte , und zuletzt sah sich Kaiser
Joseph  ii . gezwungen , durch eine eigene Verord¬
nung der Meinung zu widersprechen , er wolle Pro¬
testant werden.

Auf diese Weise erzeugte das Tolleranz -Patent
bis zum Jahre 1800 Religionsspötterei , die dann
dem Jndifferentismus Platz machte.

Frankreich und Belgien hingegen huldigten dem
Grundsätze , daß der Staat sich in R .eligionsverhält-
nisse nicht einzumischen habe.

In England und Holland vergab die herrschende
Kirche sich nichts durch die Toleranz , während in
Oesterreich Jndifferentismus die nothwendige Folge
derselben wurde

Zur Zeit des Todes Kaiser Josephs  des I »,
befand sich die katholische Krrchenverfassung in einer
vollkommenen Auflösung , und die Regierung wußte

sich nicht anders zu helfen , als daß sie die Bischöfe
ganz so wie Beamte behandelte.

Wohl machte sich beim Negierungs -Antritte Kai¬
ser L e o p o l d II . in verschiedenen Provinzen eine
Reaktion laut ; allein bei der bestehenden Censur , der
Furcht und Unentschlossenheit der Bischöfe , blieb die
weltliche Qmnipotenz in Kirchensachen aufrecht : die¬
selben Grundsätze erhielten sich unter Kaiser Franz
dem I. und in denselben Grundsätzen regierte Kaiser
Ferdinand  i durch dreizehn Jahre.

Die Leitung der geistlichen Angelegenheiten war
zum Scheine eine kirchliche , in der Wirklichkeit aber
eine weltliche Leitung.

Bei allen Instanzen war ein geistlicher Refe¬
rent , wozu meistens solche Männer gewählt wurden,
von welchen der Absolutismus nichts zu besorgen hatte.

Daraus erklärt es sich auch , daß die große Be¬
wegung auf dem Gebiethe der Kirche,  die sich seit
dem Jahre 1814 im übrigen Europa kund gab , in
Oesterreich unbeachtet blieb.

So stand es mit den katholischen Bischöfen in
Oesterreich , und diese nannte man die herrschende
Kirche.

Wohl waren noch andere Religionen mehr ge¬
drückt , allein die Vorrechte der sogenannten herrschen¬
den Kirche bestanden — Ehrenzeichen und Geldspen¬
den ausgenommen — nur in einer geringeren Rechts¬
verletzung . Es wäre daher nie genügend gewesen,
wenn auch die frühere Negierung das ausgesprochen
und ansgeführt hätte , was die Kommission im drei¬
zehnten Paragraph beantragt.

Darum spreche er auch gegen diesen Paragraph
und sage , man stelle zuerst die früher herrschend ge¬
nannte Kirche in ihre Rechte , dann kann man auch
für die übrigen gleiches Recht verlangen.

Der vierzehnte Paragraph enthalte nur Negati¬
ves , der fünfzehnte Paragraph verweise hinsichtlich
der Stellung der katholischen Kirche zum Staate,
auf künftige Gesetze ; dieses sey zu wenig , es müsse
hier in den Grundrechten schon ein Prinzip aufgestellt,
die Ausführnng desselben einem folgenden Gesetze über¬
lassen werden.

Wird in diesem Prinzipe die Kirche noch- im¬
mer bevormundet , daun erläßt freilich die weltliche
Macht allein dieses Gesetz , weil der Mündel mit dem
Vormunde nicht paktiren darf.

Wird aber die Kirche von dieser Vormundschaft
entlassen , dann cküsse man den Weg der Vereinba¬
rung , den einzig gerechten einschlagen.

Diese Verhältnisse bildeten den Sumpf , aus
dem das frühere österreichische Kabinet sich nicht her¬
auswinden konnte , weil cs dadurch den Absolutismus
selbst zu gefährden besorgte.

Da rief die Weltposaune über Europa : »Kein
Absolutismus mehr !« und Kaiser Ferdinand  die¬
sen Ruf vernehmend , bewilligte den vereinten Aufbau
eines konstitutionellen Scaatsgebäudes , welches nicht
nur die Freiheit , sondern auch die Gerechtigkeit wohn¬
lich aufnehmen soll.



Alle Korporationen durchweht derselbe Geist der
Freiheit , der nur durch das , was rechtswidrig oder
staatsgefabrlich ist , beschränkt werden soll.

Diesen Anspruch erheben olle Neligionsgesell-
schaften , die Gerechtigkeit erfordert es , daß auch die
katholische Kirche der Feßeln entledigt werde , in
welche sie der Absolutismus schlug ; allein der Ruf,
Freiheit der Kirche , habe außer , und in diesem Hause
die verschiedenste » Deutung erhalten ; völlige Trennung
der Kirche vom Staate sey widernatürlich , ja un¬
möglich , weil mit dem Zwecke der Kirche auch der
Staatszweck gefördert wird.

Aber von der positiv leitenden Vormundschaft
des Staates will die Kirche frei werden , will sich
selbst gestalten , so wie jede andere Gemeinde.

Die Kirche danke ihre Existenz nicht demSaate;
daun hat aber auch der Staat ihr nicht die Art des
Verkehrs mit ihren Obern zu regeln.

Man fürchte keine Uebergriffe der Kirche gegen
den Staat ; denn wer frei neben dem Freien steht,
schützt auch des Andern Recht.

Man fürchte nicht eine Verfolgung von Seite
der karholischen Kirche gegen anders Denkende ; auch
diese mögen frei seyn , und nicht durch Tolleranz -Pa-
tente zum Schweigen gebracht werden.

Man fürchte nicht , die Verfassung der katholi¬
schen Kirche , welche selbst ein Vorbild für die öster¬
reichische Staats Verfassung abgibr ; und der Staat
selbst duldete die Synoden nicht , um ja im Volke
nicht den Wunsch nach Aehnlichem in weltlicher Ver¬
fassung zu erzeugen.

Man fürchte nicht ein neues Joch , welches die
katholische Kirche durch ihre Hierarchen etwa ihren
Gliedern auferlegen werde ; denn die Hierarchen wer¬
den nicht mehr Vollzieher und Leiter absoluter Staats¬
tendenzen abgeben.

Man fürchte nicht die Verbindung mit Nom,
weil Staat und Kirche sich wechselseitig unterstützende
Zwecke haben.

Man fürchte nicht die weltliche Macht des Pap¬
stes , die er wieder erlangen kann ; denn Jedermann
wisse ja , daß er nur in kirchlichen nicht aber in
weltlichen Negierungssachen dem Papste unterstehe.

Man fürckre nicht alte Mißbräuche und Ueber¬
griffe ; die katholische Klrche sey durch eine schwere
Leidensschule zu der Ueberzeugung gekommen , daß sie
im Wesentlichen zwar unwandelbar , in allem Unwe¬
sentlichen aber den Zeitbedürfnissen sich anschließen
müsse.

Jede Gesellschaft habe in der Regel eigenes Ver¬
mögen zu gewissen Zwecken bestimmt.

Dieses könne man nie als Staatsgut erklären,
wenn auch die Gesettschaftszwecke dem Staate beson¬
ders nützlich waren.

Auf dasselbe fuße die katholische , fuße jede an¬
dere Kirche.

Der von ; Stifter bestimmte Zweck ist die ideale
Person des Eigenthümers , die Kirche ist beschränkter
Nutznießer , die Erfüllung ihrer diesfälligen Verbind¬
lichkeit ist auch eine Nechtspflicht gegen die direkt oder
indirekt Betheiligten.

Man könne nicht mehr so weit gehen , zu sagen:
man müsse das Geld zu bessern Zwecken verwenden;
was zu einem bestimmten Zwecke gegeben wurde , darf
nicht unter diesem Vorwände wieder entzogen werden.

Könne dieses der Geber selbst nicht , um so
weniger könne dieses ein Dritter , am allerwenigsten
aber der Staat , dessen Pflicht es ist , das Eigen¬
thum zu schützen.

Wer dort nimmt , wo er geben soll , der fehlt
doppelt.

Die kirchliche Vermögensfrage greife tiefer , als
es auf den ersten Anblick scheint ; der Kommunismus
wolle damit ein Experiment machen ; nachdem er ' zeigt,
wie der eine Priester viel , der andere wenig hat,
fordert er aus Billigkeit , daß man das Kirchenver¬
mögen zusammenwerfe und gleich theile , und findet
Anhänger , die freilich nicht bedenken , daß dasselbe
Losungswort dann alle Schichten der Menschheit tref¬
fen werde.

Will man den Kommunismus , so spreche man
ihn offen , allgemein aus , und Oesterreich wird zei¬
gen , daß es denselben nicht will.

Man bahne also keine Wege an , deren Aus¬
gang dahin führt , wohin Oesterreich nicht kommen
will.

Sein Antrag laute also dahin . »Der katholi¬
schen und jeder vom Staate anerkannten Kirche wird
Freiheit der Lehre , des Kultus , der Disziplin , Ver¬
fassung und des Verkehrs mit ihren Obern , so wie
der Besitz und Genuß der für ihre Kultus -, Unter¬
richts - und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstal¬
ten , Stiftungen und Fonds gewährleistet . «

»Die gegenwärtig bestehenden dießfälligen Ge¬
setze bleiben aufrecht , bis diese Verhältnisse im Ein¬
verständnisse mit den Religionsgesellschaften durch be¬
sondere Gesetze bestimmt seyn werden .«

Diese Freiheit , die keine Trennung von Kirche
und Staat beabsichtigt ., könne die Kirche mit Recht
ansprechen . Es bleibe auch kein anderer Mittelweg
übrig Es müsse ausgesprochen werden , die katholi¬
sche Kirche ist staatsgefährlich , ist rechtswidrig ; und
versuche den tiefsten Kern des Volkes zu zerstören,
und die Entchristlichung des Vaterlandes zu vollenden.
Oder man spreche aus , die katholische Kirche ist nicht
staatsgefährlich , nicht rechtswidrig , dann gebe man
ihr die Freiheit , welche jeder Gesellschaft gebührt.

Vor König Ludwig Philipp,  trat an des¬
sen Namenstage im Jahre 1846 , Affre,  der Erz¬
bischof von Paris , und verlangte für die Kirche
Freiheit und nicht Protektion.  Aber es
blieb vergebens!

Als nach einem Jahre von demselben Erzbischof
dieselbe Bitte gestellt wurde , antwortete der damals
noch mächtige König : » Aber Erzbischof , denken Sie
doch daran , daß man mehr als eine Mitra ( Bi¬
schofsmütze) zerbrochen hat . « Worauf der Erzbischof
antwortete : » Dieses ist wahr , aber möge Gott die
Krone des Königs in seinen Schutz nehmen , denn
man bat auch viele Kronen zertrümmert .«

Gestorben ist der Erzbischof für seine Heerde,
geflohen ist König Ludwig Philipp  vor seinem ,
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Volke und die Mitra ( oder Bischofsmütze ) steht , die
Krone ist zertrümmert.

Heute stehen die katholischen Bischöfe Oesterreichs
durch îhre Petitionen vor dem Reichstage , und for¬
dern für ihre Kirche Freiheit , — nicht Protek¬
tion,  so thue man also , was man einst wünschen
werde , gethan zu haben . Gebe man was die Ge¬
rechtigkeit fordert , nämlich Freiheit der  Kirche,
Jedem das Seine , d e,m Kaiser eine feste
Krone , der Kirche eine freie Mitra , dem
Volke den grünenden  B ü r g s r k r a n z !«

Nach dieser , mit einem lebhaften Verfalle auf¬
genommenen Rede des Advokaten Johann Hassl-
wanter  bestieg der Pastor der akarholsschen Kon¬
fession Karl Schneider  aus Schlesien die Tribü¬
ne , und machte , nachdem der Abgeordnete Alois
Borrosch  ihm das Wort überlassen hatte , über den
Paragraph 14 der Grundrechte , folgenden Antrag.

»Eine herrsichende Kirche gibt es Nicht, vielmehr
sind alle Religions - Bekenntnisse gleich gestellt und
gleich berechtigt , und es genießt keine Religionsge¬
sellschaft vor anderen Vorrechte durch den Staat .«

Dieses sey nicht etwas zusammengewürfeltes.
Im Entwürfe des Konstitutions -Ausschusses sey das
Prinzip wohl angekentet ; aber er wünsche es deutlich.

Mehrere Abgeordnete sehen mit dem Minori¬
täts -Votum einverstanden , welches lautet.

»Eine Staatskirche gibt es nicht ; «
wichtiger aber seh noch der Satz ; »Eine herr¬
schende Kirche gibt es  nicht . «

Gegen eine solche müsse er sich nun unumwun¬
den erklären , nicht bloß als Protestant in Oesterreich,
er würde auch seiner Kirche ein solches Vorrecht nicht
zueignen , sondern würde dasselbe mit allen ihm zu
Gebothe stehenden Waffen bekämpfen , llebrigens ver¬
wahre er sich dagegen , als sey er feindselig gegen
die katholische Kirche ; denn er ehre und achte auch
als Protestant die katholische Kirche als ein heiliges
und ehrwürdiges Institut , er sey nicht blind gegen
das,  was sie geleistet , gegen die Verdienste , die sie
habe , gegen die Männer , die sie als Zierden auf¬
zuweisen vermöge.

Er nehme Theil an dem Lose so mancher ka¬
tholischen Priester , die oft bei der strengsten Veel-
sorgx kärglich und ärmlich bedacht sind , die als Vä¬
ter in ihrer Gemeinde dastehen , und das Wenige
was sie haben mit ihrer armen Gemeine therlen . Er
wünschte ihnen ein besseres Los , er wünschte , daß
in den Petitionen ausgesprochen wäre,  daß diesen
ehrwürdigen Männern von dem Ueberfluße so Man¬
cher Kanonici und Domherren auch etwas zu Gute
kommen solle.

Vielleicht , daß die Brosamen , welche von je¬
nen reichen Tischen abfallen , diesen schon genügen
würden . Er verwahre sich dagegen , als hätte er
ein schweres , leidenschaftliches Herz gegen das katho-

- lische Volk.
Nicht bloß protestantische , auch katholische Mit¬

bürger haben ihn hieher gesandt , er habe aus ih¬
rem Munde gehört , wie sie wünschen , daß die La¬

sten von den Schultern ihrer evangelischen Mitbru - ^
der genommen werden . ^

Die Abgeordneten selbst , in deren Mitte er seit
Monaten lebe , haben ihm niemals . Verachtung oder
Demüthigung bewiesen , vielmehr haben sie ihm stets
Beweise ' der Achtung und der Liebe geschenkt , wo¬
für er ihnen seinen Dank sage.

Es sey die Rede hier gewesen von Bevormun¬
dung , von Knechtung der katholischen Kirche,  daß
man sie zu einer Polizei -Anstalt yerabwürdige ; er
wolle nicht darauf eingehen.

Er erkläre sich gegen jede herrschende Kirche,
weil das Herrschen mit dem Karakter der Kirche un¬
vereinbar sey , weil es dem Sinne des Stifters der
christlichen Kirche zuwider sey,  welcher sagte : »Die
Weltlichen mögen herrschen , nicht aber Ihr ; der
Größte unter Euch soll gleich seyn dem Geringsten . «

Er sey also gegen eine herrschende Kirche , weil
sie dem Grund Priuzipe des konstitutionellen Lebens,
dem Prinzipe der Gleichberechtigung widerspreche.

Er sey dagegen aus Ursache des tragischen Schick¬
sals seiner Glaubensbrüder , die unter dem eisernen
Joche lanae Zeit geschmachtet haben.

Wenn hier die Rede gewesen von Bevormun¬
dung und Knechtung der katholischen Kirche.  so frage
er , mit welchem Namen er das belegen solle , was
seine evangelischen Glaubensgenossen durch Jahrhun¬
derte im österreichischen Staate erfahren haben?

Durch das Prinzip einer herrschenden Kirche
wurden die Beschlüsse des westphälischen Friedens,
welche die Gleichberechtigung der evangelischen mit
der katholischen Kirche aussprachen , vereitelt , weil
die österreichische Staatsgewalt sich zum Schirmherrn
einer Kirche aufwars , weil die Regenten Oesterreichs
der neuen Lehre abgeneigt waren , und sich den Ein¬
flüsterungen ihrer Feinde Hingaben.

Dadurch geschah es , daß die Güter -Konfiskation
in Böhmen fortgesetzt , Kirchen eingezogen , und die
evangelischen Geistlichen aus dem Lande verwiesen
wurden.

Em Orden , der sich zum Zwecke setzte , die
neue Lehre auszurotten , trieb sein freies Spiel im
Bunde mit Dragonaden , nämlich mit Zwangsbekeh¬
rungen , so daß Viele endlich ermattet dahin gelang¬
ten , den Glauben abzuschwören . Andere , die stand¬
hafter waren , ihr Vaterland verließen , Andere ein
Asyl suchten und sich gleich jenen Waldensern Pie¬
monts in den Schluchten mit ihrer Bibel verborgen
hielten.

Als im Jahre 1697 Karl  XII . König von
Schweden durch Schlesien zog , hatten ihn die Pro¬
testanten gebeten , sich zu ihrer Hilfe zu verwenden,
und sie erhielten sechs Gnadenkirchen.

Frei athmeten aber die Protestanten erst , als
der unvergeßliche Kaiser Joseph  II . den Thron be¬
stieg ; er sehe das Tolleranz -Patent nicht als eine po¬
litische , flüchtige Maßregel an , sondern als Ausfluß
eines , durch die Leiden so vieler akatholischer Staats¬
bürger gewährten , menschlich fühlenden Herzens

Noch heute sehen er und seine Glaubensbrüder
dasselbe als den ersten Friedensengel an , der Trost



der so lange Verfolgten , Schutz gegen Bedrückun¬
gen gewährte und ihnen das Recht einraumte , eigene
Schulen und Kirchen -u bauen.

Leider wurde der milde Sinn des hochherzigen
Monarchen im Verlaufe der Zeit verkannt , und miß¬
deutet , und die milde Luft die vom Throne wehte,
wurde wieder rauh und eisig kalt , sobald sic durch«
geführt wurde , durch die Gemächer der starren Bn-
reaukratie , oder durch die finstern Gewölbe der Hie¬
rarchie.

Das Wort » Duldung « war nicht immer vom
ächten Geiste der christlichen Humanität durchweht,
nur zu oft war es für seine Glaubensgenossen der
Kelch ans dem sie manches Bittere , manche Demü-
thignng , manche Zurücksetzung entgegen nahmen.

Die österreichische Staatspolitik ließ sogar jenen
Beschluß des Bundestages , welcher allen christlichen
Konsessionep gleiche Rechte einräumte , nie zur Wahr¬
heit werden , und doch war es geschrieben in jener
Bundesakte , welche die heilige Allianz garantirte;
in Oesterreich blieb es stets ein todter Buchstabe,
auf den man sich nicht einmal berufen durfte.

Eine herrschende Kirche im Bunde mit der Du-
reankratie sah stets mit scheelen Augen auf die Pro¬
testanten , und legten ihnen Fesseln und Handschellen an.

Mußte cs also den Protestanten nicht wehe thun,
wenn ihre Angelegenheiten von bischöflichen Kommis¬
sären und geistlichen Referenten verhandelt wurden,
welche das Urtheil , die Entscheidung stets in Hän¬
den hatten 't Mußte es sie nicht schmerzen , daß ihre
höchste geistliche Behörde , das Konsistorium zu Wien,
keinen Protestanten sondern einen Katholiken zum
Vorsitzer hatte ? daß bei Erbauung von Schulen und
Kirchen , tausenderlei Hindernisse ihnen in den Weg
gelegt wurden.

Jedermann wisse wohl , welchen Chikanen und
Plackereien diejenigen ausgesetzt waren , die vom ka¬
tholischen Glauben zum protestantischen Glauben über¬
treten wollten

Der sechswochentliche Unterricht dehnte sich zu
eben so vielen Monaten aus , ja er wollte am Ende
gar kein Ende nehmen.

Neben der herrschenden Kirche durften die pro¬
testantischen Gotteshäuser nicht einmal Kirchen ge¬
nannt werden ; ja in verborgenen abgelegenen Win¬
keln mußten sie erbaut werden , jedes kirchlichen
Schuckes , so wie jeder Auszeichnung entbehren , kein
Thürmlein durfte gebaut werden , und eben so kein
Glockengklaute bestehen , welches zur Andacht rief,
oder zum letzten Gang begleitete.

Dieses war und ist das Los der evangelischen
Bevölkerung in Oesterreich.

llebrigens stehe er als Redner davon ab , und
wolle nicht weiter mehr das klägliche Bild aufrol-
len ; — er wolle schweigen davon , wie die prote¬
stantischen Geistlichen auf gemischten Friedhöfen den
Hinterbliebenen eines eben Begrabenen nicht einmal
ein Wort des Trostes znrnfen konnten, * er wolle
nicht sprechen von den aewaltsamen Eingriffen in das
Familienleben bei gemischten Ehen , bei welcher Gele¬
genheit Reverse abgefordert wurden , wodurch man

sich verpflichtete , Kinder , die noch nicht einmal ge¬
boren waren , der herrschenden Kirche einzuverleiben.

Nur noch wolle er als Redner eines erwähnen,
nämlich , daß die geduldeten , die gedrückten Prote¬
stanten bei der notorischen Armuth der meisten Ge¬
meinden den reichen katholischen Klerus unterhalten
mußten . Sie mußten ihres Glaubens wegen für geist¬
liche Funktionen der katholischen Geistlichkeit einen
Tribut entrichten , nämlich die Stolataxe , welche die
Protestanten bezahlten , und wobei man sich an zwei
Patente vom Jahre 1708 und 1748 hielt.

Zur Ehre der würdigen Diener der katholischen
Kirche müsse er aber wieder sagen , daß manche der¬
selben nur mit Unwillen diese Bedrückungen ansahen;
andere dagegen ließen aber ihre Herrschaft hart fühlen.

Es sey endlich Zeit , daß die lange bedrückten
Protestanten in Oesterreich frei werden , die Versamm¬
lung habe das Werk begonnen , und möge es in dem
selben Geiste fortführen . .

Die protestantische Kirche und deren Glieder
verdienen es. Er erinnert an Luther,  über ' den
man wie immer urtheilen möge , immer werde man
den feurigen Glaubenshelden , den Manu hoher Be¬
geisterung in ihm achten , und nie werde man unter
dieser deutschen Eiche stehen können , ohne sich kräf¬
tig angeweht zu fühlen.

Die Protestanten gehören wahrlich zu den schlech¬
testen Staatsbürgern nicht , ja manche sind ihre schön¬
sten Zierden.

Es sey jetzt für sie etwas besser geworden durch
den Erlaß eines Provisoriums über die Verhältnisse
der Akatholiken.

Dieses Aktenstück , bereits unter dem vorigen
Ministerium vollendet , wurde von dem gegenwärti¬
gen Ministerium oktroirt.

Nücksichtlich zweier Punkte jedoch werde noch
mit dem Papste unterhandelt , möge die Entscheidung
gut ausfallen , auch er wolle einstimmen in den Ruf:
»L v i v a k >o nono !«

Die Protestanten vertrauen auf den jugendlichen
Monarchen und auf die Vertreter des Volkes , daß
man auch bei ihnen das Prinzip der Gleichberechti¬
gung anerkennen werde.

' Darum nochmals : » Es gebe in Oesterreich keine
herrschende Kirche , nur die Eine , die der Freiheit,
der Wahrheit und der Liebe !«

Der böhmische Abgeordnete Doktor Franz
Brauner  behauptete , daß es dem Priester , dem
Ordensproseß freistehen müsse , aus dem geistlichen
Stande zu treten , wie er Lust habe . und stellte ei¬
nen darauf bezüglichen Antrag mit folgender Rede.

»Die Aushebung des Cölibats und der Orden
gehörte von jeher zu den frommen -Wünschen libera¬
ler Gesetzgeber und Kammern ; daß diese Zwecke nicht
erreicht wurden , ist dem .Umstande zuzuschreiben , daß
die Macht , welche daran rüttelte , nicht die kompe¬
tente Macht war.

Uebrigens sey er zu viel Freund der Unabhän¬
gigkeit , als daß er wünschen könne , in kirchliche ^
Anordnungen so wichtiger Art , wie das Cölibat und F/t



die Ordensgelübde , solle von der weltlichen Macht
eingegriffen werden . Er sey aber zu viel Freund der
Freiheit , um nicht zu bevorworten , daß der Staat
keinen Zwang zur Erfüllung einer Verbindlichkeit aus¬
übe , wozu nur das Gewissen verpflichten kann.

Die Aufhebung des Cölibats überlasse man der
freien , sich nun zu reorganisierenden Kirche , aber man
wende keinen weltlichen Zwang an , zur Erhaltung
von Verbindlichkeiten , die geistiger Natur sind.

Dadurch leistet man der Kirche einen Dienst,
weil man ihren Mitgliedern die Möglichkeit sichert,
wenn sie sich durch ihr Gelübde nicht mehr gebunden
halten , auch nicht mehr in einer Gemeinschaft blei¬
ben zu müssen , die sie nur mit dem Munde beken¬
nen ; im Herzen aber verfluchen.

Er werde nicht sagen , daß man dem Geistlichen,
der im Besitz einer Pfründe ist , oder daß man dem
Ordensmann im Kloster zugestehen solle zu heirathen,
und das Kloster für den Zuwachs sorgen solle ; doch
dieses zu verhüten möge die,' Kirche sorgen , aber dem
österreichischen Staatsbürger müsse es frei stehen, aus
dem geistlichen Stande heraus , und in den bürgerli¬
chen Stand eintreten zu können.

Es sey dieses kein Eingriff in die kirchliche Ge¬
walt ; es sey dieses keine indirekte Aufhebung des
Cölibats und der Orden ; so lange diese Institute
religiösen Boden haben , werden sie bestehen.

Aber kein österreichischer Staatsbürger muß da¬
durch , daß er aus Gründen , die er nicht selbstständig
erwogen , wo vielleicht ein indirekter Zwang Statt
gefunden hat , daß er ein Gelübde abgelegt , gehalten
sey , ferner als ein Diener der Kirche zu fungiren.

So gut wie es gestattet seyn muß , ohne Be¬
fürchtung des Zwanges den katholischen Glauben zu
wechseln , so muß es dem österreichischen Priester ge¬
stattet seyn , aus einem Stande , wozu ibn nur sein
Gewissen verpflichten kann , in einen andern Stand zu
treten . «

Dieser , den schwindelnden Begriffen der Frei¬
heit entsprechende Antrag wurde nicht nur beifällig
ausgenommen , sondern auch von den anwesenden
Reichstags -Mitgliedern zahlreich unterstützt.

Da die noch eingeschriebenen Redner auf das
Wort Verzicht leisteten , so sprach sich der Berichter¬
statter Doktor Franz Rieger  über die Unabhän¬
gigkeit der Kirche vom Staate auf folgende Weise aus.

Wer es ehrlich mit der Kirche meint , müsse
dem beipflichten.

Die Verbindung der Kirche und des Staates
haben für jene keine guten ' Früchte getragen.

Ein geistlicher Redner habe dem Staate den
Vorwurf gemacht , daß er die Kirche geknechtet ; —
er gebe es zu , die Vorwürfe seyen gerecht ; ein Prie
ster auf dieser Tribüne habe auf die ersten Jabrhun-
dcrte der christlichen Kirche hingewiesen , was sie ver¬
mocht , als sie getrennt war vom Staate , und daß
man , als man sie nicht mehr unterdrücken konnte,
zu einem andern Mittel seine Zuflucht nahm , daß
man sie bevorzugte.

Derselbe Redner habe nachgewiesen , das; die ^
Unterstützung der Kirche durch den Staat die Knecht - '
schaft der Ersteren mit sich führe und ihr Verder¬
ben bereite.

Im gleichen Sinne sprachen sich die Petitionen
der Ordinariate aus.

Die hohe Versammlung werde nicht so unbillig
seyn , eine so edelmüthige Bitte der Kirche zurückzu¬
weisen , werde ihr keine privilegirte Stellung auf-
dringen wollen , von der sie gesteht , daß sie zu ih¬
rem Verderben gereiche.

Die Kirche sagt , sie wolle frei seyn von Pri¬
vilegien , erklärt , sie bedürfe keines irdischen Schu¬
tzes , denn sie habe den Schutz des Himmels ; sie be¬
dürfe keines Privilegiums einer irdischen Macht , denn
sie habe ein Privilegium von ihrem Stifter erhalten.

Mit Freuden begrüße er die Erklärung der Or¬
dinariate , er sehe daraus , daß die Kirche zhre Stel¬
lung erkenne ; welche cbarakterisirt ist in den Wor¬
ten Christi : »Mein Reich ist nicht von die¬
se  r W e l t . «

Doch hätten sich die Ordinariate einige Inkon¬
sequenzen zu Schulden kommen lassen ; so verlangen
einige noch immer die weltliche Macht zu ihrer Dis¬
position , ja sogar geistliche Strafhäuser ; sie verwah¬
ren sich gegen jedes Privilegium , und verlangen
gleichsam in einem Athemzuge , was einem Privilegium
aufs Haar ähnlich ist.

Man müsse annehmen , daß die Bischöfe entwe¬
der gegen ihre eigene Ueberzeugung gesprochen haben,
oder daß sie, sich nicht frei machen können , von der
süßen Gewohnheit , zu herrschen.

Es gehe ihnen wie allen Menschenkindern , wel¬
che die süße Angewöhnung der Jugend nicht gänzlich
abznlegen im Stande sind.

Die Freudenkelche dieser Welt sind vom bittern
Bodensätze nicht frei , nur die Freuden des Himmels
sind rein.

So lange die Kirche ihren Privilegien nicht ent¬
sagt , muß sie sich auch dem Staate unterstellen ; es
geht ihr wie jener Fee,  welche angezogen von den
Freuden der Welt sich mit einem Sterblichen ver¬
mählte , und dadurch gezwungen war,  alle Gebre¬
chen , alles Ungemach der Menschen mit zu ertragen.

Man fürchtet , die Religion werde dadurch ge¬
schwächt werden ; die Neligiösität werde abnehmen;
die Erfahrung strafe diese Behauptung Lüge . Es
gibt ein Land , wo die Religion , besonders die christ¬
liche Religion den meisten Einfluß hat , und dieses
Land ist das freieste auf dieser Welt , es ist , Nord-
Amerika.

Ein freier Staat kann der Religion nicht ent¬
behren , sie ist ihm notkstvendiger als dem absoluten
Staat ; wo das Volk frei , wo das Volk souverain
seyn will , wohin würde es da kommen , wenn es
nickt den Willen Gottes achtete?

Der Despotismus kann die Religion entbehren,
denn ihm sieben andere Mittel zu Gebothe ; wenn
der absolute Staat die Neligions - und Polizei -Jnsti - L
tute entwürdigte , wird der freie Staat sie achten /
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als die weise Lehrmeistern ! von Gott gesendet , um
sittliche Bürger zu erziehen.

So wird die Religion von dem religiösesten,
von dem souverainsten Volke geachtet . , Es vereini¬
gen sich Laien und Priester darin , daß die Tren¬
nung der Religion vorn Staate , in Amerika die Herr¬
schaft der Religion gegründet habe.

Es ist unbestreitbar , jeder Bund , den die Re¬
ligion mit der weltlichen Macht eingeht , ist ein lä¬
stiger , ein verderblicher , die Kirche wird dienstbar,
ihr Einfluß geht verloren , so bald sie sich darin ein¬
läßt . Es geht ihr wie einem schlechten Christen , der
das Zeitliche dem Himmlischen opfert . Stützt sich
die Religion auf die weltliche Macht , so muß sie
die Gefahren derselben theilen.

Nie ist dieses so bedenklich , als zur Zeit des
Umsturzes . Wenn die weltliche Macht unerschüttert
ist , dann wird auch die Gefahr der Kirche nicht be¬
merkbar , treten jedoch Schwankungen ein , dann wird
es schwer der Kirche , sich zurück zu ziehen , ohne ei¬
nen Schlag zu erleiden.

Die weltliche Macht geht in andere Hände über,
die Kirche kann mit der politischen Meinung verwech¬
selt , kann mit ihr verfolgt werden '. Darin liegt auch
der Erklärungsgrund , warum dis katholische Reli¬
gion bei einem großen Theile des Volkes nicht jene
Liebe , nicht jene Achtung findet , die sie nach ihrem
göttlichen Wesen verdient.

Nichts erschüttert so die Macht der Religion,
als das Privilegium.

Die Kirche steht nur dann fest / wenn sie auf
ihre eigene Kraft sich stützt.

Jede Vermälung der Religion mit der weltli¬
chen Macht , ist eine Herabsetzung ihrer Würde.

Er schließe hier seine Rede mit einer Geschichte,
nämlich:

Ein Maler , einer jener göttlichen Meister der
Kunst , schuf ein heiliges Bild , von himmlischen Zau¬
ber umflossen ; es strömmten die Menschen von weit
und breit herbei , um sich an seinem Anschauen zu er¬
freuen ; es kamen die Reichen und die Armen , die
Gelehrten und die Unwissenden , sie verweilten da im
seligen Anschauen , und nannten das Bild ein Gna¬
denbild.

Später kamen Andere , die erfaßten den Geist
nicht , der in diesen! Bilde wohnte , suchten den Zau¬
ber in den Farben , in dem Brette , auf dem es ge¬
malt war , und übermalten das Bild mit noch grel¬
leren Farben.

Dann kamen wieder Andere , befestigten einen
schweren Zepter in seiner Hand , nagelten eine gol¬
dene Krone ihm an 's Haupt , und umhingen den Leib
mit Hermelin.

Nun wollten die Kenner und die Gelehrten kein
Gefallen mehr finden an dem Bilde , und nur der
Landmann ergötzte sich noch daran . Die Gelehrten
und Kenner wollten nicht mehr glauben , daß dieses
Bild das Werk des Meisters sey.

Dieses Bild unserer Lieben Frau ist nun die
Kirche , wie sie aus der Hand ihres Meisters und
Stifters hervorging.

Die Krone ist die bischöfliche Mitra , das Sym¬
bol des Neichthums , der Macht , der Prärogative;
das Zepter ist das Sinnbild der weltlichen Herr¬
schaft und der Hermelin der Mantel des weltlichen
Schmuckes.

Man nehme hinweg die Zuthaten . die Geschenke
der Zeiten , und es wird wieder erscheinen das Bild
der Gnade ; das Ideal der Sehnsucht , ausstrahlend
Glück und Versöhnlichkeit i» alle Welt.

Diese Rede wurde mit lautem Beifalle ausge¬
nommen , und mau schritt jetzt zur Abstimmung , wie
hier folgt.

»Keine Neligionsgesellschaft ( Kirche ) genießt vor
der andern Gesellschaft Vorrechte , durch den Staat.

Niemand kann zu religiösen Feierlichkeiten über¬
haupt , oder insbesondere zu den ' Verpflichtungen ei¬
nes Kultus , zu welchem er sich nicht bekennt , vom
Staate gezwungen werden.

Eben so wenig darf zur Einhaltung von Ver¬
pflichtungen , die Jemand durch geistliche Weihe oder
Ordensgelübde übernommen hat , ein Zwang ange¬
wendet werden .«

So wurde nun jener von dem böhmischen Ab¬
geordneten Doktor Franz Brauner  gemachte An¬
trag , daß es dem Priester , dem Ordensprofeß frei
stehen müsse , aus dem geistlichen Stande zu treten
wie es ihm beliebe , angenommen , jener  aber , wel¬
cher Freiheit für die Kirche verlangte , verworfen.

Die nächste Sitzung war am 1. März bestimmt.
Man hatte also zur Berathung von vierzehn Para¬
graphen der Grundrechte schon zwei Monathe ver¬

braucht.

Da der Konstitutions -Entwurf , mit Abrechnung
der in die Verfassung aufzunehmenden Grundrechte,
134 Paragraphe zählte , und auch von jenen erst die
Hälfte berathen war , so hatte Se . Majestät der Kai¬
ser , der die baldige Vorlegung der Verfassung er¬
wartete , so hatten die Völker Oesterreichs die ange¬
nehme Aussicht , daß der Reichstag das Verfassungs¬
werk in etwa zwei Jahren  zu Stande gebracht
haben würde , während es das dringenste das unab-
werslichste Bedürfniß der Monarchie war , schnell zu
einer festen Gestaltung zu gelangen.

Am 1. März begann die Berathung über die
Verhältnisse zwischen S t a a t und Kir¬
che , namentlich in Bezug auf das Kir¬
chenvermögen und die Wahl der Kirche m
Vor st eher so wie die Bedingungen , unter
welchen Klöster und g e i st l i cke O r d e n f ort-
z u b e st e h e u oder a ufz uh ör en haben . «

So wenig , als die beiden früher » Artikel auf
dem Nechtsboden standen , und den unabweislichen
Rücksichten auf den Glauben und das Gefühl der
Katholiken , welche fünf Sechstheile der 38 Millio¬
nen Einwohner der österreichischen Monarchie aus¬
machten , eben so wenig stand dieser nachfolgende Ar¬
tikel auf dem Nechtsboden.
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Uebrigens kann man hier billig die sich durch
mehrere Sitzungen hinausdehnenden oft sehr leiden¬
schaftlichen Verhandlungen über diesen Artikel über¬
gehen , denn sie wurden nicht zu Ende geführt , da
ein großes — ein glückliches Ereigniß dazwischen trat.

In der Sitzung vom Z. Marz brach bei der
Verhandlung über die Verfügung des Finanz -Mini¬
steriums über die Niederlegung der Depositengelder
bei demselben , der Abgeordnete Franz Schusel¬
ka  die Gelegenheit — wie das Sprichwort sagt —
vom Zaune , und die ganze Galle seiner Parthei über
ein festes , entschlossenes , starkes , ihr also verhaßtes
Ministerium zu verspritzen.

Der rücksichtslose Redner suchte dem Ministe¬
rium den Ruhm der Kraft zu nehmen , nachdem er
mehr als andeutete , es werde von dem kaiserlichen
Feldmarschall Fürsten Windischgrätz  regiert , ja
er wagte sogar , die Politik , welche dieses Ministe¬
rium befolge , eine Politik der Rache zu nennen.

Zuletzt fiel der Redner noch in das Lächerliche,
nachdem er eben diesem Ministerium die Schuld gab,
es befolge eine Politik der Furcht ; weil es sogar
die Studentenröcke verfolge.

Diese und noch viele andere derartig gehäßige
Ausfälle fanden stürmischen Beifall von der linken
Seite des Hauses . Ein einziger Abgeordneter ließ
sich in eine Widerlegung der maßlosen Anschuldigun¬
gen , ein , aber er brachte keinen großen Eindruck
auf die versammelten Reichstagsmitglieder hervor.

Inzwischen hatte der Konstitutions -Ausschuß den
Konstitutions -Entwurf beendet , und es wurde der
Antrag , daß derselbe am 15 . März gelesen werden
solle einstimmig unterstützt , und folglich auch ange¬
nommen.

Es war dieser jener Tag,  an welchem , nach
dem Anträge des Abgeordneten Franz Schusel¬
ka,  der mit allgemeiner Zustimmung von dem Hause
angenommen worden war , nämlich , daß dre Ver¬
fassung an diesem Tage beschworen werden soll

Es wurde ferner beschlossen , den Konstitutions-
Entwurf in den Abtheilungen zu berathen , und in
der Reichstagssitzung vom 6 . März wurde die näch¬
ste Sitzung für den 15 . März angesagt.

Wie leicht konnte aber inzwischen die Mehrzahl
sich nicht einigen , den Entwurf diesen Tag in Bausch
und Bogen anzunehmen?

Es ' war nämlick der fünfzehnte März , der Jah¬
restag , an welchem Kaiser Ferdinand  seinen Völ¬
kern eine Konstitution bewilligt hatte.

Wollte aber etwa der sich als souverain betrach¬
tende Reichstag diesen Jahrestag durch Verleihung
einer Konstitution verherrlichen?

Es wurde für den 15 . Marz ein feierlicher Got¬
tesdienst angesagt , und die Mitglieder von dem Prä¬
sidenten eingeladen , sich diesen Tag um 9 Uhr Mor¬
gens zu versammeln.

Der Entwurf dieser Konstitutions -Urkunde , zu
dessen Berathung seit dem 16 . Jänner 1849 nahe
bei 50 Sitzungen gebraucht wurden , und dessen

Druck jetzt vorbereitet wurde , damit er sich baldigst
in den Händen der Mitglieder zur genauen und stren¬
gen Prüfung befinde , war folgenden Inhalts.

„Das Ataatsgebiet unv Dessen Gintheilung.

§ . 1. Das Kaiserthum Oesterreich ist eine un-
theilbare konstitutionelle Erb -Monarchie.

§ 2 . Die Länder des Kaiserreichs , für welche
diese Konstitution zu gelten hat find . Das Königreich
Böhmen — das Königreich Galizien und Lodomerien
sammt Krakau — das Königreich Dalmatien — das
Erzherzogthnm Oesterreich unter der Enns — das
Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns ohne Jnn-
viertel — das Herzogthum Salzburg sammt den Jnn-
viertel — das Herzogthnm Steiermark — das Her¬
zogthum Kärnthen — das Herzogthum Kram — bas
Herzogthum Schlesien — die Markgrafschaft Mäh¬
ren — die gefürstete Grafschaft Tirol sammt Vorarl¬
berg — das Küstenland — die Bukowina.

§ . 3 Galizien und Lodomerien sammt Krakau
wird m zehn — Böhmen in neun — Mähren in
vier — Oesterreich unter der Enns in drei — Tirol
sammt Vorarlberg in drei ( nämlich Dentschtirol , Wä-
lischtirol und Vorarlberg ) — Steiermark in zwei
Kreise getheilt . Die Abgrenzung dieser Kreise wird
mit möglichster Rücksicht auf Nationalität durch ein
Neichsgesetz festgestellt . Ein jedes der übrigen Neichs-
länder bildet einen Kreis.

§ . 4 . Die Reichsländer stehen zu einander im
Verhältnisse der vollen Gleichberechtigung zum ganzen
Kaiserstaate , aber im Verhältnisse untrennbarer or¬
ganischer Bestandtheile.

§ . 5 . Jedem Neichslande bleibt die Autonomie
(Selbstgesetzgebung oder Willensfreiheit ) innerhalb
der durch diese Konstitution festgesetzten Schranken
und die Integrität ( Unverletztheit ) seines Ge bieths
gesichert.

8 . 6 . Die Aufnahme eines neuen Landes , in
den Neichsverband , für welchen diese Konstitution gilt,
kann ohne Zustimmung der gesetzgebenden Neichsge-
walt nicht erfolgen.

Die staatsbürgerlichen Grunvrechte

Enthalten die Paragraphe von 7 bis 32 von
welchen bereits schon Erwähnung gemacht worden ist.

Die Wegierungsgewalten überhaupt.

§ . 33 . Alle Negierungsgewalten dürfen nur auf
die , in dieser Konstitution festgesetzte Weise ausgeübt
werden.

§ . 34 . Die Regierungsgewalten sind bezüglich
des Umfanges
u) die Central - oder Negierungsgewalten , welche

sich auf das ganze Reich und
b) die Landesgewalten , welche sich auf ein einzel¬

nes Reichsland erstrecken.
Im Zweifel über Competenz der Reichs - und der Landes - Lü
gemalten spricht die Vermuthung für die Centralgewalt.
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§ . 35 . Die gesetzgebende Reichsgewalt wird vom
Kaiser gemeinschaftlich mit dem Reichstage , und die
jedem Lande überlassene gesetzgebende Gewalt vom
Kaiser als Landes -Oberhaupt gemeinschaftlich mit dem
Landtage oder dem Kreistage ausgeübt.

§ . 36 . Das Recht , Gesetze vorzuschlagen hat
jeder Theilnehmer an der gesetzgebenden Gewalt.

8 - 37 . Die authentische Auslegung der Gesetze
gebührt nur der gesetzgebenden Gewalt.

8 - 38 . Die vollziehende Gewalt steht dem Kai¬
ser allein zu , und wird durch verantwortliche Mini¬
ster ausgeübt.

§ . 39 . Die richterliche Gewalt wird im ganzen
Reiche nach gleichen Gesetzen von unabsetzbaren Rich¬
tern im Namen des Staats -Oberhauptes gehandhabt.

Die Reichs - Central - Gewalt.

Der Kaiser.

§ . 40 . Die österreichische Kaiserkrone ist nach
dem Grundsätze der pragmatischen Sanktion vom Jahre
1713 im Hause Habsburg - Lothringen  erblich.

8 41 . Die dem Kaiser zustehenden Rechte und
Gewalten sind durch die Konstitution festgestellt.

8 - 42 . Die Person des Kaisers ist geheiligt und
unverletzlich ; es ist für die Ausübung der Negierungs¬
gewalt nicht verantwortlich.

§ . 43 . Der Kaiser legt nach' erfolgter Annahme
dieser Konstitution und jeder Nachfolger unmittelbar
nach seinem Regierungs -Antritte vor dem versammel¬
ten Reichstage folgenden Eid ab:

»Ich schwöre die Konstitution des Reiches fest
und unverbrüchlich zu halten , und in Uebereinstim-
mung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.
So wahr mir Gott  helfe . «

8 . 44 . Kein Negierungsakt des Kaisers , hat
Kraft , wenn er nicht von einem Minister gegenge¬
zeichnet ist. Die Gegenzeichnung macht ben Minister
für .diesen Akt verantwortlich.

8 - 45 . Der Kaiser ernennt und entläßt die Mi¬
nister und besetzt alle Staats -Aemter unter Beobach¬
tung der durch die Konstitution und die Gesetze fest¬
gestellten Bestimmungen . Er führt den Oberbefehl
über die Land - und Seemacht.

8 . 46 . Der Kaiser sanktionirt die Gesetze, macht
sie bekannt , und trifft die zu deren Vollziehung nö-
thigen Anordnungen , ohne jemals diese Gesetze sus-
pendiren , oder Einzelne von deren Befolgung -be¬
freien zu können.

§ . 47 . Der Kaiser erklärt Krieg , schließt Bünd¬
nisse , Friedens - und Handelsverträge , und bringt sie,
sobald es thunlich ist , unter Beifügung der nöthigen
Mittheilungen zur Kenntniß des Reichstages.

8 - 48 . Handels - und alle anderen Staatsver¬
träge , welche den Staat belasten , oder einzelnen
Staatsbürgern Verpflichtungen auflegen , treten erst
dann in Kraft , wenn sie die Zustimmung des Reichs¬
tages erhalten.

8 > 49 . Der Kaiser eröffnet und schließt den
Reichstag . Er hat das Recht , denselben auch außer
der bestimmten Zeit zusammen zu berufen , zu verta¬
gen , und entweder eine oder beide Kammern aufzu¬
lösen.

8 - 50 . Die Vertagung des Reichstages darf die
Frist eines Monats nicht überschreiten , und kann
während derselben Sitzungsperiode ohne Zustimmung
des Reichstages nicht wiederholt werden . Die Auf¬
lösung der einen Kammer hat die Vertagung der an¬
dern Kammer bis zum Zusammentritte der ncuge-
wählten Kammer zur Folge.

8 - 51 . Jede Auflösung einer oder beider Kam¬
mern muß von einer Verordnung zur Vornahme
neuer Wahlen unmittelbar und in der Art begleitet
seyn , daß der neuerliche Zusammentritt des Reichs¬
tages nicht später als innerhalb dreier Monate , vom
Tage der Auflösung an gerechnet , erfolge . Die Auf¬
lösung darf binnen Jahresfrist nicht wiederholt werden.

8 - 52 . Der Kaiser hat das Recht , die Stra¬
fen , welche von den Richtern ausgesprochen werden,
zu erlassen , oder zu mildern , vorbehaltlich der Be¬
stimmungen in Betreff der Minister.

8 . 53 . Er verleiht Orden , Titel und Auszeich¬
nungen , ohne irgend ein Vorrecht an diese Verlei¬
hungen knüpfen zu dürfen.

8 - 54 . Der Kaiser allein hat das Recht , nach
den Bestimmungen des Gesetzes , Münzen schlagen zu
lassen.

8 - 55 . Nach jedem Regierungs -Antritte wird
die Civilliste des Kaisers für seine ganze Regierungs¬
dauer durch den Reichstag festgesetzt . Apanagen und
Ausstattungen der Mitglieder des Kaiserhauses wer¬
den von Fall zu Fall durch ein Gesetz bestimmt.

8 - 56 . Im Falle des Ablebens des Kaisers,
hat der Reichstag innerhalb vier , wenn aber eine
oder beide Kammern aufgelöst sind , längstens binnen
sechs , vom Todestage des Monarchen zu berechnenden
Wochen zusammen zu treten.

8 . 57 . Vor Ablegung des Konstitutions -Eides
kann der neue Monarch keine Negierungsgewalt aus¬
üben . . Ist der Reichstag beim Ableben des Kaisers
nicht versammelt , so vertritt die vom Thronfolger
eigenhändig , im Beiseyn des obersten Reichsgerichts
gefertigte , und vom Letzteren entgegen genommene
Eidesformel indessen die Stelle des sodann vor dem
Reichstage wirklich abzulegenden Eides.

8 . 58 . Der Thronfolger ist nach dem zurückge¬
legten achtzehnten Lebensjahre großjährig . '

8 - 59 . Ist der Kaiser minderjährig , oder in
der Unmöglichkeit zu regieren , so wird eine Regent¬
schaft eingesetzt . In diesem Falle hat der Reichs¬
tag , wenn er nicht schon versammelt wäre , inner¬
halb der im H. 56 festgesetzten Frist zur Wahl einer
Regentschaft zusammen zu treten , bis dahin hat das
bestehende verantwortliche Ministerium die laufenden
Geschäfte fortzuführen.

8 - 60 . Die Regentschaft kann nur einer Per-
spn , und zwar so lange ein regierungsfähiger kaiser¬
licher Prinz vorhanden ist , nur einem solchen über?
tragen werden . Der Regent wird von den in eine
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